
 

.../ 2 
Gemeinde- und Städtebund 
Rheinland-Pfalz 
Verband kreisangehöriger 
Gemeinden und Städte e.V. 
Deutschhausplatz 1 
D-55116 Mainz 
Telefon (0 61 31) 23 98 -0 
Telefax (0 61 31) 23 98 139 
 

 

GStB-Niederschrift 

Mainz, den 15.06.2016 

Az.: 070-04 AP/sr 

Büroleiterkonferenzen 2016, Ergebnisniederschrift 

Ingelheim (08.06.2016), Emmelshausen (09.06.2016) und Bad Dürkheim (10.06.2016) 

Beginn: 09:00 Uhr 

Ende: 12:45 Uhr 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 

164 BüroleiterInnen/LeiterInnen FB 1 

 

Tagesordnung: 

1. Neues Gutachten des Rechnungshofs zum Personalbedarf für Verbandsge-
meinden; Information durch den Rechnungshof 

2. Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkei-
ten auf kommunaler Ebene 

3. Landestransparenzgesetz 

4. Kommunalrelevante Aussagen der Koalitionsvereinbarung  

5. Verschiedenes 
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Büroleiterkonferenzen 2016; Ergebnisniederschrift  

 

 

 

TOP: 1. Neues Gutachten des Rechnungshofs zum Personalbedarf für Ver-

bandsgemeinden; Information durch den Rechnungshof  

 

Sachverhalt: 

Frau Marlene Zipp, Rechnungshof Rheinland-Pfalz, stellt die Eckpunkte des neuen 

Personalbedarfsgutachten für Verbandsgemeinden vor und erläutert die Vorgehens-

weise zur Ermittlung des Personalbedarfs anhand verschiedener Sachgebiete (Anla-

ge). 

Burkhard Höhlein informiert, dass die Kommunal-Akademie in der zweiten Jahres-

hälfte Seminare zu dem Thema durchführen werde. 

Anlage 
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Büroleiterkonferenzen 2016; Ergebnisniederschrift  

 

 

 

TOP: 2. Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungs-

möglichkeiten auf kommunaler Ebene   

 

Sachverhalt: 

Burkhard Höhlein gibt einen Überblick über wesentliche Änderungen der Gemeinde-

ordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteili-

gungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene (LGVDiBakE) und erläutert diese (Anla-

ge). 

Die vorgesehenen Anpassungen der GemO VV sowie der MGeschO werden darge-

stellt (Anlage: Stellungnahme des GStB zu den Änderungsentwürfen). 

Im Zusammenhang mit der Anpassung der MGeschO an die Bestimmungen des 

LGVDiBakE weist Burkhard Höhlein auf § 37 Abs. 2 GemO hin. Diese Bestimmung 

lautet: 

(2) Die Geltung der Geschäftsordnung ist auf die jeweilige Wahlzeit des Gemeinderats beschränkt. 

Nach der Neuwahl hat der Gemeinderat erneut über die Geschäftsordnung zu beschließen; bis da-

hin gilt die bisherige Geschäftsordnung. Kommt innerhalb eines halben Jahres nach der Neu-

wahl ein Beschluss nicht zustande, so gilt eine Mustergeschäftsordnung, die das fachlich 

zuständige Ministerium bekanntmacht. 

Nur in den Städten/(Orts-)Gemeinden/Verbandsgemeinden, in denen der Gemeinde-

rat innerhalb der Frist nach § 37 Abs. 2 Satz 3 GemO keinen Beschluss über eine 
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Geschäftsordnung gefasst hat, bedarf es keines Beschlusses zur Übernahme der 

Anpassungen an die durch das LGVDiBakE erfolgten Änderungen der GemO. Burk-

hard Höhlein empfiehlt, in diesen Fällen den Ratsmitgliedern eine bereinigte Fassung 

der Geschäftsordnung zu überlassen (diese bereinigte Fassung wird in kosDirekt und 

im Online Kommunalbrevier zur Verfügung gestellt). 

Werden in den Fällen, in denen der Gemeinderat nach den Kommunalwahlen eine 

Geschäftsordnung beschlossen hat, die Änderungen der MGeschO nicht durch An-

passungsbeschluss in die geltende Geschäftsordnung übernommen, muss bei An-

wendung der Bestimmungen der nicht an das LGVDiBakE angepassten Geschäfts-

ordnung geprüft werden, ob und wie weit die Geschäftsordnung mit der höherrangi-

gen GemO in Einklang stehen. 

2 Anlagen 
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Büroleiterkonferenzen 2016; Ergebnisniederschrift  

 

 

 

TOP: 3. Landestransparenzgesetz   

 

Sachverhalt: 

Agneta Psczolla gibt einen Überblick über die Auswirkungen des seit 1. Januar 2016 

geltenden Landestransparenzgesetzes auf die kommunale Praxis (Anlage).  

Anlage 
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Büroleiterkonferenzen 2016; Ergebnisniederschrift  

 

 

 

TOP: 4. Kommunalrelevante Aussagen der Koalitionsvereinbarun   

 

Sachverhalt: 

Burkhard Höhlein berichtet über den Stand der Vorarbeiten zur Überarbeitung kom-

munalwahlrechtlicher Bestimmungen an die Erfahrungen der Kommunalwahlen 

2014. 

Voraussichtlich werde die kommunale Praxis der Zulassung der Wahlbriefe vor 18 

Uhr in den Urnenwahlvorständen in der KWO abgebildet. In der Diskussion ist eine 

Konkretisierung der Tatbestände in § 5 KWG (Unvereinbarkeit von Amt und Mandat) 

durch Nennung von Tätigkeitsbereichen. Diskutiert und im kommenden August ver-

tieft werde das Anliegen, das Sitzverteilungsverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers 

in der Ausprägung des Divisorverfahrens mit Standardrundung auf das Höchstzahl-

verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers (wie in Baden-Württemberg, Teilung durch 

die ungeraden Zahlen 1, 3, 5, 7, usf.) bei der Bildung der Ausschüsse nach § 45 

GemO umzustellen.  

Die Möglichkeiten und die rechtliche Ausgestaltung für die zentrale Ergebnisermitt-

lung (nur) in kreisfreien und großen kreisfreien Städten werden derzeit geprüft. In 

den Büroleiterkonferenzen zeigen sich keine dringenden Bedürfnisse, die zentrale 
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Ergebnisermittlung auch in anderen Kommunalverfassungsstrukturen zu ermögli-

chen. 
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Büroleiterkonferenzen 2016; Ergebnisniederschrift  

 

 

 

TOP: 5. Verschiedenes   

 

Sachverhalt: 

Christine Reis informiert, dass das System der Fortbildungsqualifizierung rezertifiziert 

werde. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände werde nach der-

zeitigem Stand dem MdI vorschlagen, das derzeit geltende System ohne inhaltliche 

Änderungen fortzuschreiben. 

Aus der Mitte der Büroleiterkonferenz in Ingelheim werden das Erfordernis und der 

zeitliche Umfang der Hospitationen für die FQ zum vierten Einstiegsamt moniert. 
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Gutachten des Rechnungshofs 
„Organisation und Personalbedarf der 

Verbandsgemeindeverwaltungen“ 
vom 7. April 2016 

 
- Anwendungshinweise - 

Büroleiterkonferenzen des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz 
8. bis 10. Juni 2016 

1 
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Inhalt 

- Ausgewählte Aspekte des Gutachtens 

- Personalbedarfsermittlung 

• Verfahren 

• Anwendungshinweise (Gutachten, Anlagen 5 und 6) 

• Ausgewählte Bedarfswerte (Gutachten, Anlage 5) 

• Berechnungsvordruck (Gutachten, Anlage 11) 

- Fragen, Anregungen 
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Ausgewählte Aspekte (1) 

Verwaltungsorganisation 
 

- Gliederungsmodell Gemeinde21 maßgebend 
- Zahl der Fachbereiche  

• Vier Fachbereiche ausreichend (einschließlich kommunale Betriebe) 
• Allenfalls fünf Fachbereiche in den Größenklassen 2a und 2b vertretbar 
• „Integration“ des Eigenbetriebs vorteilhaft 

- Leitungsfunktionen unterhalb der Fachbereiche/Sachgebietsgruppen 
nicht erforderlich 

- Verwaltungsgeschäfte der Ortsgemeinden obliegen der VG 
- Zentrale Vergabestelle im Fachbereich 1  
- Zentrales Gebäudemanagement  

• Technischen und kaufmännischen Bereich möglichst zusammenführen 

3 
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Ausgewählte Aspekte (2) 

Anwendung des Gutachtens 
   für 

 
- Verbandsgemeinden 

 

- Verbandsfreie Gemeinden 
bei vergleichbaren Voraussetzungen 
 

- Große kreisangehörige Städte,  
soweit Aufgaben mit den Verbandsgemeinden identisch 
 

4 
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Ausgewählte Aspekte (3) 

Einwohnergrößenklassen und Bedarfswerte 
 

Vier Größenklassen 
- 1a  < 12.000 Einwohner 

- 1b  12.000 – 19.999 Einwohner  

- 2a 20.000 – 29.999 Einwohner  

- 2b ab 30.000 Einwohner 
 

Einwohnerzahl 
- Grundlage: amtliche Statistik 

 
5 

2,5833 
2,4011 

2,0591 
1,8650 

0,0

1,0

2,0

3,0

1a 1b 2a 2b

Personalbedarf nach Größenklassen 
Kräfte je 1.000 Einwohner 
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Ausgewählte Aspekte (4) 

Personalbedarfsrichtwerte mit Aufgabenbeschreibungen 
(Anlage 5 zum Gutachten) 

 

- 57 einwohnerbezogene Bedarfswerte nach Größenklassen  
in der Gliederung nach dem Modell „Gemeinde21“  
(Zusammenfassung Anlage 6) 

- 13 Anhaltswerte  
zu ausgewählten Aufgabenbereichen bzw. Aufgaben 

- 5 einwohnerbezogene Bedarfswerte 
für Leitungsfunktionen (drei Fachbereiche und zwei 
Sachgebietsgruppen) 
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Ausgewählte Aspekte (5) 

Wesentliche Unterschiede 1994 zu 2016 
 

- Weniger Aufgabenbereiche als 1994 der Kern- und Regelverwaltung 
zugeordnet (z. B. Aufgaben der Delegationsnehmer im Bereich 
Soziales, Tourismus, Verwaltung von Bädern) 

- Erhöhung der Arbeitszeit bei Beschäftigten und Beamten 
- Zunehmender IT-Einsatz 
- Wegfall des zentralen Schreibdienstes 

 

- Zusätzliche Personalausstattung in der Regel außerhalb der 
Kernverwaltung (Schulen, Kindertagesstätten) 
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Ausgewählte Aspekte (6) 

Demografische Entwicklung  
 

 Weniger Bürger erfordern  
  weniger Verwaltung 
 

- Demografische Veränderungen  
zwischen -23 % bis +11,5 % 

- Rechnerischer Minderbedarf  
der Verbandsgemeinden bis  
2035 liegt bei rund 300 Stellen 

- Schwierigkeiten bei der  
Personalgewinnung 
 

 8 

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Herrstein

Altenglan

Kirchen

Dahner Felsenland

Zell an der Mosel

Durchschnitt 34 VG

Wörrstadt

Konz

Lambsheim-Heßheim

Nieder-Olm

Bodenheim

Bevölkerungsentwicklung bis 2035 
am Beispiel der zehn Verbandsgemeinden mit den geringsten und 

größten prozentualen Veränderungen 

Bevölkerungs- 
zuwachs 

Bevölkerungs- 
rückgang 
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Ausgewählte Aspekte (7) 

Demografische Entwicklung  -  Maßnahmen 
 

- Personalentwicklungskonzepte  

• Altersstrukturanalyse 

• Aus- und Fortbildungskonzepte 

• Attraktivität des Arbeitsplatzes 
 

- Regelmäßige Organisations- und Personalbedarfsanalyse erforderlich 
 

- Konsequente Fortsetzung der Gebietsreform und Nutzung aller 
Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit 

9 
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Personalbedarfsermittlung  
Verfahren (1) 
 
Personalbedarfswerte  
für die  
Regelverwaltung 
 
Hinweis: 
Derzeit kein  
Aktualisierungsbedarf  
für die Einrichtungen der  
Wasserversorgung- und  
Abwasserbeseitigung. 

 
 10 

 
 

Personal 
gesamt 

 
 

Kern- 
verwaltung 

Regel- 
verwaltung 
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Verfahren (2) 

Keine  Arbeitszeitanteile für Personal  
außerhalb der Kernverwaltung 

 

- Bürgermeister und Beigeordnete 
- Personal in Kindertagesstätten und an Schulen  
- Personal mit Aufgaben der Gebäudereinigung 
- Sozialpädagogische Fachkräfte (zum Beispiel kommunale Jugendpfleger) 
- Beschäftigte in Bauhöfen, Bädern, Bibliotheken, Musikschulen, Volks-

hochschulen, Feuerwehren, Museen, auf Friedhöfen und vergleichbaren 
Einrichtungen, soweit sie nicht Verwaltungsaufgaben erledigen 

- Kommunale Forstkräfte 
- Kräfte der Ortsgemeinden und der Eigenbetriebe, soweit sie keine 

Verwaltungsaufgaben der VG erledigen 
- Anwärter, Auszubildende und Praktikanten 

11 
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Keine  Arbeitszeitanteile für 
 

- Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde  
- Zulassung von Kraftfahrzeugen  
- Aufgaben der örtlichen Träger oder des überörtlichen Trägers der 

Sozialhilfe (Delegationskommunen) 

- Überwachung des fließenden Verkehrs  
- Tourismus und Wirtschaftsförderung (mit Ausnahme eines Grundbedarfs)  
- Verwaltung von Bädern, Volkshochschulen und Musikschulen  

 
 

 Zuschläge nach eigener Personalbedarfsermittlung erforderlich 
 

12 

Verfahren (3) 
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Hinweise zur Personalbedarfsermittlung 
 

- Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde  
- Zulassung von Kraftfahrzeugen  
 Kommunalbericht 2000, Tz. 5 

- Volkshochschulen 
 Kommunalbericht 2004, Teil II, Tz. 3 Nr. 3.1 

- Übernahme von Aufgaben der örtlichen Träger oder des überörtlichen 
Trägers der Sozialhilfe (Delegationskommunen) 

 Kommunalbericht 2009, Tz. 5, Nr. 11.2 und 
 Kommunalbericht 2013, Nr. 5, Tz. 4 und Anlage 1 zu Nr. 5 
 
  

 
13 

Verfahren (4) 
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Arbeitszeitanteile der Regelverwaltung 
 

- Personenbezogen 
• Durchschnittlich leistungsfähiges Personal mit erforderlicher Ausbildung 

 

- Aufgabenbezogen 
• Sachgerechte Organisation  
• Durchschnittliche Einwohnerzahl und Zahl der Ortsgemeinden  

(Durchschnittswerte siehe Anlage 6 zum Gutachten) 
• Inhaltliche Beschreibung der Aufgabenschwerpunkte mit ergänzenden 

Hinweisen (siehe Anlage 5 zum Gutachten) 
 

  Mehr- oder Minderbedarfe ermitteln 
  

14 

Verfahren (5) 
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Verfahren (6) 

Keine  Arbeitszeitanteile für Funktionen 
 

- Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst während der Arbeitszeit (zum 
Beispiel Lehrtätigkeit)   

- Ehrenamtliche Tätigkeiten während der Arbeitszeit (z. B. Ortsbürgermeister, 
ehrenamtliche Beigeordnete, Wehrführer)  

- Personalratsvorsitz 
- Gleichstellungsbeauftragte nach § 18 LGG 
- Vertrauensperson der Schwerbehinderten 

 

  Mehrbedarfe ermitteln  
  (ggf. nur temporär – regelmäßige Überprüfung erforderlich) 
 

  
15 
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Verfahren (7) 

Keine Arbeitszeitanteile  
für die Erledigung von Aufgaben Dritter 

 
 -  Aufgaben für Eigenbetriebe 
 Grundlage: Abrechnung von Verwaltungskostenerstattungen 
 (Überprüfungsbedürftig?) 
 
 -  Aufgabenerledigung für Dritte  

(z. B. Vollstreckung für andere Verbandsgemeinden im Rahmen der 
interkommunalen Zusammenarbeit) 
 
 Zu- oder Abschläge erforderlich 
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Verfahren (8) 

 Mit  Arbeitszeitanteilen für  
nicht im Stellenplan der VG geführtes Personal  

mit Aufgaben der Regelverwaltung  
 

- Verwaltungspersonal der Ortsgemeinden, soweit Aufgaben der 
Verbandsgemeinde erledigt werden  
(z. B. Friedhofsverwaltung, Sitzungsdienste) 
 

- Personal der Werke, soweit Aufgaben für Verbandsgemeinde  
oder Ortsgemeinden erledigt werden  
(z. B. Straßenbau, Gewässerunterhaltung) 
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Verfahren (9) 

Ermittlung des Gesamtpersonalbedarfs: 
 

Personalbedarf ohne örtliche Besonderheiten (Anlagen 5 und 6) 

 +/-   Mehr-/Minderbedarf aus sachlichen Gründen (Beispiele in Anlage 5) 

 +/-   Mehr-/Minderbedarf aus persönlichen Gründen  

= Personalbedarf mit örtlichen Besonderheiten 
 +/-   Zu-/Abschläge für Eigenbetriebe und/oder Dritte 
 +/-   Zu-/Abschläge für Aufgaben außerhalb der Regelverwaltung  

= Gesamtpersonalbedarf (Bedarf der Kernverwaltung) 
 

Berechnungsvordruck zur Ermittlung des Personalbedarfs 
(Anlage 11 des Gutachtens und Excel-Datei im Internet)  

18 
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Verfahren (10) 

Besonderheiten der Personalbedarfsermittlung 
 

- Verbandsgemeinde, deren Einwohnerzahl an den „Übergängen“ 
zwischen zwei Größenklassen liegt 
      Beispiel: 19.990 Einwohner =   1b  = 48,0 Kräfte 
     20.010 Einwohner =   2a  = 41,2 Kräfte 
 

- Verbandsgemeinden nach Gebietsänderungen 
 Beispiel:  VG 1 -      9.990 Einwohner =  1a  = 25,8 Kräfte 
     VG 2 -   14.950 Einwohner =  1b  = 35,9 Kräfte 
                61,7 Kräfte 

     VG NEU    24.940 Einwohner =  2a  = 51,4 Kräfte 
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Verfahren (11) 

Abgleich  
 

Gesamtpersonalbedarf – Tatsächliche Besetzung 
 

 

 

 Ergebnis: Personalüberhang oder Personalunterbesetzung 

 

 

stellenplanmäßige Konsequenzen 
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Verfahren (12) 

Tatsächliche Besetzung 
 

- Bereinigung des Stellenplans auf Stellen der Kernverwaltung   
• Altersteilzeitstellen, kw-Vermerke, Leerstellen,  

befristet eingerichtete Stellen  

• Personal mit Aufgaben innerhalb und außerhalb der Kernverwaltung 

- Ggf. Zurechnung von Stellenanteilen außerhalb des Stellenplans 
der Verbandsgemeinde 
 

Ergebnis: Überhang oder Unterbesetzung  

Gesamtbetrachtung  –  ausreichend? 
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Verfahren (13) 

Tatsächliche Besetzung 
 

- Erfassung von Aufgaben und Arbeitszeitanteilen in 
Arbeitsplatzbeschreibungen  
 

     Personalbedarf für Fachbereiche, Sachgebiete  
     und Aufgabenschwerpunkte 
       
     Detailbetrachtung geboten! 
 
- Hilfsweise: Verwendung eines Erfassungsbogens (Testphase) 
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Personalbedarfsermittlung - 
Anwendungshinweise Anlagen 5 und 6 (1) 

 

Aufbauhinweise 
 

 

 

 

 

 

23 

Größenklasse 1a 1b 2a 2b

Ø Einw ohner 9.821 15.882 23.660 33.601
Ø Zahl der OG 17 16 24 15
Ø Fläche km² 95 132 199 118

F B SG
Verwaltungsgliederung 

nach Modell "Gemeinde21"
1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2 Personal und Organisation, 
Informationstechnik 0,2495 0,2676 0,2134 0,1949

davon Personalverwaltung 0,1324 0,1448 0,1183 0,0952

davon Informationstechnik 0,0916 0,0944 0,0719 0,0774

Personalbedarf der 
Verbandsgemeinde-

verwaltungen

Kräfte je 1.000 Einw ohner

Aufgabenschwerpunkt 
Organisation 

 

GK 1b:  
0,0284 je 1.000  

Einwohner 
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Anwendungshinweise (2) 

Grundsätze 
 

- Anhaltswerte vor Einwohnerwerten   
- (Teilweise) Bandbreiten bei Anhaltswerten  
- Bestwerte für interkommunalen Vergleich 
- Mehr-/Minderbedarfskriterien  

 

- Grundbedarfe für Aufgaben, die im interkommunalen Vergleich sehr 
heterogen erledigt werden 

- Ggf. „Verschiebung“ von Arbeitszeitanteilen erforderlich bei 
abweichender örtlicher Aufgabenzuweisung 

- Verwaltungsleistungen für Dritte 
 

- Eigene Personalbedarfsermittlungen erforderlich 

24 
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Anwendungshinweise (3) 

25 

 
 
 
 
 
 Genauere Einschätzung des erforderlichen Personalbedarfs 
 In der Regel jährliche Bearbeitungsquoten 
 

     

160 bis 180 Personalzahlfälle je Vollzeitkraft

Personalbedarf
Anhaltswert

Beschreibung:

Bearbeitungsquote: 
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Anwendungshinweise (4) 

26 

 
 
 
  
  
 Sachgerechte Bestimmung der örtlichen Quote  
 innerhalb von Bandbreiten  
 (z. B. Erfahrungspotenzial des Personals, Umfang der  
 IT-Unterstützung, Anzahl der Fälle, Gewichtung im 
 Schwierigkeitsgrad der Fälle) 

 

160 bis 180 Personalzahlfälle je Vollzeitkraft

Personalbedarf
Anhaltswert

Beschreibung:

Bearbeitungsquote: 
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Anwendungshinweise (5) 

27 

Einwohnerwerte je 1.000 Einwohner 

Größenklasse 1a 1b 2a 2b 

Einwohnerwerte 0,2495 0,2676 0,2134 0,1949 

"Bestwerte" 0,1908 0,1842 0,1477 0,1819 

 
 
 
 
 
 Anreiz für weitere Optimierungsmaßnahmen 
 Möglichkeit zum interkommunalen Vergleich 
 Keine Bestwerte: soweit erkennbar Vollzugsdefizite vorhanden 

 

Größenklasse 1a 1b 2a 2b 

"Bestwerte" 
- Anhaltswert - 222 272 282 229 
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1.1.2 Personal und Organisation, Informationstechnik 

Kriterien für 

Mehrbedarf Minderbedarf 

- Regelmäßige eigene 
Organisationsuntersuchungen 

- Einführung von Systemen des 
betrieblichen Gesundheits- und 
Eingliederungsmanagements  
sowie für Arbeitsschutz und 
Arbeitssicherheit (temporär) 

- Überwiegend dezentrale 
Beschaffung (Wirtschaftlichkeit 
überprüfen) 

 

Anwendungshinweise (6) 

 

 

 

 

 

 

    Mehr- und Minderbedarfskriterien (Beispiele angeführt) 

    „Davon“-Werte mit eigenen Hinweisen 

   Minderbedarf auch wenn Bestwerte erreicht werden 
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Personalbedarfsermittlung 
Ausgewählte Bedarfswerte (1) 

Leitungsfunktionen 
 

- Gutachten 1994: pauschale Verteilung auf Sachgebiete 
- Gutachten 2016: gesonderte Leitungsanteile 

 
Definition 
- Innen- und Außenvertretung 
- Personalführung 
- Organisation des eigenen 

Bereichs 
 

Nicht: schwierige Sachbearbeitung 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
1 Zentrale Dienste (Leitung)

1.1 Organisation (Leitung)

1.2 Finanzen (Leitung)

2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Leitung)

3 Bürgerdienste (Leitung)
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Ausgewählte Bedarfswerte (2) 
 

Fachbereich 1 
Sachgebiet 1.1.1 
Büroleitung,  
zentrale Steuerung,  
strategische Planung 
 
 
 

MIT Arbeitszeitanteilen für 
Datenschutzbeauftragter, Kassenaufsicht, rechtliche Grundsatzfragen 
 

OHNE Arbeitszeitanteile für  
IT-Sicherheitsbeauftragten 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
1.1.1 Büroleitung, zentrale Steuerung, strategische Planung

davon Allgemeine zentrale Dienste
Hausmeister in Verwaltungsgebäuden
Druck-, Post- und Botendienste
Registratur, Archiv
Bürgerinformation, Telefonvermittlung

davon Versicherungsmanagement
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Ausgewählte Bedarfswerte (3) 

 

Sachgebiet 1.1.1 
Allgemeine zentrale Dienste 
 
 

 
 
 

- Ohne zentralen Schreibdienst 
- Mit Arbeitszeitanteilen Hausmeister der Verwaltungsgebäude 

 

- Registratur, Archiv: Vollzugsdefizite erkennbar 
- Bürgerinformation, Telefonvermittlung:  

• Anbindung an „Bürgerbüro“ vorteilhaft, soweit räumlich möglich  
• „Leerzeiten“ füllen 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
1.1.1 Büroleitung, zentrale Steuerung, strategische Planung

davon Allgemeine zentrale Dienste
Hausmeister in Verwaltungsgebäuden
Druck-, Post- und Botendienste
Registratur, Archiv
Bürgerinformation, Telefonvermittlung

davon Versicherungsmanagement
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Ausgewählte Bedarfswerte (4) 

 

Sachgebiet 1.1.2 
Informationstechnik 

 

Aufgabenumfang 
- Betrieb und Unterhaltung der Netze und der Kommunikationstechnik, Beschaffung, 

Inbetriebnahme und grundlegende Betreuung der Hard- und Software 
- Einschließlich Betreuung IT-Ausstattung der öffentlichen Einrichtungen  

(z. B. Museen, Büchereien, Volkshochschulen), soweit tatsächlich administriert 
- Ohne inhaltliche Pflege Internet (Homepages) und Intranet (Sachgebiet 1.1.3) 
- Ohne Arbeitszeitanteile der Beauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit 

(Sachgebiet 1.1.1), allerdings Verantwortung für die inhaltliche Umsetzung 
Keine „Alleinunterhalter“ 
- Wissen verteilen auf mehrere „Köpfe“, nicht zwangsläufig auf mehrere Stellen  
- Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit nutzen 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
1.1.2 Personal und Organisation, Informationstechnik

davon Personalverwaltung
davon Informationstechnik
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Ausgewählte Bedarfswerte (5) 

 

Sachgebiet 1.1.2 
Informationstechnik 

 
 

Anhaltswert: 70 bis 80 IT-Arbeitsplätze 
 

- PC´s, Thin Clients, Notebooks – einschließlich Telearbeitsplätze 
- Ohne Server, Smartphones, Tablets, Telefonendgeräte 
- Umfang der Softwareausstattung ohne maßgeblichen Einfluss auf 

Personalbedarf 
(vgl. Kommunalbericht 2015, Nr. 4) 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
1.1.2 Personal und Organisation, Informationstechnik

davon Personalverwaltung
davon Informationstechnik
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Ausgewählte Bedarfswerte (6) 

 

Sachgebiet 1.1.4 
Sitzungsmanagement 
 
 
 

Anhaltswerte für 
- allgemeines zentrales Sitzungsmanagement:  
  150 bis 200 Sitzungen je Vollzeitkraft 

 

- Schriftführung:  
 
 
 

- Jeweils nur für die tatsächlich hauptamtlich betreuten Sitzungen  
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"

1.1.4 Zentrale Servicestelle für Gremien und Sitzungsmanagement, 
Ortsrecht

davon Sitzungsmanagement
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Ausgewählte Bedarfswerte (7) 

Sachgebiet 1.1.4  
Sitzungsmanagement 
 

- Anhaltswerte (Berechnungsvordruck) 
 Zahl der hauptamtlich betreuten Sitzungen kann unterschiedlich sein 
 
 
 
 
 

- Zurechnung zu den jeweiligen Fachbereichen und Sachgebieten  
 
 

- Nicht berücksichtigt:  
Behördenvertretung in Sitzungen der Ortsgemeinden 
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Ausgewählte Bedarfswerte (8) 

Sachgebiet 1.1.8 
 
 

 
 
- Vergabestelle: mehr als nur Submissionen 
 

- Zentralisierung führt zur zeitlichen Entlastung der ausschreibenden 
Fachbereiche 
 

- Zentrale Vergabestelle nicht  aufwandsneutral einzurichten 
 

- Vorläufiger Wert 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
1.1.8 Zentrale Vergabestelle
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Ausgewählte Bedarfswerte (9) 

 

Sachgebiet 1.2.1 
 

Anhaltswert:  
 
 
 
 

- Aufwendungen nach den Haushaltssatzungen der VG und aller OG 
- Gewichtung 90 % 

 
 

 

 

-    Haushalte der VG und aller OG 
- Gewichtung 10 % 

Anhaltswert berücksichtig bis zu zwei weitere Haushalte 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
1.2.1 Haushalt, Jahresabschluss, Finanzcontrolling
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Ausgewählte Bedarfswerte (10) 

Sachgebiet 1.2.1 
Haushalt, Jahresabschluss, Finanzcontrolling 
 

- Zentrale Koordinierung von Zuwendungsverfahren 
 

- Zentrale Sachbearbeitung steuerlicher Angelegenheiten (BgA´s)  

  Personalbedarf 0,0190 je 1.000 Einwohner bzw.  
  20 % bis 60 % der Arbeitszeit einer Vollzeitkraft 

- Dezentrale Mittelbewirtschaftung und dezentrale Anordnungsbefugnis 
 

- Doppelhaushalte (Minderbedarf) 
 

- Beteiligungsmanagement (Mehrbedarf) 
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Ausgewählte Bedarfswerte (11) 

 
Sachgebiet 1.2.2 
 
 

Kosten- und Leistungsrechnung (ohne Arbeitszeitanteile, Mehrbedarf) 
 

Geschäftsbuchhaltung 
- Zentral, jedoch mit dezentraler Vorkontierung 
- Minderbedarf bei dezentraler Organisation 

ggf. geringer Mehrbedarf bei mittelbewirtschaftenden Stellen 
- Zentrale Pflege der Stammdaten, 5 bis 20 % der Arbeitszeit einer 

Vollzeitkraft 
- Zusammenarbeit mit Eigenbetrieb vorteilhaft 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
1.2.2 Buchhaltung, Kostenmanagement

davon Geschäftsbuchhaltung
davon Anlagenbuchhaltung
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Ausgewählte Bedarfswerte (12) 

 
 

Sachgebiet 1.2.3 
 

 

- Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden und 
Eigenbetriebe 
 

- Bedarfswert ohne Anteile für Dritte 
 Eigenbetriebe, Vollstreckung für Landkreis 
 

- Vollstreckung, Anhaltswerte 
Hinweise zu einem optimierten Forderungsmanagement,  
vgl. Kommunalbericht 2011, Nr. 5 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
1.2.3 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

davon Vollstreckungsbehörde
davon Vollstreckungsbeamte

Büroleiterkonferenzen 2016 
Seite 48 von 246



Ausgewählte Bedarfswerte (13) 

Fachbereich 2 
Technische Kräfte 
 
 

- Leitung des Fachbereiches  
• In 24 Verbandsgemeinden Leitungskraft ohne technische Ausbildung 

 

-  Kein eigenes Fachpersonal für 
• Bauleitplanung, Stadt- und Dorferneuerung, Umwelt- und Naturschutz 
• Verwaltungspersonal kann Aufgaben sachgerecht erledigen bei 

Einschaltung externen Sachverstands  
 

- Anteile Verwaltungspersonal im Tief- und Hochbau 
• Bis zu 50% des Personalbedarfs  
• Von der allgemeinen Zuarbeit bis zum Vergabeverfahren 
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Ausgewählte Bedarfswerte (14) 

 

Sachgebiete  
2.3 und 2.4 
 
 
 
 

Personalbedarfswerte  =  Orientierungswerte 
 

- Architekten- und Ingenieurleistungen bei Investitionen weitgehend vergeben 
- Bauunterhaltung durch eigenes Personal 
- Keine Vergabe von Bauherrenaufgaben (vgl. Kommunalbericht 2000, Tz. 4) 
- Abwicklung der Zuwendungsverfahren bei förderfähigen Maßnahmen 

überwiegend im Sachgebiet 1.2.1 
- Minderbedarf bei Zentraler Vergabestelle in Fachbereich 1  
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
2.3 Tiefbau

davon Bau, Ausbau und Unterhaltung von Straßen 
2.4 Hochbau, Denkmalpflege
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Ausgewählte Bedarfswerte (15) 

 
Sachgebiet  
2.3 und 2.4 
 
 
Ansatz für eigene Personalbedarfsermittlungen 
 
- Umfang der Bausummen für Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen 

sind ausschlaggebendes Element 
 
- Kostenvergleich mit Honoraren freischaffender Architekten, Ingenieuren 

(Netto und ohne Gewinnanteile) für Bauherrenaufgaben 
 vgl. KGSt Bericht 6/1994, Nr. 6.5 und KGSt B 12/2015, Nr. 5 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
2.3 Tiefbau

davon Bau, Ausbau und Unterhaltung von Straßen 
2.4 Hochbau, Denkmalpflege
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Ausgewählte Bedarfswerte (16) 

 

Sachgebiet 2.7 
Gebäudemanagement 
 
 

- Organisation des Gebäudemanagements 
• Technisches Gebäudemanagement im Sachgebiet 2.4 Hochbau 
• Künftig ggf. Sachgebiete 2.4 und 2.7 (Anteil Gebäudemanagement) 

zusammenfassen 
 Bündelung der Aufgaben mit Gebäudebezug organisatorisch umsetzen 
 

- Vorteile:  
• Einheitliche, standardisierte gebäudebezogene Informationen vorhanden 
• Von der nutzerbezogenen zur ganzheitlichen Betrachtung 
• Kostentransparenz zeigt Wirtschaftlichkeitspotenziale auf 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
2.7 Gebäude- und Grundstücksmanagement

davon Liegenschaften, Vermietung und Verpachtung 
davon Friedhofsverwaltung

Büroleiterkonferenzen 2016 
Seite 52 von 246



Ausgewählte Bedarfswerte (17) 

 

Sachgebiet 2.7 
Gebäudemanagement 
 

 
   
- Bedarfswert für 

• Aufgaben des Gebäudemanagements einschl. Energiemanagement 
• Geobasisinformation  

 
- Kein zentrales Gebäudemanagement:  

Arbeitszeitanteile den zuständigen Organisationseinheiten zuordnen 
• Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Verbrauchsdatenerfassung 
• Nutzung und Vergabe öffentlicher Einrichtungen 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
2.7 Gebäude- und Grundstücksmanagement

davon Liegenschaften, Vermietung und Verpachtung 
davon Friedhofsverwaltung
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Ausgewählte Bedarfswerte (18) 

 

Fachbereich 3 
Sachgebiet 3.1 
 
 
 

- Öffnungszeiten – durchschnittlich 35 Wochenstunden 
• Spreizung von 19 bis 44 Wochenstunden, selten Sonderöffnungszeiten 
• Mehrbedarf nur bei kleinen Verbandsgemeinden erforderlich 
• Wichtig: zeitliche Verteilung des Besucheraufkommens erfassen 

- Integration der Bürgerinformation und Telefonvermittlung vorteilhaft 
- Sonstige Serviceleistungen (Arbeitszeitanteile 0,2 - 0,6 einer Vollzeitkraft) 

Z. B. Fundbüro, Zahlstelle, Entgegennahme von Anträgen, Ausgabe von 
Unterlagen und Informationsmaterial, Auskünfte 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
3.1 Service-Zentrum, Bürgerbüro

davon Einwohnerwesen
davon Personenstandswesen
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Ausgewählte Bedarfswerte (19) 

 
Sachgebiet 3.4 
 
 
 
 
 

Jugend und Senioren 
• Arbeitszeitanteile zwischen 0,10 und 0,35 einer Vollzeitkraft 
• Ohne Arbeitszeitanteile von Jugendpflegern und Jugendsozialarbeitern 

 

Verwaltung der Kindertagesstätten 
• Anhaltswert: 500 Kinder je Vollzeitkraft 
• Zahl der Kindertagesstätten und Angebotsformen nicht ausschlaggebend 
• Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten kirchlicher und sonstiger Träger 
• Aufwand bei Abrechnung von Verpflegungskosten verringern 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
3.4 Kinder, Jugend und Senioren

davon Verwaltung der Kindertagesstätten
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Ausgewählte Bedarfswerte (20) 

 
Sachgebiet 3.7 
 
 
 
 

 Ohne Delegationsaufgaben 
- Orientierungswerte zur Personalbedarfsbemessung, beispielweise 

• Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 160 Fälle je Vollzeitkraft 
• Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen: 200 bis 220 Fälle je Vollzeitkraft 
• Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 160 Fälle je Vollzeitkraft 

 

Ohne Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz 
Bereitstellen und Ausstattung von Wohnraum 

 

Ohne soziale Betreuung und Integrationsmaßnahmen 
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SG Verwaltungsgliederung nach Modell "Gemeinde21"
3.7 Soziales, Sozialversicherung

davon Sozialversicherung
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Berechnungsvordruck (1) 

49 

Excel-Tabelle,  Anlage 11 des Gutachtens  
(siehe auch http://www.rechnungshof-rlp.de/Veroeffentlichungen) 

 

Berechnung SOLL nach Einwohner- und Anhaltswerten 
 

Erfassung und Dokumentation des 
örtlich bedingten Mehr- oder Minderbedarfs 
 

Erfassung und Dokumentation der Leistungen  
für Eigenbetriebe/Dritte 
 

Erfassung der Arbeitszeitanteile für nicht  
zur Regelverwaltung gehörende Aufgaben 
 

Ergebnis: Personalbedarf der Kernverwaltung 
 

Rückmeldungen über Erfahrungen erwünscht 
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Berechnungsvordruck (2) 

 

Grunddaten 
 

• Ergebnis: Soll-Werte  
(nur Einwohnerwerte) 
 
 
 
 
 

• Erfassung aller örtlichen Werte 
• Ergebnis: Soll-Werte 
 (mit Anhaltswerten) 
• mit Fehlerhinweisen bei  
 fehlenden Angaben 
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Aufgabenbereich Örtlicher Wert

Hausmeister in Verwaltungsgebäuden

davon für Dritte (z. B. Eigenbetriebe)

Personalverwaltung
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Berechnungsvordruck (3) 

 

Bandbreiten bei Anhaltswerten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Entscheidung und Begründung  
über örtliche Bearbeitungsquote notwendig 

• Abweichung nach oben möglich  
• Abweichung nach unten nicht möglich (unterer Intervallwert) 
• Korrektur über Mehrbedarf denkbar 
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Aufgabenbereich Örtlicher Wert Maßstab
Sach-

gebiet
Anlage 5 

Quote

Anzahl

davon für Dritte (z. B. Eigenbetriebe) Anzahl

Anhaltswert

160 bis 180 Personalzahlfälle

je Vollzeitkraft*

Personalverwaltung

Kurzbeschreibung

1.1.2 Seite 10

Bearbeitungsquote (Personalzahlfälle je 

Vollzeitkraft) der Verbandsgemeindeverwaltung

Personalzahlfälle

zur Berechnung von Zuschlägen für Dritte
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Berechnungsvordruck (4) 

 
Mehr- und 
Minderbedarfe 
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1.2.1
Haushalt, Jahresabschluss, 

Finanzcontrolling

Beauftragung Steuerberater (USt.)

dezentrale Zuwendungsbearbeitung
-0,35 

langjährige Mitarbeiter mit 

besonderer Leistungsfähigkeit
-0,15 

1.2.4 Abgaben 0,15 0,20 

Erhebung von Tourismusbeiträgen 0,15 Personalratsvorsitz 0,20 

davon Realsteuern

Mehr-/Minderbedarf
(Minderbedarf  mit negativem Vorzeichen eintragen)

Mehr-/Minderbedarf
(Minderbedarf  mit negativem Vorzeichen eintragen)

Sachliche Gründe

(vgl. Gutachten, Nr. 4.8.2 und Anlage 5)

Personelle Gründe

(vgl. Gutachten, Nr. 4.8.1)

Bemerkungen Stellen Bemerkungen Stellen
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Berechnungsvordruck (5) 

 
 
 
 
 

Zu- und Abschläge 
für Eigenbetriebe und/oder Dritte  

 

• Automatische Berechnung, soweit Grunddaten erfasst werden 
(Personalverwaltung, Informationstechnik, Vollstreckung) 

• Im Übrigen: manueller Eintrag nach eigener Berechnung 
• Plausibilitätskontrolle für Verwaltungskostenabrechnungen möglich 
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Aufgabenbereich Örtlicher Wert Maßstab

175 Quote

480 Anzahl

davon für Dritte (z. B. Eigenbetriebe) 44 Anzahl

70 Quote

135 Anzahl

davon für Dritte (z. B. Eigenbetriebe) 50 Anzahl

Personalverwaltung

Informationstechnik

1.1.2
Personal und Organisation, 

Informationstechnik
0,50 

Beschaffungen für den Eigenbetrieb 0,04 

davon Personalverwaltung Personalverwaltung für Dritte 0,25 

davon Informationstechnik
Betreuung Informationstechnik für 

Dritte
0,21 

Zu-/Abschläge
(Abschläge  mit negativem Vorzeichen eintragen)

Eigenbetriebe und/oder Dritte 

(vgl. Gutachten, Nr. 4.4)

Bemerkungen Stellen
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Berechnungsvordruck (6) 

 

Zu- und Abschläge 
für nicht zur Regelverwaltung 
gehörende  
Aufgaben  

 
 
 
 

 
• Übernahme der Daten eigener Personalbedarfsberechnungen 
 Beispielsweise für Tourismus, Bauaufsicht, KFZ-Zulassungsaufgaben,  
 eigene Volkshochschule, Delegationsaufgaben im Bereich Soziales 
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3.7.
Soziales, 

Sozialversicherung
1,25 

Delegationsaufgaben, Personal-

bedarfsberechnug nach Fallzahlen
1,25 

davon Sozialversicherung

Zu-/Abschläge
(Abschläge  mit negativem Vorzeichen eintragen)

Nicht zur Regelverwaltung gehörende 

Aufgaben, (vgl. Gutachten, Nr. 4.5)

Bemerkungen Stellen
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Berechnungsvordruck (7) 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
Personalbedarf  
mit örtlichen Besonderheiten 
für die Kernverwaltung 
Ihrer Verbandsgemeinde 

 
 

 
 55 

59,66 
Fachbereiche 1 bis 3 mit Vorzimmer der 

Bürgermeister und Beigeordneten

Personalbedarf der 

Verbandsgemeindeverwaltung

Musterstadt

FB SG
Verwaltungsgliederung 

nach Modell "Gemeinde21"

Gesamt-

personal-

bedarf

Stellen
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Veröffentlichung des Gutachtens 
 

Internetseite des Rechnungshofs 

http://www.rechnungshof-rlp.de/Veroeffentlichungen 

- Gutachten mit Anlagen 

- Berechnungsvordruck zur Ermittlung des Personalbedarfs 

- Vorlage Arbeitsplatzbeschreibung 
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Fragen, Anregungen 
 

Ansprechpartner: 

Peter Feigel, Tel. Nr. 06232-617-147, 
peter.feigel@rechnungshof.rlp.de 

Marlene Zipp, Tel. Nr. 0651-96637-419, 
marlene.zipp@rechnungshof.rlp.de  

 
 

 

 
 
 
 
 

57 
Büroleiterkonferenzen 2016 

Seite 65 von 246

mailto:peter.feigel@rechnungshof.rlp.de
mailto:marlene.zipp@rechnungshof.rlp.de


 
 

 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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Update Bürgerbeteiligung

Juni 2016 | Burkhard Höhlein, GStB
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Agenda
 Landesgesetz zur Verbesserung 
direktdemokratischer 
Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler 
Ebene (LGVDiBakE) vom 22. Dezember 2015 / 
Inkrafttreten: 1. Juli 2016

Burkhard Höhlein 2
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Über den Dozenten
 Burkhard Höhlein
 Büroleiter im GStB rlp
 Akademieleiter KA rlp

 Schwerpunkte
 Kommunalverfassung
 Wahlen
 Ehrenamt

Burkhard Höhlein 3
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Zur Entstehungsgeschichte

Burkhard Höhlein 4

 Enquete‐Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für 
eine starke Demokratie“
 Einsetzung: 15. September 2011 (Einsetzungsbeschluss LT 

Drs. 16/543)
 Beendigung: 29. Januar 2015 (Dritter Zwischenbericht und 

Schlussbericht der Enquete‐Kommission 16/2 
LT Drs. 16/4444)

 Die Enquete‐Kommission hatte zum Gegenstand 
essentielle Themen von BÜNDNIS90/GRÜNE (persönliche 
Meinung!)
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Zur Entstehungsgeschichte

Burkhard Höhlein 5

 Die Enquete‐Kommission 16/2 brachte u.a. hervor
 Sechzehntes Landesgesetz zur Änderung des 

Kommunalwahlgesetzes vom 8. Mai 2013 (GVBl. S. 139) –
Förderung der Geschlechterparität in den kommunalen 
Vertretungsorganen

 Absenkung des Wahlalters auf 16 (Fraktionsentwurf 
SPD/GRÜNE, LT Drs. 16/2076; gescheitert an der CDU Fraktion 
im Landtag)

 Landesgesetz zur Erweiterung der Wahlberechtigung für die 
kommunalen Beiräte für Migration und Integration vom 
27. Mai 2014 (GVBl. S. 72)

 Landestransparenzgesetz vom 27. November 2015 
(GVBl. S. 383)

Büroleiterkonferenzen 2016 
Seite 71 von 246



Zur Entstehungsgeschichte

Burkhard Höhlein 6

 LGVDiBAKE vom 22. Dezember 2015 
(GVBl. S. 477)!
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Zur Entstehungsgeschichte

Burkhard Höhlein 7

 Die kommunalen Spitzenverbände waren im 
Gesetzgebungsverfahren nicht beteiligt! Erst nach 
entsprechender Intervention der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände wurde auf der Grundlage eines 
Beschlusses des Rechtsausschusses kurz vor Abschluss des 
Parlamentsverfahrens die Möglichkeit zur schriftlichen
Stellungnahme gewährt!
 Wer nachlesen mag: 

GStB N 0240/2015, 0215/2015, 0207/2015, 0206/2015 und 
0196/2015
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Regelungsschwerpunkte
LG

VD
iB
ak
E Direktdemokratische

Beteiligungselemente
Einwohnerantrag / 

Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit

Sitzungsöffentlichkeit / 
Bekanntgabe der in nö Sitzung 

gefasster Beschlüsse /
Livestream

„Offener Haushalt“ Bürgerbeteiligung während des 
Haushaltsaufstellungsverfahrens

Burkhard Höhlein 8
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Direktdemokratische 
Beteiligungsmöglichkeiten -
Einwohnerantrag
 Absenkung des Antragsalters vom vollendeten 16. auf das 

vollendete 14. Lebensjahr.
 Verkürzung der Antragsintervalle bezogen auf dieselbe 

Angelegenheit von einmal innerhalb der laufenden Wahlzeit 
des Gemeindesrates auf innerhalb von zwei Jahren vor der 
Einreichung des Einwohnerantrags.

 Absenkung der Unterschriftenquoren (grds. 2 v. H. der 
Einwohner, mindestens 10 – Höchstgrenze nur in Städten mit 
mehr als 100.000 Einwohnern [= 2.000 Unterschriften]).

Burkhard Höhlein 9
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Direktdemokratische 
Beteiligungsmöglichkeiten –
Bürgerbegehren / Bürgerentscheid 

 Das Antragsquorum ist prozentual gestaffelt. Die Staffelung 
nimmt mit zunehmender Gemeindegröße beginnend mit 9 v. H. 
und endend mit 5 v. H. der bei der letzten Wahl zum 
Gemeinderat festgestellten Zahl der Wahlberechtigten ohne 
Obergrenzen gleichmäßig ab. 
 Vor der Änderung: 10 v. H. der bei der letzten Wahl zum Gemeinderat 

festgestellten Zahl der Wahlberechtigten mit Obergrenzen.

Burkhard Höhlein 10
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Direktdemokratische 
Beteiligungsmöglichkeiten –
Bürgerbegehren / Bürgerentscheid 

 Neben den von den Gemeindeorganen bekanntzumachenden 
Auffassungen ist künftig auch die Auffassung der 
Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens amtlich 
bekanntzumachen.
 Sachlichkeit, Neutralität

Burkhard Höhlein 11
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Direktdemokratische 
Beteiligungsmöglichkeiten –
Bürgerbegehren / Bürgerentscheid 

 Ab 1. Juli 2016 gilt: Sofern die mit dem Bürgerbegehren verfolgte 
Maßnahme mit Kosten für die Gemeinde verbunden ist, hat die 
öffentliche Bekanntmachung auch eine von der Gemeindeverwaltung, 
in Ortsgemeinden von der Verbandsgemeindeverwaltung, in 
Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde vorgenommene Einschätzung 
der voraussichtlichen Kosten zu enthalten; den 
Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens ist zuvor Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Der bislang beizubringende 
Kostendeckungsvorschlag entfällt!

Burkhard Höhlein 12
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Direktdemokratische 
Beteiligungsmöglichkeiten –
Bürgerbegehren / Bürgerentscheid 
 Das Abstimmungsquorum wird von 20 v. H. auf 15 v. H. 

abgesenkt.
 Hinweis: Das ursprüngliche Abstimmungsquorum von 

30 v. H. wurde durch Artikel 2 Nr. 2 d) aa) des Ersten 
Landesgesetzes zur Kommunal‐ und Verwaltungsreform 
vom 28. September 2010 (GVBl. S. 272) abgesenkt.

Burkhard Höhlein 13
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Direktdemokratische 
Beteiligungsmöglichkeiten –
Bürgerbegehren / Bürgerentscheid 
Beispiele:

 Abstimmungsbeteiligung 60 %, Ja: 51 %, Nein: 49 %. 
Mit 30,6 % ist das Abstimmungsquorum erreicht.

 Abstimmungsbeteiligung 40 %, Ja: 51 %, Nein: 49 %. 
Mit 20,4 % ist das Abstimmungsquorum erreicht, bei einem Quorum von 
30 % wäre es nicht erreicht.

 Abstimmungsbeteiligung 30 %, Ja: 51 %, Nein: 49 %. 
Mit 15,3 % ist das Abstimmungsquorum erreicht, bei einem Quorum von 
20 % wäre es nicht erreicht!

 Abstimmungsbeteiligung 25 %, Ja: 51 %, Nein: 49 %. 
Mit 12,75 % ist das Abstimmungsquorum nicht erreicht.

Burkhard Höhlein 14
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Direktdemokratische 
Beteiligungsmöglichkeiten –
Bürgerbegehren / Bürgerentscheid 
 Viele Fragezeichen für die kommunale Praxis! 

 „Es besteht Einigkeit, dass durch die vorgesehenen Änderungen die 
Gefahr wächst, dass Bürgerinnen und Bürgern, die Einzelinteressen 
wahrnehmen wollen, ein Forum geboten wird und gleichzeitig andere 
abgeschreckt werden, sich längerfristig zu engagieren. In der 
Öffentlichkeit muss verstärkt darauf hingewiesen werden, dass es sich 
hier nicht um Befindlichkeiten der Verwaltung und ihrer Spitze handelt, 
sondern auch die Arbeit der Ratsmitglieder nicht entwertet werden 
darf.“ (VVE GStB Niederschrift über die Sitzung am 25./26. Oktober 
2015).

Burkhard Höhlein 15
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Sitzungsöffentlichkeit
 Zunächst:

Die Öffentlichkeit einer Sitzung ist nur gewahrt, wenn Zeit, Ort und 
Tagesordnung ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wurden (§ 34 
Abs. 6, § 27 GemO, § 10 DVO‐GemO, Hauptsatzung). Die Sitzung muss an 
einem Ort grundsätzlich im Gemeindegebiet stattfinden, der den 
Einwohner/innen jederzeit frei zugänglich ist (vgl. GStB N 0395/1996).

Burkhard Höhlein 16
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Grundsatz der 
Sitzungsöffentlichkeit
 Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Gemeinderatssitzungen gehört 

zu den wesentlichen Verfahrensbestimmungen des Gemeinderechts. 
Er ist im demokratischen Rechtsstaat eines der wichtigsten Mittel, das 
Interesse der Bürgerschaft an der Selbstverwaltung zu wecken und zu 
erhalten.

 Er hat die Funktion, dem Gemeindebürger Einblick in die Tätigkeit der 
Vertretungskörperschaften und ihrer einzelnen Mitglieder „aus erster 
Hand“ zu ermöglichen und dadurch eine auf eigener Kenntnis und 
Beurteilung beruhende Grundlage für eine sachgerechte Kritik sowie 
für die Willensbildung künftiger Wahlen zu schaffen.Burkhard Höhlein 17
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Grundsatz der 
Sitzungsöffentlichkeit
 Der Gemeinderat soll der allgemeinen Kontrolle der Öffentlichkeit 

unterzogen werden. Der Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit soll dazu 
beitragen, der unzulässigen Einwirkung persönlicher Beziehungen, 
Einflüsse und Interessen auf die Beschlussfassung des Gemeinderats 
vorzubeugen; es soll so bereits der Anschein vermieden werden, dass 
„hinter verschlossenen Türen“ unsachliche Motive für die 
Entscheidung maßgebend gewesen sein könnten. 

Burkhard Höhlein 18
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Grundsatz der 
Sitzungsöffentlichkeit
 Die Sitzungsöffentlichkeit dient dem Ziel einer gesetzmäßigen und 

sachgerechten Arbeit des Gemeinderats sowie der Verhinderung 
vermeidbarer Missdeutungen seiner Willensbildung und 
Beschlussfassung.

 Hinweis: VGH BW, Urteil vom 23. Juni 2015 – 8 S 1386/14, juris.

Burkhard Höhlein 19
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Rechtsfolgen bei Verstoß gegen den 
Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit
 Die Bestimmungen über die Sitzungsöffentlichkeit sind 

zwingend zu beachtendes Verfahrensrecht mit 
verfassungskonkretisierendem Inhalt. Ein unter Verstoß gegen 
den Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit gefasster Beschluss ist 
nichtig!

 Ein auf der Grundlage eines nichtigen Beschlusses erlassener 
Verwaltungsakt (z. B. Ausübung eines Vorkaufsrechts) ist 
rechtswidrig (KVR RP, Erl. 4.2 zu § 35 GemO m. w. Nachweisen). 

Burkhard Höhlein 20

Büroleiterkonferenzen 2016 
Seite 86 von 246



Rechtsfolgen bei Verstoß gegen den 
Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit
 Wird ein Ratsbeschluss unter Verstoß gegen den Grundsatz der 

Sitzungsöffentlichkeit gefasst, wird die Frist für ein 
kassatorisches Bürgerbegehren nicht in Gang gesetzt (VG 
Karlsruhe, Beschluss vom 19. Oktober 2012 – 5 K 1969/12 ‐, 
juris). 

Burkhard Höhlein 21
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Sitzungsöffentlichkeit
 LGVDiBakE will den
Grundsatz der Sitzungs‐
öffentlichkeit stärken 

Burkhard Höhlein 22
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Sitzungsöffentlichkeit –
Die Neuregelung
 Durch die Neufassung des § 35 Abs. 1 GemO sollen die Möglichkeiten, 

einen Beratungsgegenstand in nicht öffentlicher Sitzung zu 
behandeln, eingeschränkt und der Grundsatz der Öffentlichkeit von 
Rats‐ und Ausschusssitzungen weiter gestärkt werden (vgl. 
Begründung, LT Drs. 16/5578 S. 10) .

 Ab 1. Juli 2016 gilt:
„Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt oder die Beratung in nicht öffentlicher Sitzung aus 
Gründen des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Interessen Einzelner 
erforderlich ist“ (§ 35 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Burkhard Höhlein 23
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Einschränkungen der Möglichkeiten, 
einen Beratungsgegenstand in nicht 
öffentlicher Sitzung zu behandeln
 Die bis 30. Juni 2016 geltende Möglichkeit

„Die Geschäftsordnung kann allgemein bestimmen oder der Gemeinderat 
mit Zweidrittelmehrheit im Einzelfall beschließen, dass auch andere 
Angelegenheiten aus besonderen Gründen in nichtöffentlicher Sitzung 
behandelt werden;“

entfällt ab 1. Juli 2016.

Burkhard Höhlein 24
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Einschränkungen der Möglichkeiten, 
einen Beratungsgegenstand in nicht 
öffentlicher Sitzung zu behandeln
 Der Gemeindevertretung soll jedoch nicht die Möglichkeit genommen 

werden, in die Geschäftsordnung allgemeine Bestimmungen 
aufzunehmen, bei welchen Gegenständen eine Behandlung in nicht 
öffentlicher Sitzung in der Regel infrage kommen kann. Eine solche 
Regelung in der Geschäftsordnung ist jedoch als bloße 
Auslegungshilfe anzusehen (vgl. Begründung, LT Drs. 16/5578 S. 10).

Burkhard Höhlein 25
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Einschränkungen der Möglichkeiten, 
einen Beratungsgegenstand in nicht 
öffentlicher Sitzung zu behandeln
 § 5 Abs. 2 MGeschO wird angepasst. 

Zukünftig wird es eine Zweiteilung geben. In § 5 Abs. 2 MGeschO
werden die Gegenstände benannt, die in der Regel in nicht 
öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. In einem neuen § 5 Abs. 3 
MGeschO werden Gegenstände aufgeführt, in denen ein Ausschluss 
der Öffentlichkeit geboten sein kann.

Burkhard Höhlein 26
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Einschränkungen der Möglichkeiten, 
einen Beratungsgegenstand in nicht 
öffentlicher Sitzung zu behandeln
 Ab 1. Juli 2016 entfällt die Möglichkeit, mit Zweidrittelmehrheit im 

Einzelfall zu beschließen, dass Angelegenheiten aus besonderen 
Gründen in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden.

 Auf Antrag können Beratungsgegenstände entgegen der 
Tagesordnung vom nicht öffentlichen in den öffentlichen oder vom 
öffentlichen in den nicht öffentlichen Teil verlagert werden. Hierzu 
bedarf es eines Beschlusses, der mit der Mehrheit der anwesenden 
Ratsmitglieder zu fassen ist (§ 35 Abs. 1 Satz 2 GemO). Die 
Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Satz 1 GemO müssen vorliegen!  

Burkhard Höhlein 27
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Nichtöffentliche Sitzung, wenn …

Burkhard Höhlein 28
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… ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist
 … der normierte Tatbestand hat nur deklaratorische Bedeutung. 

Wenn in Spezialnormen eine Geheimhaltung vorgeschrieben 
ist, gehen diese dem § 35 Abs. 1 Satz 1 GemO vor. Auch das 
LDSG ist in diesem Sinne Spezialnorm.

Burkhard Höhlein 29
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… ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist
 Personalangelegenheiten einzelner Mitarbeiter/innen 

(Personalaktengeheimnis, § 50 Sätze 3 und 4 BeamtStG).
 Abgabensachen (Abgabengeheimnis, § 30 AO).
 Soziale Angelegenheiten (Sozialgeheimnis, § 35 SGB I).
 Verwaltungsverfahren (Verwaltungsgeheimnis, § 30 VwVfG).

 ausdrücklich genannt: „insbesondere die zum persönlichen 
Lebensbereich gehörenden Geheimnisse sowie die Betriebs‐ und 
Geschäftsgeheimnisse“.

 s. Einvernehmen nach § 36 BauGB!
Burkhard Höhlein 30
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… ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist
 Vorliegen eines Ausschließungsgrundes (§ 22 Abs. 5 Satz 2 

GemO).
 Ausschluss aus dem Gemeinderat (§ 31 GemO).
 Beratung und Entscheidung über Anträge, 

Beratungsgegenstände entgegen der Tagesordnung in 
öffentlicher oder nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln (§ 35 
Abs. 1 Satz 2 GemO).

Burkhard Höhlein 31
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Nichtöffentlichkeit aus Gründen des 
Gemeinwohls oder wegen 
schutzwürdiger Einzelinteressen
 … diese Tatbestände haben eigenständigen Regelungscharakter.
 „aus Gründen des Gemeinwohls“ und „berechtige Interessen 

Einzelner“ sind unbestimmte Rechtsbegriffe.
 Unbestimmte Rechtsbegriffe bedürfen der Auslegung. Im 

Zweifel sollten die Gründe für die Zuordnung eines 
Beratungsgegenstandes zur nicht öffentlichen Sitzung 
verwaltungsintern aktenkundig gemacht werden.

Burkhard Höhlein 32
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Nichtöffentlichkeit 
aus Gründen des Gemeinwohls -
Einzelfälle
 Gewerbegrundstücke

 zur Wahrung der Interessen der Gemeinde in aller Regel in 
nicht öffentlicher Sitzung.
 Diskretion.
 Geschäftsgeheimnisse.

Burkhard Höhlein 33
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Nichtöffentlichkeit 
aus Gründen des Gemeinwohls -
Einzelfälle
 Ankauf von Grundstücken / zur Wahrung der Interessen der 

Gemeinde in aller Regel in nicht öffentlicher Sitzung
 Festlegung der Strategie.
 Festlegung eines Interessehöchstbetrages.
 Bereits die Entscheidung über das „Ob“  / Verhinderung von für 

die Gemeinde schädlichen Spekulationen.
 Bei einem Angebot: Schutz des Anbieters, Geschäftsgeheimnisse, 

Bekanntwerden wirtschaftlicher Verhältnisse, Interessen.
Burkhard Höhlein 34
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Nichtöffentlichkeit 
aus Gründen des Gemeinwohls -
Einzelfälle
 Konzessionsverträge

 grundsätzlich öffentliche Sitzung (OVG rlp, Urteil vom 13. 
Juni 1995 – 7 A 12186/94 ‐, juris).

 Beratung und Entscheidung über die Strategie / 
Konditionenbereitschaft der Gemeinde in nichtöffentlicher 
Sitzung.

Burkhard Höhlein 35

Büroleiterkonferenzen 2016 
Seite 101 von 246



Nichtöffentlichkeit 
aus Gründen des Gemeinwohls -
Einzelfälle
 Wirtschaftliche Betätigung

 Interne Geschäftsabläufe, Kalkulationen 
(Geschäftsgeheimnisse) erfordern eine Behandlung in 
nichtöffentlicher Sitzung (vgl. GStB N 0076/2015). 

Burkhard Höhlein 36
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Nichtöffentlichkeit, weil 
schutzwürdige  Einzelinteressen dies 
erfordern - Einzelfälle
 Grundstückssachen (Erwerb, Veräußerung, Gewährung 

von Rechten)
 Wohnbaugrundstücke
Öffentliche Sitzung
Beispiel:
Gemeindegrundstücke in einem Baugebiet sollen zu einem 
festen Preis nach bestimmten Kriterien oder Höchstgebot 
veräußert werden.

Burkhard Höhlein 37
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Nichtöffentlichkeit, weil 
schutzwürdige  Einzelinteressen dies 
erfordern - Einzelfälle

 Wohnbaugrundstücke
Beispiel:
Gemeindegrundstücke sollen unter sozialen Gesichtspunkten 
veräußert werden
1. die Entscheidung über das „Ob“: öffentliche Sitzung.
2. Die Entscheidung über das „Wie und Wem“: 

nichtöffentliche Sitzung.

Burkhard Höhlein 38
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Nichtöffentlichkeit, weil 
schutzwürdige  Einzelinteressen dies 
erfordern - Einzelfälle
 Ausübung eines Vorkaufsrechts

 nicht öffentliche Sitzung. Bekanntwerden der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Vertragspartners ist 
zu verhindern.

 Abschluss eines Landpachtvertrages
 nicht öffentliche Sitzung. Bekanntwerden der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Vertragspartners ist 
zu verhindern. Vgl. GStB N 0153/2013.

Burkhard Höhlein 39
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Nichtöffentlichkeit, weil 
schutzwürdige  Einzelinteressen dies 
erfordern - Einzelfälle
 Umlegungsverfahren: Öffentliche Sitzung

 Beschluss über das „Ob“, Beschluss über die Feststellung 
der Umlegungskarte, Beschluss über das 
Umlegungsverzeichnis.

Grund: Umlegungsverfahren ist grundstücks‐, nicht 
personenbezogen.

 Aber: Namen der Eigentümer im Umlegungsgebiet dürfen 
nur in nicht öffentlicher Sitzung bekanntgegeben werden.

Burkhard Höhlein 40
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Nichtöffentlichkeit, weil 
schutzwürdige  Einzelinteressen dies 
erfordern - Einzelfälle
 Auftragsvergaben

§ 5 VgV
„(1) Sofern in dieser Verordnung oder anderen Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist, darf der öffentliche Auftraggeber keine 
von den Unternehmen übermittelten und von diesen als vertraulich 
gekennzeichneten Informationen weitergeben. Dazu gehören 
insbesondere Betriebs‐ und Geschäftsgeheimnisse und die 
vertraulichen Aspekte der Angebote einschließlich ihrer Anlagen. …“
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Nichtöffentlichkeit, weil 
schutzwürdige  Einzelinteressen dies 
erfordern - Einzelfälle
 Auftragsvergaben

§ 35 Abs. 1 Satz 1 GemO ist im Verhältnis zu § 5 Abs. 1 VgV Spezialnorm. 
Danach gilt: Vergabeentscheidungen erfolgen grundsätzlich in 
öffentlicher Sitzung, soweit und sofern nicht Interessen der Bieter eine 
Behandlung in nicht öffentlicher Sitzung erfordern (§ 5 Abs. 1 Satz 2 VgV: 
insbesondere zum Schutze von Betriebs‐ und Geschäftsgeheimnissen 
und vertraulicher Aspekte der Angebote einschließlich ihrer Anlagen).

 s. § 5 Abs. 3 Nr. 3 Entwurf Änderung MGeschO. 
Wirtschaftsministerium erarbeitet gesonderte Bewertung zu 
der Frage.
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Nichtöffentlichkeit, weil 
schutzwürdige  Einzelinteressen dies 
erfordern - Einzelfälle
 Behandlung von Stellungnahmen im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung in Bauleitplanverfahren
 Grundsatz: öffentliche Sitzung.
 Weitergabe personenbezogener Daten an den Gemeinderat 

– und damit an die Öffentlichkeit ist nicht erforderlich (LfD, 
Schreiben vom 24. Januar 2014 n.v.).

 Wenn die Bekanntgabe von personenbezogenen Daten zur 
Entscheidungsfindung in der Beratung erforderlich ist, dann 
Behandlung in  nicht öffentlicher Sitzung.
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Splitting
 Der Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit kann es gebieten, 

einzelne Aspekte eines Vorganges in öffentlicher und nicht 
öffentlicher Sitzung getrennt zu behandeln. Dann muss es sich 
aber um isoliert behandelbare, selbständige Themenkomplexe 
desselben Vorgangs handeln.
 z. B. „Ob“ einerseits, „Wie/Wem“ andererseits.
 z. B. Zustimmung zur Annahme von Spenden (§ 94 Abs. 3 GemO, 

vgl. S. 12 RdSchr. ISIM vom 18. Juni 2008, [GStB N 0156/2008]).
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Exkurs: Weitergabe 
personenbezogener Daten
 Übermittlung personenbezogener Daten an den Gemeinderat

 Der Gemeinderat als Gesamtorgan und seine Mitglieder als Organteile 
sind Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs im Sinne des § 14 LDSG.

 Die Weitergabe personenbezogener Daten durch den Bürgermeister an 
den Gemeinderat erfolgt nach dem Grundsatz der „Erforderlichkeit“.

 Erforderlich in diesem Sinne ist die Datenweitergabe an den 
Gemeinderat, wenn die Aufgabe ohne Kenntnis der Information nicht, 
nicht rechtzeitig, nur mit unverhältnismäßigem Aufwand oder mit 
sonstigen unverhältnismäßigen Nachteilen erfüllt werden kann.
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Exkurs: Weitergabe 
personenbezogener Daten
 Ist die Übermittlung personenbezogener Daten für eine sachgerechte 

Beratung und Entscheidung nicht erforderlich, unterbleibt eine 
Datenweitergabe.

 Lässt sich eine sachgerechte Beratung ohne Kenntnis dieser 
personenbezogenen Daten nicht führen, sind solche Daten nur soweit 
erforderlich, dem Gemeinderat zur Verfügung zu stellen. 
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Exkurs: Weitergabe 
personenbezogener Daten
 an die Öffentlichkeit

 unzulässig.
 Wenn eine sachgerechte Diskussion nicht ohne 

Offenlegung geschützter personenbezogener Daten 
möglich ist, muss die Angelegenheit in 
nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden.
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Sitzungsöffentlichkeit in 
Ausschusssitzungen
 bis 30. Juni 2016

 „beschließende“ Ausschüsse: 
Es gelten die für Ratssitzungen bestimmten 
Grundsätze.

 „vorberatende“ Ausschüsse:
Grundsätzlich in nicht öffentlicher Sitzung. 
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Sitzungsöffentlichkeit in 
Ausschusssitzungen
 ab 1. Juli 2016

 Beschlussfassungen und Vorberatungen in 
Ausschüssen: 
Es gelten die für Ratssitzungen bestimmten 
Grundsätze vollumfänglich.
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Sitzungsöffentlichkeit in 
Ausschusssitzungen
 Auswirkungen für die kommunale Praxis:

 Bei Durchbrechung der Vertraulichkeit der vorbereitenden 
Verhandlungen besteht die nicht von der Hand zu weisende die 
Gefahr, dass die bei jeglicher kontroversen Sachbehandlung im 
demokratischen Prozess notwendige vorbereitende Arbeit von 
vorneherein aus den in der GemO selbst vorgesehenen 
demokratisch verfassten Gremien ausgelagert und in den 
vorinstitutionellen Raum angesiedelt würde.

 Beachte: OVG rlp, Urteil vom 18. April 1966 – 6 A 16/65.OVG ‐, 
esovg in kosDirekt.
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Vorberatung irrtümlich 
in nicht öffentlicher Sitzung
 VGH BW, Urteil vom 23. Juni 2015 – 8 S 1386/14, juris.

 Die in anschließender öffentlicher Sitzung erfolgte 
Beschlussfassung ist nichtig, wenn die tragenden Gründe der 
Entscheidung, die fälschlicherweise in vorbereitender nicht 
öffentlicher Sitzung ausgetauscht worden sind, in der öffentlichen 
Sitzung nicht hinreichend dargelegt werden.

 Fragezeichen: 
 Beschlüsse, die ohne Aussprache gefasst, „durchgewunken“, 

werden.
 Beschlüsse, die nach bloßem Hinweis auf eine Beschlussvorlage 

gefasst werden.
Burkhard Höhlein 51
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Bekanntgabe der in nicht öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse 
 … sofern nicht Gründe des Gemeinwohls oder schutzwürdige 

Interessen der Einwohner entgegenstehen. „Für den Fall, dass bereits 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung feststeht, dass eine Bekanntgabe 
nicht infrage kommt, sollte dies von der Vertretungskörperschaft 
ausdrücklich festgestellt werden.“ (vgl. Begründung, LT Drs. 16/5578, 
S. 11).

 § 35 Abs. 1 Satz 3 GemO steht neben § 41 Abs. 5 GemO! „Die 
Gemeindeverwaltung soll die Einwohner über die Ergebnisse der 
Ratssitzungen unterrichten.“ Diese Unterrichtung gilt auch hinsichtlich 
der Ergebnisse von Ausschusssitzungen – vgl. VV Nr. 5 Satz 1 zu § 46 
GemO. Burkhard Höhlein 52
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Bekanntgabe der in nicht öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse 
 Unverzüglich – ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 Abs. 1 Satz 1 BGB)

 nach meiner Auffassung könnte eine verspätete Bekanntgabe der 
Ergebnisse der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse die zur 
Einreichung eines beschlussabwehrenden Bürgerbegehrens gemäß 
§ 17a Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 GemO einzuhaltende 4 Monatsfrist 
hemmen!

 Geeignete Form (in der laufenden Sitzung, im Internet oder im 
amtlichen Bekanntmachungsorgan oder bei der nächsten öffentlichen 
Sitzung. Vgl. hierzu Begründung (LT Drs. 16/5578 S. 11).

Burkhard Höhlein 53

Büroleiterkonferenzen 2016 
Seite 119 von 246



Sitzungsöffentlichkeit
Livestream 
 Livestream –
die Welt nimmt teil an
den Beratungen in
unserem Gemeinderat

Burkhard Höhlein 54
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Sitzungsöffentlichkeit
Livestream 
 bis 30. Juni 2016

 nur VV Nr. 2 zu § 35 GemO / s. auch LT Drs. 16/2228
„Mangels gesetzlicher Grundlage sind Live‐Übertragungen von 
Gemeinderatssitzungen im Internet nur mit Einwilligung aller möglicherweise 
Betroffenen (Ratsmitglieder, Beigeordnete, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Gemeindeverwaltung, zuhörende Personen) nach vorheriger ausführlicher 
Information zulässig. … Eine weltweite Zugriffsmöglichkeit bzw. Verbreitung über 
das Internet kann ohne gesetzliche Grundlage diese Öffentlichkeit nicht 
erweitern. Im Übrigen wird auf die VV Nr. 8 zu § 41 verwiesen.“

Burkhard Höhlein 55

Büroleiterkonferenzen 2016 
Seite 121 von 246



Sitzungsöffentlichkeit
Livestream 
 ab 1. Juli 2016 gilt durch Regelung in der GemO

„4Die Zulässigkeit von Ton‐ und Bildübertragungen sowie Ton‐
und Bildaufzeichnungen in öffentlichen Sitzungen durch Presse, 
Rundfunk und ähnliche Medien kann in der Hauptsatzung 
geregelt werden.“
s. VV Nr. 2.1 zu § 35 GemO (gilt ab 1. Juli 2016)
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Sitzungsöffentlichkeit
Livestream 
 ab 1. Juli 2016 gilt durch Regelung in der GemO

 „5Gleiches gilt für vom Gemeinderat selbst veranlasste Ton‐ und 
Bildübertragungen sowie Ton‐ und Bildaufzeichnungen in 
öffentlichen Sitzungen.“
 s. VV Nr. 2.1 zu § 35 GemO (gilt ab 1. Juli 2016)
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Sitzungsöffentlichkeit
Livestream 
 ab 1. Juli 2016 gilt durch Regelung in der GemO

 „6Im Übrigen sind Ton‐ und Bildübertragungen sowie Ton‐ und 
Bildaufzeichnungen unbeschadet Rechte Dritter nur zulässig, 
wenn alle anwesenden Mitglieder des Gemeinderats zustimmen.“
 s. VV Nr. 2.2 und 2.4 zu § 35 GemO (gilt ab 1. Juli 2016)
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Sitzungsöffentlichkeit
Livestream 
 ab 1. Juli 2016

 neue VV Nr. 2 zu § 35 GemO
 s. insbesondere VV Nr. 2.3 zu § 35 GemO
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Sitzungsöffentlichkeit
Livestream 
 Daneben gilt ab 1. Juli 2016

 VV Nr. 7 bis 7.5 zu § 41 GemO
 betrifft die Anfertigung von Tonaufzeichnungen im wesentlichen zur 

Vorbereitung der Niederschrift

 Bis 30. Juni 2016 gilt eine wesentlich detailliertere VV (VV Nr. 8 bis 8.7 
zu § 41 GemO)
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Offener Haushalt

Burkhard Höhlein 64
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Offener Haushalt
 Der Wortlaut des neuen § 97 Abs. 1 GemO:

„(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen 
Anlagen ist nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur 
Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten. Art, Ort und Zeit 
der Möglichkeit zur Einsichtnahme sind öffentlich bekannt zu machen. In der 
öffentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass Vorschläge zum 
Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder seiner Anlagen 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung durch die Einwohner 
einzureichen sind und bei welcher Stelle dies zu geschehen hat. Eine 
Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung darf erst nach 
Ablauf der in Satz 3 genannten Frist erfolgen.“Burkhard Höhlein 65
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Offener Haushalt
 Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen 

Anlagen (vgl. hierzu § 1 Abs. 1 GemHVO) ist nach Zuleitung an den 
Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die 
Einwohner verfügbar zu halten (Zeitraum für das Verfügbarhalten). 
 Der Zeitraum für das Verfügbarhalten beginnt mit der Zuleitung an den 

Gemeinderat (= Zuleitung an die Ratsmitglieder [GStB N 0071/2016]) 
und endet mit der  Beschlussfassung durch den Gemeinderat.
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Offener Haushalt
 Exkurs: Anlagen des Haushaltsplanes sind

 der Vorbericht, die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss 
vorliegt, der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss 
vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen, eine Übersicht über die 
Verpflichtungsermächtigungen, eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der 
Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres, die Wirtschaftspläne der 
Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, eine Übersicht über die 
Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 
50 v. H. beteiligt ist, der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist, und der 
rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist, 
sowie eine Übersicht über die Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 4 und eine Übersicht über 
die produktbezogenen Finanzdaten gemäß § 4 Abs. 5.
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Offener Haushalt
 Art, Ort und Zeit der Möglichkeit zur Einsichtnahme sind öffentlich 

bekanntzumachen.
 Die Bekanntmachung erfolgt in der nach der Hauptsatzung 

vorgeschrieben Form.
 Art, Ort und Zeit der Einsichtnahmemöglichkeit bestimmt die 

Gemeindeverwaltung, in Ortsgemeinden der Ortsbürgermeister. 
Hinsichtlich des Ortes und der Zeit der Einsichtnahmemöglichkeit könnte 
z. B. bestimmt werden: „in der Verbandsgemeindeverwaltung während 
der allgemeinen Öffnungszeiten“. 
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Offener Haushalt
 Im Zeitraum für das Verfügbarhalten können die Einwohner innerhalb einer Frist 

von 14 Tagen Vorschläge einreichen (§ 97 Abs. 1 Satz 2 GemO) ‐ Einreichungsfrist. 
Die Einreichungsfrist beginnt ab der Bekanntmachung zu laufen (§ 97 Abs. 1 Satz 3 
GemO).

 Die Fristberechnung erfolgt nach den allgemeinen Regelungen des § 1 LVwVfG
i.V.m. § 31 VwVfG, so dass die Regelungen des BGB (§§ 187 bis 193 BGB) 
Anwendung finden. Da für den Fristbeginn auf die Bekanntmachung und damit auf 
ein Ereignis abzustellen ist, das in den Lauf eines Tages fällt (§ 187 Abs. 1 BGB), 
wird bei der Berechnung der Frist der Bekanntmachungstag nicht mitgerechnet. 
Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so endet die Frist mit 
Ablauf des nächsten Werktages (§ 193 BGB).
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Offener Haushalt
 Eine Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung darf 

erst nach Ablauf der Einreichungsfrist erfolgen.
 Namensnennung der vorschlagenden Einwohner in der 

Gemeinderatssitzung ist nicht erforderlich und daher unzulässig (LfD, 
Schreiben vom 24. Januar 2014 zur Frage der Weitergabe von Daten der 
Einwender in Bauleitplanverfahren).

 Der Gemeinderat entscheidet, ob und/oder wie weit Vorschläge 
umgesetzt werden (können).
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!

Wenn Sie Fragen haben:
bhoehlein@gstbrp.de
06131‐2398‐112
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Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz • Postfach 2125 • 55011 Mainz 

Ministerium des Innern 
und für Sport 
Schillerplatz 3-5 
55116 Mainz 

Ihre Zeichen 

17 023-37:331; 17 022:331 
Nachricht vom 

02.06.2016 
Unsere Zeichen 

070-04-004-02:Parag. 37/HB 
Bearbeiter 

Herr Höhlein 
Telefon-Durchwahl  

(0 61 31) 23 98-112 
Telefax-Durchwahl  

(0 61 31) 23 98-9112 
E-Mail 

bhoehlein@gstbrp.de 
Datum 

12.06.2016 
 

Änderung der Mustergeschäftsordnung für Gemeinderäte (MGeschO GR) und  
Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindeordnung  
(GemO VV) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die uns zur Verfügung gestellten Entwürfe zur Änderung der MGeschO GR 
und der GemO VV. 

1. Zum Entwurf zur Änderung der MGeschO GR werden keine Änderungs- oder Ergän-
zungswünsche vorgetragen. 

2. Zum Entwurf zur Änderung der GemO VV tragen wir folgende Ergänzungswünsche vor: 

VV zu § 17 a GemO 

Sofern die mit dem Bürgerbegehren verfolgte Maßnahme mit Kosten für die Gemeinde 
verbunden ist, hat die öffentliche Bekanntmachung auch eine von der Gemeindeverwal-
tung, in Ortsgemeinden von der Verbandsgemeindeverwaltung, in Abstimmung mit der 
Aufsichtsbehörde vorgenommene Einschätzung der voraussichtlichen Kosten zu enthal-
ten (§ 17 a Abs. 6 Satz 2 GemO).  

Eine solche Kosteneinschätzung macht nur Sinn, wenn sie auch Auskunft zur Finanzie-
rung der mit der Maßnahme verbundenen Kosten oder Einnahmeausfällen gibt.  

Wir bitten Sie, einen entsprechenden Hinweis in die VV aufzunehmen. 

VV zu § 41 GemO 

Auf das Schreiben des MdI vom 17.12.2012 und des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit vom 29.08.2012 (GStB N 0083/2013) weisen wir hin. 
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Zum Schreiben vom 

12.06.2016 

 

Wir bitten Sie, in der VV zu § 41 GemO darauf hinzuweisen, dass sich der Informations-
anspruch auf Einsichtnahme in Niederschriften öffentlicher und nicht öffentlicher Sitzun-
gen nach derjenigen Rechtsvorschrift richtet, die den weitesten Informationsanspruch ein-
räumt. 

VV zu § 97 GemO 

Mit dem Änderungsentwurf ist eine Anpassung der GemO VV an die Bestimmungen des 
Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf 
kommunaler Ebene beabsichtigt. Dies betrifft auch § 97 Abs. 1 GemO. 

Nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushalts-
plan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung 
zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten. 

1. Wir bitten Sie eine Klarstellung in die VV aufzunehmen, dass die Zuleitung an den 
Gemeinderat mit der Zuleitung des Entwurfs an die Mitglieder des Gemeinderates be-
wirkt ist (vgl. GStB N 0071/2016). 

2. Die in § 1 Abs. 1 GemHVO beschriebenen Anlagen liegen zum Zeitpunkt der Erstel-
lung des Haushaltsplanentwurfs bezogen auf das Planjahr regelmäßig nicht vor (z. B. 
Wirtschaftspläne im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO). Wir bitten Sie, in der VV da-
rauf hinzuweisen, dass mit dem Haushaltsentwurf die Anlagen auf dem letzten verfüg-
baren Stand zur Einsichtnahme zur Verfügung zu halten sind. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag:  

 
Höhlein 

Anlagen 
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GStB-Nachrichten  Nr. 0083 vom 08.04.2013 

Az.: 004-02 HB/sr 

Niederschrift; Einsichtnahme; nichtöffentliche Sitzung; LIFG           

KI zu Nr. 0083: 
Der LfD (Schreiben vom 29.08.2012 – 4.03.12.024) und das ISIM (Schreiben vom 
17.12.2012 – 12 009:314 2) haben zur Anwendbarkeit des LIFG neben § 41 Abs. 4 
und Abs. 2 Satz 2 GemO Stellung genommen. Im Ergebnis richtet sich der Zu-
gangsanspruch zu Informationen nach derjenigen gesetzlichen Grundlage, die den 
weitesten Informationszugang öffnet. 

Aufbewahrungsdauer dieser Nachricht: Dauernd 

Im konkreten Fall ging es um das Begehren eines Bürgers, in die Niederschriften nichtöffent-
licher Sitzungen Einsicht zu nehmen. Nach den Bestimmungen des LFIG steht dem Bürger 
Zugangsanspruch zu, wenn nicht schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen. Stehen 
dem Zugangsbegehren berechtigte Interessen Dritter entgegen, können Informationen nur 
zur Verfügung gestellt werden, wenn der betroffene Dritte in die Weitergabe seiner Daten 
einwilligt. 

Auch vor diesem Hintergrund regen wir an zu prüfen, die Niederschriften konsequent als 
Ergebnisniederschrift abzufassen, etwa wie folgt: 

„Der Vorsitzende führt in die Thematik ein. Der Vorsitzende beantwortet Fragen einzelner Rats-
mitglieder zum Sachverhalt. Nach eingehender Beratung wird der folgende Antrag zur Beschluss-
fassung gestellt: ‚…‘. Der Vorsitzende lässt über den Antrag abstimmen. Abstimmungsergebnis: 
…“ 

Download: 

Schreiben der LfD und des ISIM zur Anwendbarkeit des LIFG.pdf 
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GStB-Nachrichten  Nr. 0071 vom 29.04.2016 

Az.: 004-02 HB/sr 

Auslegung des Merkmals "Zuleitung an den Gemeinderat" im Sinne des neuen  
§ 97 Abs. 1 Satz 1 GemO 

KI zu Nr. 0071: 
Nach der am 1. Juli 2016 in Kraft tretenden Neufassung des § 97 Abs. 1 GemO ist 
der Entwurf der Haushaltssatzung „… nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur 
Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten“ 
(§ 97 Abs. 1 Satz 1 GemO). Nach Auffassung der Geschäftsstelle des Gemeinde- 
und Städtebundes Rheinland-Pfalz ist der Entwurf der Haushaltssatzung dem Ge-
meinderat im Sinne dieser Bestimmung zugeleitet, wenn er den Ratsmitgliedern 
zum Zwecke der folgenden Beratungen vom Bürgermeister überlassen ist. Einer 
besonderen „Einbringungssitzung“ bedarf es nicht. In der kommunalen Praxis wird 
der Entwurf in der Regel in Ausschusssitzungen vorberaten und dann in einer (ein-
zigen) Gemeinderatssitzung verabschiedet. Nach den Sätzen 2 und 3 der Neufas-
sung des § 97 Abs. 1 GemO wäre nun nur eine Bürgerbeteiligung vorgeschaltet. 

Aufbewahrungsdauer dieser Nachricht: Dauernd 

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat sich hierzu wie folgt geäußert: 

„Zu Ihrer Anfrage nehme ich gerne wie folgt Stellung: 

1. Die ab 1. Juli 2016 geltende Vorgabe des § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO „Zuleitung an den 
Gemeinderat“ ist wörtlich zu verstehen. Der Zuleitungspflicht wird nicht genügt, wenn le-
diglich ein Ausschuss des Rates über die örtliche Angelegenheit unterrichtet wird. Der 
Gemeinderat als Organ und Inhaber des Budgetrechts ist vorrangig Adressat über 
haushaltswirtschaftliche Sachverhalte, nicht nur ein bestimmter Teil des Gemeinderates. 
Deshalb muss die Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 
und seinen Anlagen an den Gemeinderat, d. h. an alle Ratsmitglieder, so rechtzeitig vor 
der Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung erfolgen, dass die Frist 
von 14 Tagen ab Bekanntmachung eingehalten werden kann. Der Vorsitzende des Ge-
meinderates muss entscheiden, ob zeitgleich mit der Zuleitung des Entwurfs der Haus-
haltssatzung an den Gemeinderat auch die Ratsmitglieder unter Mitteilung der Tages-
ordnung (§ 34 Abs. 2 GemO) zu der Sitzung, auf der der Beschluss über die Haushalts-
satzung gefasst werden soll, eingeladen werden sollen oder ob die Einladung unter Be-
achtung von § 34 Abs. 3 GemO zu einem anderen Zeitpunkt vor oder nach der Zuleitung 
erfolgt. 

Selbstverständlich ist es der Gemeinde darüber hinaus unbenommen, den Entwurf der 
Haushaltssatzung bereits in einem früheren Stadium für die Öffentlichkeit verfügbar zu 
machen. Die nach der Zuleitung an den Gemeinderat (nicht: einen Ausschuss) vorgege-
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bene Verfügbarkeitspflicht und 14-Tages-Frist für die Einreichung von Vorschlägen der 
Einwohner bleiben hiervon unberührt.  

2. Der angesprochenen separaten „Einbringungssitzung“ bedarf es nicht. Eine solche Vor-
gehensweise würde das Aufstellungsverfahrens der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplans zusätzlich verlängern.“ 
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Öffentlichkeit im Gemeinderat
und seinen Ausschüssen
Spannungsfeld zwischen Transparenz, Datenschutz,
Wirtschaftlichkeitsgebot und Arbeitsfähigkeit der Gemeinderäte1, 2

Prof. Dr. jur. Hans-Jörg Birk/Edmund Schaaf*

Beilage 3/2016
zu Heft 6/2016

Gemeinde- und
Städtebund
Rheinland-Pfalz

GStB

Gemeinde
und
Stadt

* Prof. Dr. jur. Hans-Jörg Birk, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, ist Rechtsanwalt bei
EWB Eisenmann/Wahle/Birk und Weidner, Partnerschaft von Rechtsanwälten,
Stuttgart/Dresden sowie Honorarprofessor der Hochschule für öffentliche Verwal-
tung Ludwigsburg und der Technischen Universität Kaiserslautern, Vorsitzender des
Beirates Verwaltungsverfahrensrecht beim Bundesministerium des Inneren.
Edmund Schaaf ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur in Rheinland-
Pfalz

1 Der nachfolgende Beitrag stellt auf die Rechtslage in Rheinland-Pfalz (RP) ab. Die
Gemeindeordnungen (GO) und Kommunalverfassungsgesetze (KVG) der anderen
Bundesländer enthalten ähnliche, aber nicht identische Regelungen. Sofern Recht-
sprechung und Literatur zu vergleichbaren Regelungen anderer Bundesländer ver-
wertbar sind, werden sie herangezogen.

2 Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf geschlechterspezifische
Bezeichnungen verzichtet.
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1. Öffentlichkeit ist Ausfluss des verfas-
sungsrechtlichen Demokratiegebots

Das Bundesstaatsprinzip (Art. 28 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz – GG –)
gebietet, dass die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern den
Grundsätzen des demokratischen und sozialen Rechtsstaates (Art.
20 GG) entspricht. Da die Gemeinden Untergliederungen der Länder
sind, gilt dieses Gebot auch für den Bereich der Gemeinden.3 Auch
die Landesverfassung von Rheinland-Pfalz (RP) verankert in Art. 50
das Demokratiegebot.4 Die Gemeinden sind die „Keimzelle der
Demokratie“.5 Die Gesetzgebungskompetenz für das Kommunal-
recht obliegt den Bundesländern, da dem Bund diesbezüglich keine
Zuständigkeiten zugewiesen sind.6 Der Grundsatz der Sitzungsöf-
fentlichkeit gehört zu den anerkannten Grundprinzipien des Kom-
munalrechts.7 Er beruht auf dem Demokratieprinzip des Art. 20 Abs.
1 GG. Daran sind die Gemeinden gem. Art. 28 Abs. 1 und 2 GG, Art.
50 LV gebunden.8

2. Rechtspolitische Bedeutung des Öffent-
lichkeitsgebots

2.1 Allgemeines
Der Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit hat primär das Ziel, „der
Bevölkerung Einblick in die Tätigkeit kommunaler Vertretungskör-
perschaften und ihrer einzelnen Mitglieder zu ermöglichen und
dadurch eine auf eigener Kenntnis und Beurteilung beruhende
Grundlage für eine sachgerechte Kritik sowie für die Willensbildung
bei künftigen Wahlen zu schaffen. Der Grundsatz unterwirft die Ver-
tretungskörperschaft der allgemeinen Kontrolle der Öffentlichkeit
und trägt daher dazu bei, der unzulässigen Einwirkung persönlicher
Beziehungen, Einflüsse und Interessen auf die Beschlussfassung
vorzubeugen und den Anschein zu vermeiden, dass ‚hinter ver-
schlossenen Türen‘ unsachliche Motive für die getroffenen Entschei-
dungen maßgebend gewesen sein könnten“.9

Nach § 35 Abs. 1 S. 3 GemO in der ab 01. 07. 2016 geltenden Fas-
sung10 sind in nichtöffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse der
Öffentlichkeit unverzüglich bekannt zu geben, sofern nicht Gründe
des Gemeinwohls oder schutzwürdige Interessen Einzelner dem
entgegenstehen. Die Vorschriften über die Öffentlichkeit von Rats-
und Ausschusssitzungen bzw. ihren Ausschluss stehen in engem
Zusammenhang mit den Regelungen über die Verschwiegenheits-
pflicht der Ratsmitglieder. Nach § 20 Abs. 1 GemO sind Bürger und
Einwohner, die zu einem Ehrenamt oder einer ehrenamtlichen Tätig-
keit berufen werden, zur Verschwiegenheit über Angelegenheiten
verpflichtet, die dem Datenschutz unterliegen oder deren Geheim-
haltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemeinderat (GR)
aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist. Die Schweige-
pflicht gilt nicht für offenkundige und solche Tatsachen, die nach
ihrer Bedeutung keiner Geheimhaltung bedürfen (§ 20 Abs. 1 S. 3
GemO). Meinungsäußerungen und Abstimmungsverhalten anderer
Personen in nichtöffentlicher Sitzung sind stets geheim zu halten (§
20 Abs. 1 S. 4 GemO).

2.2 Kontext zur Forderung nach mehr Bürger-
beteiligung
Nicht erst seit der Diskussion um „Stuttgart 21“ wird die Forderung
nach mehr Bürgerbeteiligung bei Großvorhaben und in den Kommu-
nen erhoben. Durch die heftigen Auseinandersetzungen um den
Stuttgarter Bahnhof und die mediale Aufmerksamkeit ist das Thema
ins Bewusstsein breiter Bevölkerungsgruppen eingedrungen und
erlangt auch in kommunalpolitischen Auseinandersetzungen eine
herausragende Bedeutung. In der kommunalrechtlichen und -politi-
schen Literatur nimmt das Thema breiten Raum ein.11 In kaum einer
politisch umstrittenen Planung wird nicht die Forderung nach mehr
und früher Bürgerbeteiligung erhoben. Formen direkter Demokratie
wie Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sind in
den Gemeindeordnungen (GO) und Kommunalverfassungsgesetzen
(KVG) der Bundesländer gesetzlich verankert. Die Hürden dafür wur-

den durch die Landesgesetzgeber gesenkt. In RP wurde durch das
Gesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmög-
lichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22. 12. 201512 das erforder-
liche Quorum für einen erfolgreichen Bürgerentscheid von 20 auf 15
v. H. der abgegebenen gültigen Stimmen gesenkt. Die Bertelsmann
Stiftung sieht Deutschland „auf dem Weg von der repräsentativen zu
einer vielfältigen Demokratie“.13 Auch wenn die Forderung nach
mehr Bürgerbeteiligung „en vogue“ ist, sollten mahnende Stimmen
und der Hinweis auf Risiken nicht ignoriert, sondern ernst genom-
men werden. Die Stärkung direktdemokratischer Elemente im Kom-
munalrecht kann zu einer Schwächung der Gestaltungsmöglichkei-
ten der gewählten Gemeindeorgane und zu abnehmender Bereit-
schaft, sich in diese wählen zu lassen, führen, ebenso zu einer
Benachteiligung der Bevölkerungskreise, die sich nicht öffentlich-
keits- und medienwirksam artikulieren können14, 15 oder denen hierzu
die Zeit fehlt. 

Neben der Forderung nach direktdemokratischer Entscheidungsbe-
fugnis wird die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit am Zustan-
dekommen von Rats- und Verwaltungsentscheidungen gefordert.
Der Bundesgesetzgeber hat durch die Erweiterung des § 25 VwVfG
um Abs. 3 für Verwaltungsverfahren reagiert und dafür eine frühzei-
tige Bürgerbeteiligung ermöglicht, die dem Vorbild der beiden
Öffentlichkeitsbeteiligungen des BauGB16 folgt.17 Das Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat ein „Handbuch für
eine gute Bürgerbeteiligung“ herausgegeben, das nordrhein-westfä-
lische Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz „Handreichungen zur Öffentlichkeitsbeteili-
gung im Umweltbereich“.18 Auf kommunaler Ebene haben die Rege-
lungen des BauGB über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der
Bauleitplanung die größte praktische Relevanz. Hier schreibt das
BauGB in § 3 Abs. 1 die frühzeitige Bürgerbeteiligung und in § 3 Abs.
2 die umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung19 vor. § 4a Abs. 3

3

03 Burgi, Kommunalrecht, 5. Aufl. 2015, S. 16; Kluth in Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwal-
tungsrecht II, 7. Aufl. 2010, S. 691 ff.; Stober, Kommunalrecht in der Bundesrepublik
Deutschland, 2. Auflage 1992, S. 7; Gramlich, DÖV 1982, 139 ff; Schnapp, Verwaltungs-
archiv 78 (1987), S. 407 ff.; Kost/Wehling (Hrsg.), Kommunalpolitik in den Deutschen Län-
dern, 2. Auflage 2010, S. 7; Rabeling, NVwZ 2010, 411 ff.

04 Verfassung für RP v. 18. 05. 1947 (VOBl. 1947, S. 209), zuletzt geändert durch Gesetz v.
08. 05. 2105 (GVBl. S. 35)

05 Püttner in Mann/Püttner (Hrsg.), Handbuch der Kommunalen Wissenschaft und Praxis
(HKWP), 3. Aufl. 2007, Band 1, S. 389

06 Burgi, a.a.O. (Fn. 3)

07 Ehlers in HKWP (Fn. 5), S. 505 ff.

08 BVerwG, Beschl. v. 15. 03. 1995 – 4 B 33/95 –, juris Rn. 6 

09 So schon wörtlich: Foerstemann in HKWP, Band 2, 2. Auflage 1982, S. 97 f.; s. auch:
Ehlers in HKWP (Fn. 5), S. 505; Gramlich, DÖV 1982, 139 ff.; Rabeling, NVwZ 2010, 411
ff.

10 Art. 1 des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglich-
keiten auf kommunaler Ebene v.22.12.2015 (GVBl. 2015 S. 477)

11 Zu den Formen, Möglichkeiten und Grenzen direktdemokratischer Mitwirkungs- und Ent-
scheidungsmöglichkeiten: Kost in Kost/Wehling (Hrsg.), Kommunalpolitik in den deut-
schen Ländern, 2. Aufl. 2010, S. 389 ff.; Bogumil/Holtkamp, Kommunalpolitik und Kom-
munalverwaltung, , 1. Aufl. 2012 S. 116 ff.; Ritgen, KommJur 2007, 288 ff.; Obermann,
LKV 2012, 241; Schoch, NVwZ 2014, 1473 ff.

12 GVBl. Nr. 17 S. 479

13 Bertelsmann Stiftung, Vielfältige Demokratie, Kernergebnisse der Studie „Partizipation im
Wandel – Unsere Demokratie zwischen Wählen, Mitmachen und Entscheiden“

14 Kritisch zu den Auswirkungen der Stärkung plebiszitärer Elemente in der Kommunalver-
fassung die Oberbürgermeister von Freiburg, Salomon, und Mannheim, Kurz, FAZ 11. 10.
2015; Hien, FAZ 24. 01. 2014 

15 Zur Bedeutung der Quoren bei Bürgerentscheiden: Hofmann, NVwZ 2015, 715 ff.

16 Vgl. zu den Grundüberlegungen Birk, Offen und Tolerant, FAZ 27. 01. 2011, Seite 6

17 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung vom 23. 01. 2003, BGBl. I S. 102; zuletzt
geändert durch Art. 1 G v. 20. 11. 2015, BGBl. I S. 2010; § 25 Abs. 3 VwVfG wurde durch
das Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von
Planfeststellungsverfahren (PlVereinhG) vom 31.05.2013 (BGBl. I S. 1388) neu gefasst.
Dazu: Stender-Vorwachs, NVwZ 2012, 1061 ff. Zum Konzept dieser Regelung: Birk in:
Aktuelle Probleme des Luftverkehrs-, Planfeststellungs- und Umweltrechts (Herausgeber
Ziekow) 2012, 327 ff.; Birk, NJW-Editorial Heft 30/2011; Groß, BauR 2012, 1340; Dolde,
NVwZ 2013, 769; Ziekow, NVwZ 2013, 754; Jäde, ZfBR 2014, 217

18 Siehe auch: Nanz/Fritsche, Handbuch Bürgerbeteiligung, Bundeszentrale für Politische Bil-
dung, Schriftenreihe Band 1200, Bonn 2012; Bertelsmann Stiftung, Mehr Transparenz und
Bürgerbeteiligung; www.bertelsmann-stiftung.de/buergerbeteiligung-große_planungsvor-
haben; Bürgerbeteiligung und Akzeptanz öffentlicher Großprojekte, Lehren aus der Ver-
gangenheit Lernen für die Zukunft, www.dialogik-expert.de

19 Strunz/Wallraven-Lindl, BauR 2012, 1584
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BauGB verpflichtet zur erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung bei Ände-
rungen des Entwurfs eines Bauleitplanes, wenn dieser nach dem
Verfahren nach § 3 Abs. 2 oder § 4 Abs. 2 geändert oder ergänzt
wird. Bei der Ausformung der Bürgerbeteiligung haben die Kommu-
nen durchaus die Möglichkeit, über die gesetzlichen Mindestvor-
schriften hinaus die Bürger in geeigneter Form frühzeitig, auch
außerhalb der vorgeschriebenen Verfahrensschritte, an den Planun-
gen zu beteiligen.20

Den nachfolgenden Ausführungen sei vorangestellt: Die Verfasser
sehen in einer frühen und problembewussten Öffentlichkeits- und
Bürgerbeteiligung keine lästige Pflicht zur Erfüllung gesetzlicher Vor-
gaben, sondern eine unverzichtbare Voraussetzung für die Erzielung
von Akzeptanz kommunaler Vorhaben und Planungen.21

Es gilt aber zu beachten, dass das Prinzip der repräsentativen
Demokratie in Art. 20 Abs. 2 S. 2 und 28 Abs. 2 GG verankert ist,
also Verfassungsrang hat. Demokratisch gewählte Gemeinderäte
und Bürgermeister tragen Gesamtverantwortung für die Beachtung
von Rechtsvorschriften, insbesondere auch Grundrechte aller Ver-
fahrensbeteiligten wie das Eigentumsrecht (Art. 14 GG) und das
Recht auf informelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1
Abs. 1 GG). Sie haben ferner die Aufgabe, das Wohl der Einwohner
der Gemeinde in ihrer Gesamtheit zu fördern. Dazu gehört die
zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde z. B. durch Ansied-
lung von Arbeitsplätzen und die Beachtung haushaltsrechtlicher Vor-
schriften. Den demokratisch gewählten Gemeindeorganen muss die
Möglichkeit gewährt werden, ihre Aufgaben effizient zu erfüllen. Die
Forderung nach früher Öffentlichkeitsbeteiligung und Behandlung
von Angelegenheiten in öffentlicher Sitzung ist vielfach ein Mittel, mit
dem Vertreter von Eigen- und Partikularinteressen22 versuchen, von
ihnen abgelehnte Vorhaben und Planungen zu verhindern. Auch
Minderheiten im GR erheben vielfach mit diesem Ziel die Forderung,
die Öffentlichkeit möglichst schon im Stadium der Vorprüfung zu
informieren. 

Es ist legitim, dass sie in den gesetzlich geregelten Beteiligungsver-
fahren ihre Bedenken und Forderungen einbringen, und sie haben
einen Anspruch darauf, dass diese im Rahmen der Abwägung
beachtet werden. „Erste Überlegungen“, zu deren Gewichtung not-
wendige Informationen als Grundlagen einer Meinungsbildung der
zur Entscheidung aufgerufenen Gemeinderäte gehören, ob die
Gemeinde ein Planungs- oder Verwaltungsverfahren überhaupt ein-
leiten will, machen, auch zur Wahrung gemeindlicher Interessen, die
Möglichkeit einer vertraulichen, nicht öffentlichen Behandlung im GR
erforderlich. Wird der Versuch unternommen, die Erörterung einer
Angelegenheit in nichtöffentlicher Sitzung als undemokratisch zu
stigmatisieren, so ist dem entgegenzuhalten: Auch in nichtöffentli-
cher Sitzung wird nicht im Hinterzimmer „gekungelt“, sondern die
gewählten Vertreter der Bürger einer Gemeinde, die sich aus einer
Vielzahl von Personen, häufig aus Vertretern mehrerer Parteien und
Wählergruppen zusammensetzen, nehmen ihre gesetzlichen Aufga-
ben wahr.23 Außerdem wird zumindest in den Fällen, in denen nicht
dauerhaft die Geheimhaltung aus Gründen des Gemeinwohls oder
zum Schutz berechtigter Interessen Einzelner dauerhaft geboten ist,
die Öffentlichkeit über den Beschluss informiert.24 Von der Beschlus-
sfassung in nichtöffentlicher Sitzung ist die Vorberatung in einer sol-
chen Sitzung zu unterscheiden.25

2.3 Datenschutz ist zu beachten
Das Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung26 wird durch Art. 2
Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützt. Das LDSG27 dient der
Sicherung dieses Rechts.28 Nach § 14 Abs. 1 LDSG ist die Über-
mittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen (nur) zuläs-
sig, wenn sie zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stelle
(hier: Bürgermeister bzw. die von ihm geführte Verwaltung) oder der
Stelle, der die Daten übermittelt werden (GR oder Öffentlichkeit),
erforderlich ist und für Zwecke erfolgt, für die eine Nutzung nach 
§ 12 Abs. 4 oder § 13 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 LDSG zulässig wäre. § 14
Abs. 6 LDSG stellt klar, dass die Regelungen über die Datenüber-
mittlung an öffentliche Stellen entsprechend gelten, wenn personen-

bezogene Daten innerhalb einer verantwortlichen Stelle weitergege-
ben werden. Auch wenn der GR (datenempfangende Stelle) und der
Bürgermeister (datenübermittelnde Stelle) Organe derselben juristi-
schen Person (Gemeinde) sind, gelten auch in deren Verhältnis
zueinander die Bestimmungen über die Zulässigkeit der Übermitt-
lung personenbezogener Daten. 

Der GR ist kein Parlament sondern Verwaltungsorgan,29 so dass die
Einschränkung der Anwendbarkeit der LDSG30 für ihn nicht gilt.
Sowohl der GR selbst als auch seine Mitglieder sind als „Stellen
innerhalb des öffentlichen Bereichs“31 anzusehen. Personenbezo-
gene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer natürlicher Personen –
Betroffene – (§ 3 Abs. 1 LDSG). Darunter sind „alle Informationen,
die über eine Person etwas aussagen, unabhängig von ihrer Bedeu-
tung, ihrem Wahrheitsgehalt oder ihrer Empfindlichkeit“32 zu verste-
hen. Auch Eigentumsverhältnisse – z. B. an einem Grundstück –
gehören zu den personenbezogenen Daten.33

Bei der Abwägung, ob eine Angelegenheit in nichtöffentlicher Sit-
zung behandelt werden muss, ist zunächst zu prüfen, welche Infor-
mationen für den GR erforderlich sind, um sachgerecht entscheiden
zu können. Die Informationsrechte des GR und seiner Mitglieder
sind nicht unbegrenzt. Das ergibt sich auch aus § 33 Abs. 2 S. 2 und
4 sowie Abs. 5 GemO. Danach setzen das Auskunftsrecht des GR
und einzelner Mitglieder ein berechtigtes Interesse voraus. Die
Akteneinsicht ist zu verweigern, wenn in Angelegenheiten die
Geheimhaltung besonders vorgeschrieben ist oder ihr überwiegende
schutzwürdige Belange Betroffener entgegenstehen. Erforderlich im
Sinne von § 14 LDSG ist die Übermittlung personenbezogener
Daten an den GR, wenn „die Aufgabe ohne Kenntnis der Information
nicht, nicht rechtzeitig, nur mit unverhältnismäßigem Aufwand oder
mit sonstigen unverhältnismäßigen Nachteilen erfüllt werden kann.“34

Die Darstellung der Zulässigkeit der Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an die Mitglieder des GR und seiner Ausschüsse im Ein-
zelnen würde den Rahmen dieses Beitrags überschreiten. Wichtig
erscheint der Hinweis, dass nach dem jeweiligen LDSG die Erfor-
derlichkeit der Übermittlung personenbezogener Daten an die Mit-
glieder des GR geprüft werden muss; dies gilt unabhängig von einer
Behandlung in nicht öffentlicher oder öffentlicher Sitzung. Dabei ist
in folgenden Schritten vorzugehen:

(1) Ist es für eine sachgerechte Beratung und Entscheidung des GR
nicht erforderlich, personenbezogene Daten weiterzugeben, so
ist es unzulässig und muss unterbleiben. Dazu kann auch die
Anonymisierung und Pseudonymisierung35 personenbezogener
Daten dienen, sofern diese für die zu treffende Sachentscheidung
nicht relevant sind.36 In diesen Fällen kann auch der Schutz des
„berechtigten Interesses Einzelner“, nicht als Rechtfertigung die-
nen, eine Angelegenheit in nichtöffentlicher Sitzung zu behan-
deln. 

20 DStGB Dokumentation Nr. 117, Bürgerbeteiligung bei kommunalen Vorhaben und in der
Stadtentwicklung

21 Birk, Offen und tolerant, Gastbeitrag in FAZ 26. 01. 2011, S. 6

22 Schulz/Tischer, KommJur 2012, 281

23 Burgi, NVwZ 2014, 609

24 § 35 Abs. 1 S. 3 GemO (ab 01. 07. 2016)

25 Dazu unten: 6.2

26 Grundlegend: BVerfG, Urt. v. 15. 12. 1983 – 1 BvR 209/83 –, NJW 1984, 419 ff.

27 Landesdatenschutzgesetz vom 05. 07. 1994 (GVBl. 1994, 293), geändert durch Art. 2 des
Gesetzes vom 20. 12. 2011 (GVBl. 2011, 427)

28 § 1 Abs. 1 LDSG

29 Tettinger in HKWP (Fn. 5), S. 207

30 § 2 Abs. 2 LDSG

31 § 14 LDSG

32 So wörtlich: Hartig/Klink/Eiermann, Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz, Kommen-
tar, 1. Aufl. 2009, Erl. 2.1 zu § 3

33 Ebenda, Erl. 2.2.1 zu § 3

34 Hartig/Klink/Eiermann, a. a. O. (Fn. 35), Erl. 2.1 zu § 14

35 § 1 Abs. 3 S. 2 LDSG

36 Bunzel, BauR 2008, 301 (307 f.); Ehlers in HKWP (Fn. 5), S. 505
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(2) Lässt sich indessen eine sachgerechte Diskussion als Grundlage
der zu treffenden Entscheidung nicht führen, ohne personenbe-
zogene Daten durch den Bürgermeister zur Vorbereitung einer
Entscheidung des GR zu offenbaren oder diese im Verlauf der Sit-
zung offenzulegen, muss anhand der einschlägigen datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen geprüft werden, ob es zulässig ist,
diese Daten der Öffentlichkeit zu offenbaren. In vielen Fällen kann
als Rechtfertigung für die Offenlegung § 12 Abs. 4 Nr. 637, Abs. 5
Nr. 338 LDSG dienen. 

(3) Wenn eine sachgerechte Diskussion nicht ohne Offenlegung ge-
schützter personenbezogener Daten möglich ist, muss die Ange-
legenheit in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden.

Zu beachten ist, dass die kommunale Selbstverwaltung und die Auf-
gabenerfüllung der GR nicht durch übersteigerte Anforderungen an
den Datenschutz beeinträchtigt werden dürfen. Die Arbeit der ge-
wählten Vertretungskörperschaften in den Gemeinden und Gemein-
deverbänden „lebt“ von der Nähe zu den Einwohnern der Gemeinde
und zu den zu beurteilenden Lebenssachverhalten als Grundlage
ihrer Entscheidung. 

Die Kenntnis von „Land und Leuten“ ist Grundlage für die „Bür-
gernähe“ der gewählten Vertreter und ihrer Arbeit. Deshalb darf bei
der Beurteilung, ob die Übermittlung personenbezogener Daten an
den GR erforderlich im Sinne des jeweiligen LDSG ist, kein zu stren-
ger Maßstab angelegt werden.

3. Regelungen der Bundesländer zur 
Sitzungsöffentlichkeit

3.1 Für den GR
In Ausübung ihrer Gesetzgebungskompetenz und unter Beachtung
des Demokratiegebotes des Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG sowie ihrer
jeweiligen Landesverfassung haben alle Bundesländer in ihrer GO
bzw. ihrem KVG geregelt, dass Beschlüsse des GRes grundsätzlich
in öffentlicher Sitzung zu fassen sind.39 Die Voraussetzungen für die
Beratung und Entscheidung über eine Angelegenheit in nichtöffent-
licher Sitzung sind in den GO bzw. KVG unterschiedlich geregelt.
Baden-Württemberg (BW)40, Bayern41, Niedersachsen42, das Saar-
land43, Sachsen44 und Thüringen45 verwenden als Tatbestandsvor-
aussetzung für die Zulässigkeit der Behandlung einer Angelegenheit
in nichtöffentlicher Sitzung die unbestimmten Rechtsbegriffe „öffent-
liches Wohl“ und „berechtigte Interessen Einzelner“. Einige Landes-
gesetze regeln, dass überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls
oder berechtigte Interessen Einzelner der öffentlichen Behandlung
entgegenstehen müssen.46 In Brandenburg regelt das BbgKVerf
neben den Tatbestandsvoraussetzungen „öffentliches Wohl“ oder
„berechtigte Interessen Einzelner“ für die Nichtöffentlichkeit die
Ermächtigung des GR, in der Hauptsatzung zu regeln, dass für
„bestimmte Gruppen von Angelegenheiten“ die Öffentlichkeit aus-
geschlossen wird.47 Die HGO48 ermächtigt den GR ohne weitere Ein-
schränkung, „für einzelne Angelegenheiten“ die Öffentlichkeit aus-
zuschließen. In Mecklenburg-Vorpommern kann durch Hauptsat-
zung der Ausschluss der Öffentlichkeit geregelt werden, allerdings
nur „in diesem Rahmen“, also wenn das öffentliche Wohl oder
berechtigte Interessen Einzelner das erfordern.49 Die GO für NRW
ermächtigt den GR, durch Geschäftsordnungsregelung Angelegen-
heiten „einer bestimmten Art“ von der Öffentlichkeit auszuschließen
und auf Antrag des Bürgermeisters oder eines Ratsmitgliedes für
„einzelne Angelegenheiten“ den Ausschluss der Öffentlichkeit zu
beschließen.50 Das KVG Sachsen-Anhalt normiert als Ausschlusskri-
terium für die Öffentlichkeit ebenfalls die unbestimmten Rechtsbe-
griffe „öffentliches Wohl“ oder „berechtigte Interesse Einzelner“ und
konkretisiert in einer nicht abschließenden Aufzählung („insbeson-
dere“), dass diese Voraussetzungen vorliegen bei Personalangele-
genheiten, der Ausübung des Vorkaufsrechts, Grundstücksangele-
genheiten und Vergabeentscheidungen.51 Stehen das öffentliche
Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner der Beratung und Ent-
scheidung einer Angelegenheit in öffentlicher Sitzung entgegen, darf
nicht nur, sondern muss nichtöffentlich verhandelt werden.52

RP hat die Vorschrift über die Öffentlichkeit von Ratssitzungen
jüngst geändert, wobei das Änderungsgesetz erst am 01. 07. 2016
in Kraft tritt.53 Nach bis zum 30. 06. 2016 geltender Regelung
waren Angelegenheiten im GR in öffentlicher Sitzung zu behandeln,
„sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt oder die Bera-
tung in nichtöffentlicher Sitzung der Natur des Beratungsgegen-
stands nach erforderlich ist.“ Zudem konnte die Geschäftsordnung54

allgemein bestimmen oder der GR im Einzelfall mit Zweidrittelmehr-
heit55 beschließen, „dass auch andere Angelegenheiten aus beson-
deren Gründen in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden.“56 Der
2. Halbsatz des § 35 Abs. 1 S. 2 schloss für die in § 32 Abs. 2 Nr. 1
bis 11 und 14 bis 16 GemO RP geregelten Angelegenheiten aus,
dass diese nichtöffentlich behandelt werden. Hierbei handelt es sich
um Angelegenheiten, die dem GR vorbehalten sind und nicht auf
einen Ausschuss übertragen werden können.57

Ab 01. 07. 2016 gilt aufgrund geänderten Fassung des § 35 Abs. 1
GemO, dass Angelegenheiten nur dann in nichtöffentlicher Sitzung
behandelt werden dürfen, sofern dies ausdrücklich bestimmt oder
die Beratung in nicht öffentlicher Sitzung aus Gründen des Gemein-
wohls oder wegen schutzwürdiger Interessen Einzelner erforderlich
ist. Die Ermächtigung des GR, allgemein durch Regelung in der
Geschäftsordnung oder im Einzelfall mit Zweidrittelmehrheit zu
bestimmen, dass auch andere Angelegenheiten aus besonderen
Gründen nichtöffentlich behandelt werden, entfällt.

3.2 Für Ausschüsse
3.2.1 Bedeutung und Arbeitsweise der Ausschüsse

Ausschüsse haben die Aufgabe, den GR zu entlasten. Das kann
erfolgen, indem der GR Ausschüssen Angelegenheiten zur absch-
ließenden Entscheidung überträgt oder durch die Vorbereitung einer
Ratsentscheidung.58 Wenn in den GO und KVG der Bundesländer
Regelungen für vorberatende und beschließende Ausschüsse
getroffen werden, ist zu berücksichtigen, dass sich diese Differen-

5

37 „…wenn offensichtlich ist, dass dies im Interesse der Betroffenen liegt, und kein Grund zu
der Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des Zwecks ihre Einwilligung verweigern wür-
den,“

38 „… es sich um Daten handelt, die die Betroffenen offenkundig öffentlich gemacht haben,“

39 § 35 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GO BW), Art. 52 Abs. 2 S. 1
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayGO), § 44 Abs. 1 Satz 1 Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), § 52 Abs. 1 S. 1 Hessische Gemeindeord-
nung (HGO), § 29 Abs. 5 S. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern (KV M-V), § 64 S. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), 
§ 48 Abs. 2 S. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), § 35
Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung für RP (GemO), § 40 Abs. 1 S. 1 Kommunalselbstverwal-
tungsgesetz für das Saarland (KSVG Saarl.), § 37 Abs. 1 S. 1 Sächsische Gemeindeord-
nung (SächsGO), § 52 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz das Landes Sachsen-Anhalt
(KVG LSA). § 35 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO SH), § 40 Abs.
1 S. 1 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) 

40 § 35 Abs. 1 S. 2 GO BW

41 Art. 52 Abs. 2 S. 1 BayGO

42 § 64 S. 1 NKomVG

43 § 40 Abs. 1 KSVG Saarl.

44 § 37 Abs. 1 S. 1 SächsGO

45 § 40 Abs. 1 S. 1 ThürGO

46 Z. B. § 29 Abs. 5 S. 1 KV M-V

47 § 44 Abs. 1 S. 2 BbgKVerf

48 § 52 Abs. 1 S. 2

49 § 29 Abs. 5 S. 2 KV M-V

50 § 48 Abs. 2 S. 2 und 3 GO NRW

51 § 52 Abs. 2 S. 1 KVG LSA

52 Nur die GO SH lässt in diesen Fällen eine öffentliche Behandlung mit Zustimmung der
Betroffenen zu (§ 35 Abs. 1 S. 3 GH SH)

53 Art. 5 des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglich-
keiten auf kommunaler Ebene v. 22. 12. 2015 (GVBl. 2015 S. 477)

54 Diese wird mit der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des GR
beschlossen (§ 37 Abs. 1 GemO)

55 Das war die Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Ratsmitglieder ohne Berücksich-
tigung von Stimmenthaltungen und ungültiger Stimmen

56 § 35 Abs. 1 S. 2 GemO

57 Höhlein in Gabler/Höhlein u. a., Praxis der Kommunalverwaltung RP (PK RP), Kommen-
tar, Erl. 3.3 zu § 32 GemO

58 Ehlers in HKWP (Fn. 5), S. 494
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zierung nicht auf den jeweiligen Ausschuss selbst beziehen muss,
sondern ein und derselbe Ausschuss vorberatend oder entschei-
dend tätig werden kann. Ausschüsse leiten ihre Legitimation vom
direkt gewählten GR ab. Dieser regelt die Stärke und Zusammen-
setzung der Ausschüsse und wählt ihre Mitglieder. Ausschüsse kön-
nen entweder nur aus Ratsmitgliedern oder Ratsmitgliedern und
sachkundigen Bürgern bestehen. Der GR bestimmt auch die Aufga-
ben der Ausschüsse, entscheidet also, ob und welche Aufgaben
einem Ausschuss zur abschließenden Entscheidung übertragen
werden. Für die grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinde-
politik und der gemeindlichen Entwicklung regeln die kommunal-
rechtlichen Bestimmungen der Bundesländer ein Delegationsver-
bot.59

§ 44 Abs. 1 GemO ermächtigt den GR, „für bestimmte Aufgabenbe-
reiche zur Vorbereitung seiner Beschlüsse oder zur abschließenden
Entscheidung“ Ausschüsse zu bilden. Der GR bestimmt das Nähere
über die Zusammensetzung und die Aufgaben der Ausschüsse, also
auch, ob ihnen Angelegenheiten nur zur Vorbereitung der Ratsbe-
schlüsse oder auch zur abschließenden Entscheidung übertragen
werden. Diese Regelungen können in der Hauptsatzung oder durch
einfachen Ratsbeschluss getroffen werden.60 Für die in § 32 Abs. 2
GemO aufgeführten Angelegenheiten gilt ein Delegationsverbot.
Durch Regelung in der Hauptsatzung können indessen Entschei-
dungen über die in § 32 Abs. 2 Nr. 11 bis 13 GemO genannten Ange-
legenheiten bis zu einer bestimmten Wertgrenze auf einen be-
schließenden Ausschuss übertragen werden (§ 32 Abs. 3 GemO).

Wenn ein GR einem Ausschuss Angelegenheiten zur abschließen-
den Entscheidung übertragen hat, kann er diese Angelegenheit
jederzeit wieder an sich ziehen und auch Ausschussbeschlüsse auf-
heben und abändern, sofern nicht durch die Ausführung eines
Beschlusses bereits Rechte Dritter entstanden sind.61

Bei einer vorberatenden Tätigkeit treffen Ausschüsse selbst keine
Entscheidungen, sondern haben die Aufgabe, die Beschlüsse des
GRes vorzubereiten. Teilweise fassen sie an den GR adressierte
Empfehlungsbeschlüsse, an die der GR aber nicht gebunden ist.
Sinn der Vorberatung von Angelegenheiten in Ausschüssen ist die
zeitliche Entlastung des GRes, da in einem „kleinen Kreis“ Sachthe-
men intensiver diskutiert werden können als in dem oft großen
Gemeinde- oder Stadtrat. Außerdem kann durch die Spezialisierung
von Ratsmitgliedern in einem bestimmten Ausschuss und die Mög-
lichkeit, sachkundige Bürger in Ausschüsse zu wählen, auch eine
vertiefte Fachkompetenz einfließen und die Qualität von Ratsent-
scheidungen durch entsprechende Vorberatung „gehoben“ werden.
So kann durch Vorbereitung in einem Ausschuss die Erarbeitung
sachgerechter Lösungen und das Finden von Kompromissen geför-
dert werden.62

3.2.2 Regelungen für „beschließende Ausschüsse“

Hinsichtlich der Frage, ob Angelegenheiten, in denen Ausschüsse
abschließende Beschlüsse fassen, öffentlich oder nichtöffentlich zu
behandeln sind, verweisen die GO und KVG einiger Bundesländer
auf die Bestimmungen für die GRe.63 § 51 Abs. 3 BbgKVerf ermäch-
tigt den GR ohne weitere Vorgaben, in der Hauptsatzung zu bestim-
men, ob und unter welchen Voraussetzungen Ausschusssitzungen
nichtöffentlich sind. In Hessen erklärt der Gesetzgeber für den
Geschäftsgang der Ausschüsse in § 62 Abs. 5 den § 52 HGO für ent-
sprechend anwendbar. Da in § 52 Abs. 1 S. 2 HGO dem GR über-
lassen ist, für einzelne Angelegenheiten seiner eigenen Sitzungen
die Öffentlichkeit auszuschließen, gilt diese Ermächtigung sowohl für
beschließende als auch für vorberatende Ausschusssitzungen.
Ebenso ist die Rechtslage in NRW.64 § 36 Abs. 6 S. 2 KV M-V regelt,
die Hauptsatzung könne bestimmen, dass die Ausschusssitzungen
öffentlich stattfinden. Diese Ermächtigung ermöglicht eine Differen-
zierung nach der Art der Ausschusssitzung (vorberatend oder be-
schließend) und nach dem Gegenstand der Tagesordnung. § 72 Abs.
1 NKomVG ermächtigt den GR, in der Geschäftsordnung zu regeln,
ob Sitzungen der Ausschüsse öffentlich oder nichtöffentlich sind. 
§ 48 Abs. 5 S. 2 KSVG Saarl. erklärt für beschließende Ausschüsse

den Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit analog den Vorschriften für
den GR für anwendbar. Inhaltsgleich ist die Regelung in § 41 Abs. 5
S. 1 SächsGO. Nach § 46 Abs. 4 S. 1 GemORP65 gelten für be-
schließende Ausschüsse die Vorschriften des § 35 Abs. 1 GemO.66

3.2.3 Regelungen für „vorberatende Ausschüsse“

Zur Frage, ob Ausschüsse bei der Vorberatung von Angelegenheiten
zur Vorbereitung von GR-Beschlüssen öffentlich oder nichtöffentlich
zu tagen haben, gibt es in den Bundesländern folgende unter-
schiedliche Regelungen: 

Ausdrücklich geregelt, dass die Vorbereitung von Ratsbeschlüssen
grundsätzlich in nichtöffentlicher Sitzung zu erfolgen hat, haben die
Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern67 und Thüringen.68 Die GO
und KVG von Bayern69, Brandenburg70, Hessen71, Niedersachsen72

und NRW73 ermächtigen den GR zu bestimmen, ob die Vorbereitung
von Ratsbeschlüssen durch Ausschüsse öffentlich oder nichtöffent-
lich stattzufinden hat. In BW gelten für die Öffentlichkeit/Nichtöffent-
lichkeit der Sitzungen der beschließenden Ausschüsse die Rege-
lungen für Gemeinderatssitzungen entsprechend; Vorberatungen
können öffentlich oder nichtöffentlich durchgeführt werden.74

Nach der bis 30. 06. 2016 geltenden Fassung des § 46 Abs. 4 GemO
bestimmte Satz 2, dass Ausschusssitzungen, die der Vorbereitung
von Beschlüssen des GR dienen, in der Regel nicht öffentlich waren
und der Ausschuss im Einzelfall die Öffentlichkeit der Sitzung be-
schließen konnte.

Durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. 12. 201575 wurde diese Vorschrift
geändert. In der neuen Fassung wird allgemein für Ausschusssit-
zungen § 35 Abs. 1 GemO für anwendbar erklärt. Damit gilt auch für
vorberatende Ausschusssitzungen der Grundsatz der Sitzungsöf-
fentlichkeit. Nichtöffentliche Vorberatungen in Ausschüssen sind nur
zulässig, wenn die in § 35 Abs. 1 geregelten Ausnahmetatbestände
erfüllt sind, auf die nachfolgend im Einzelnen eingegangen wird. 

Ähnliche Regelungen enthalten nur das KVG für Sachsen-Anhalt76

und die GO Schleswig-Holstein.77

4. Anforderungen an die Sitzungsöffentlichkeit
Die Öffentlichkeit einer Sitzung des GR oder eines Ausschusses ist
nur gewahrt, wenn Zeit, Ort und Tagesordnung ordnungsgemäß nach
den einschlägigen Bestimmungen der GO bzw. des KVG in Verbin-
dung mit den Regelungen der jeweiligen Hauptsatzung öffentlich
bekannt gemacht wurden.78 Die Sitzung muss an einem Ort stattfin-

59 Ehlers in HKWP (Fn. 5), S. 524; Höhlein in Gabler/Höhlein u. a., PK RP, Kommentar zu 
§ 32 GemO, Erl. 3.3

60 § 44 Abs. 2 GemO

61 § 44 Abs. 3 GemO

62 OVG RP, Urt. v. 13. 06. 1995 – 7 A 12186/94 –, juris

63 § 39 Abs. 5 GO BW, Art. 55 Abs. 2 BayGO, § 41 Abs. 5 S. 1 SächsGO 

64 § 58 Abs. 2 S. 1 i. V. mit § 48 Abs. 2 S. 2 GO NRW (umfassende Regelungsbefugnis durch
Geschäftsordnung)

65 Bis 30. 06. 2016 geltende Fassung

66 Ab 01. 07. 2016 gilt das auch für beratende Ausschüsse

67 § 36 Abs. 7 erklärt nur die Abs. 1–4 des § 29 für anwendbar, nicht hingegen Abs. 5. In 
§ 36 Abs. 6 S. 2 ermächtigt der Gesetzgeber den GR durch Hauptsatzung, dass Aus-
schusssitzungen öffentlich stattfinden können

68 § 43 Abs. 1 S. 3 ThürKO

69 Art. 55 Abs. 1 BayGO; zur Zulässigkeit der Geschäftsordnungsregelung, dass vorbera-
tende Ausschüsse nichtöffentlich tagen: BayVGH, Beschl. v. 17. 01. 1989 – 4 C 88.1823
–, NVwZ-RR 1990, 432 ff.

70 § 51 BbgKVerf

71 § 62 Abs. 5 S. 2 HessGO

72 § 72 Abs. 1 NKomVG

73 § 58 Abs. 2 GO NRW; OVG NRW, Beschl. v. 07. 11. 2006 – 15 B 2378/06 –, juris, Rn. 4

74 § 39 Abs. 5 GO BW i.d.F. vom 17. 12. 2015, GBl 216, 1

75 GVBl. 2015, S. 477

76 § 52 Abs. 1 KVG LSA

77 § 46 Abs. 8 S. 1 GO SH

78 § 34 Abs. 1 S. 7 GO BW; § 34 Abs. 6 S. 1 GemO RP; OVG Schleswig, Beschl. v. 23. 05.
2003, NVwZ-RR 2003, 774 ff
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den, der den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde
zugänglich ist.79 Presse, Rundfunk und Fernsehen sind zu den öffent-
lichen Sitzungen zuzulassen. Das ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 GG.80

5. Zulässigkeit nichtöffentlicher Beratung
und Entscheidung

5.1 Allgemeines
Im Folgenden werden die Voraussetzungen für den Ausschluss der
Öffentlichkeit erörtert. Der in § 35 Abs. 1 S. 1 GemO normierte Tat-
bestand „besonders vorgeschrieben“ hat nur deklaratorischen, kei-
nen eigenständigen Regelungscharakter. Wenn – wie in § 30 AO81

oder § 35 Abs. 1 SGB I82 –Bundesgesetze eine Geheimhaltung vor-
schreiben, gehen sie der landesrechtlichen Regelung in der jewei-
ligen Gemeindeordnung vor.83 Auch landesgesetzliche Spezialvor-
schriften, die eine öffentliche Behandlung oder Geheimhaltung
vorschreiben,84 sind vorrangig anzuwenden. Das LSDG ist eine Vor-
schrift in diesem Sinne.85

Bei den Begriffen „öffentliches Wohl“ und „berechtigte Interesse
Einzelner“ handelt es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe. Ihre
Auslegung durch den Vorsitzenden des GR ebenso wie durch den
GR selbst ist Rechtsanwendung, die der gerichtlichen Überprüfung
unterliegt und keine Frage der politischen Opportunität ist. Selbst
wenn ein GR einstimmig beschließt, eine Angelegenheit in nicht-
öffentlicher Sitzung zu behandeln, die Voraussetzungen dafür aber
nicht vorliegen, ist dies rechtswidrig und führt zur Unwirksamkeit
des so gefassten Beschlusses.86 Auch in den Bundesländern, deren
GO oder KVG keine tatbestandsmäßigen Voraussetzungen für einen
Ausschluss der Öffentlichkeit normieren, sondern dies der Regelung
durch den GR überlassen,87 kann der Ausschluss der Öffentlichkeit
nicht ohne sachlichen Grund erfolgen. Auch dort ist letztlich zu prü-
fen, ob Gründe des Gemeinwohls oder berechtigte Interessen Ein-
zelner die nichtöffentliche Behandlung rechtfertigen.88 Das OVG
NRW89 stellt zur Legitimation der Nichtöffentlichkeit die Verbindung
zu § 30 Abs. 1 S. 1 u. 2 GO NRW her. Danach unterliegen Ratsmit-
glieder der Pflicht zur Verschwiegenheit in solchen Angelegenheiten,
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich ist. Das seien
solche Angelegenheiten, deren Mitteilung an andere dem Gemein-
wohl oder berechtigten Interessen einzelner Personen zuwiderlaufen
würde. Daraus wird deutlich, dass es in allen Bundesländern für die
Frage, ob eine Angelegenheit nichtöffentlich behandelt werden
kann, darauf ankommt, ob das Gemeinwohl oder schutzwürdige
Interessen Einzelner dies rechtfertigen. 

Unbestimmte Rechtsbegriffe unterliegen hinsichtlich ihrer Voraus-
setzungen der vollen gerichtlichen Überprüfung; eingeschränkt wird
diese, wenn den Entscheidungsträgern ein Beurteilungsspielraum
bei der Bestimmung des Vorliegens dieser Voraussetzungen einge-
räumt ist. Die Kontrolldichte der Gerichte ist in solchen Fällen auf
einen Verfahrensfehler, unrichtige Sachverhalte und die (unrichtige)
Anwendung der allgemeinen Bewertungsmaßstäbe beschränkt. 

Dem Gemeinderat ist für die Feststellung des Gemeinwohls und der
schutzwürdigen Interessen Einzelner ein solcher Beurteilungsspiel-
raum eingeräumt.90 Gleiches gilt auch für den Bürgermeister bei der
Aufstellung der Tagesordnung einer GR- oder Ausschusssitzung. Er
muss dabei einschätzen, ob  den Sitzungsteilnehmern zur Entschei-
dungsfindung Informationen erteilt werden müssen, die aus Grün-
den des Gemeinwohls oder berechtigten Interessen Einzelner
geheim zu halten sind. Ebenso ist zu prognostizieren, ob entspre-
chende Fragen oder Meinungsäußerungen von Ratsmitgliedern
erfolgen. Dabei ist das Regel-/ Ausnahmeverhältnis zu beachten. Es
erscheint zweckmäßig, verwaltungsintern eine Begründung für die
nichtöffentliche Behandlung aktenkundig zu machen. Zwar besteht
die Möglichkeit, die Öffentlichkeit (erst) während einer Sitzung aus-
zuschließen, wenn sich im Laufe der Diskussion abzeichnet, dass
Sitzungsteilnehmer geheim zu haltende Informationen offenbaren
werden oder berechtigter Weise gestellte Fragen deren Preisgabe
erfordern. Entscheidend ist der thematische Zusammenhang eines
Tagesordnungspunktes. Einerseits besteht die Möglichkeit, The-

menkomplexe so aufzuspalten, dass Einzelthemen, die im öffent-
lichen Interesse oder wegen schutzwürdiger Interessen Einzelner
nicht öffentlich erörtert werden müssen, in nichtöffentlicher Sitzung
behandelt werden und die Angelegenheit im Übrigen in öffentlicher
Sitzung zu behandeln. Andererseits muss den Gemeinderatsmitglie-
dern aber eine gemeinsame Beratung eng zusammenhängender
Themen im Interesse einer sachgerechten Behandlung einer Angele-
genheit unter einem Tagesordnungspunkt ermöglicht werden. Eine
„Atomisierung“ eines zusammenhängenden Themenkomplexes,
also eine Aufteilung in einen öffentlichen und nichtöffentlichen Teil,
kann nicht verlangt werden.91 Der temporäre Ausschluss der Öffent-
lichkeit in einer Sitzung während der Beratung im Gemeinderat muss
die seltene Ausnahme bleiben. Sie zieht die Sitzungen in die Länge
ziehen und führt zu Irritationen und Unverständnis bei den Teilneh-
mern einer Sitzung, insbesondere auch den Zuhörern. Außerdem ist
nicht auszuschließen, dass in öffentlicher Sitzung im „Eifer des
Gefechts“, also im Verlauf der Diskussion, einzelne Ratsmitglieder
unbedacht geheim zu haltende Informationen preisgeben und
dadurch Schaden für die Gemeinde oder Dritte entsteht, bevor der
Ratsvorsitzende eingreifen kann. Das kann zu Schadenersatzan-
sprüchen gegen die Gemeinde führen.92 Der GR ist nicht Parlament,
sondern Verwaltungsorgan.93 Die Ratsmitglieder sind zwar nicht
Amtsträger im strafrechtlichen Sinn.94 Jedoch haftet die Gemeinde
nach den Grundsätzen des Amtshaftungsrechts (Art. 34 GG i. V. mit
§ 839 BGB) für schuldhaftes (also fahrlässiges und vorsätzliches)
Verhalten der für sie handelnden Amtsträger. Das sind ihre Organe,
also nicht nur der Bürgermeister, sondern auch der Gemeinderat,
sowie die für die Gemeinde handelnden Mitarbeiter der Verwal-
tung.95 Somit können aus rechtswidriger Preisgabe geheim zu hal-
tender Informationen durch Ratsmitglieder in öffentlicher Sitzung
Schadenersatzansprüche gegen die Gemeinde begründet werden.
Dies kann bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit zu Regressan-
sprüchen der Gemeinde gegen das dafür verantwortliche Mitglied
des Gemeinderats führen.96

5.2. Die Tatbestandsvoraussetzungen im Einzelnen
5.2.1 Berechtigte Interessen Einzelner

Stehen berechtigte Interessen Einzelner der Behandlung einer Ange-
legenheit in öffentlicher Sitzung entgegen, darf diese auch dann
nicht erfolgen, wenn die Betroffenen damit einverstanden sind.97 Bei
der Auslegung des Begriffs „berechtigte Interessen Einzelner“ ist
zunächst das durch Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützte
Recht auf informelle Selbstbestimmung zu berücksichtigen.98 Wer
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79 Ehlers in HKWP (Fn. 5), S. 505; Höhlein in Gabler/Höhlein u. a., PK RP, Erl. 2.2 zu § 35
GemO RP

80 Ehlers, ebenda

81 Abgabenordnung (AO) i. d. F. v. 01. 10. 2002, BGBl. I 2003 S. 61; zuletzt geändert 20. 11.
2015, BGBl. I S. 2025

82 §  35 SGB I (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015)

83 Art. 31 GG

84 Z. B. § 24 Abs. 2 oder § 22 Abs. 5 S. 2 GemO RP; § 89 Abs. 2 Landespersonalvertre-
tungsgesetz RP in der Fassung vom 24. 11. 2000 (GVBl. 529)

85 Vgl. dazu oben 2.3

86 HessVGH, Urt. v. 06. 11. 2008 – 8 A 674/08 –, juris.

87 Z. B. § 52 Abs. 1 S. 2 HGO oder § 48 Abs. 2 S. 2 GO NRW

88 OVG NRW, Beschl. v. 16. 07. 2009 – 15 B 945/09 –, juris, Rn. 4; Ehlers in HKWP (Fn. 4),
S. 507

89 a.a.O.

90 BayVGH, Beschluss v. 20. 04. 2015 – 4 CS 15.381 –, juris; vgl. zur Frage der Kontroll-
dichte bei Beurteilungsspielräumen Sachs in: Stelkens/Sachs, VwVfG, 8. Aufl. 2014, § 40
Rn. 220

91 BayVGH, ebenda, Rn. 17

92 § 21 LDSG RP

93 Stamm/Lukas in Gabler/Höhlein u. a., PK RP, Erl. 2 zu § 30 GemO

94 BGH, Urt. v. 09. 05. 2006 – 5 StR 453/05 –, juris

95 BGH, Urt. v. 14. 06. 1984 – III ZR 68/83 –, juris; Urt. v. 26. 01. 1989 – III ZR 194/87 –, juris

96 Mager, der gemeindehaushalt 2015, 14

97 OVG RP, Urt. v. 02. 09. 1986 – 7 A 7/86 –, DVBl. 1987, 147

98 Grundlegend: Volkszählungsurteil des BVerfG v. 15. 12. 1983 – 1 BvR/83 u. a. – NJW
1984, 419 ff.
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mit einer Gemeinde als Trägerin öffentlicher Verwaltung und staat-
licher Gewalt in Beziehung tritt, hat Anspruch, dass seine persön-
lichen Daten nicht ohne seine Zustimmung nicht berechtigten Per-
sonen preisgegeben werden. Dazu gehören Alter, Wohnort,
Familienstand, Verwandtschaftsverhältnisse und wirtschaftliche Ver-
hältnisse. Auch die Nennung der Namen von Grundstückseigen-
tümern gehört zu den geschützten Daten, weil „das Gesetz die Ein-
sichtnahme in das Grundbuch, mit der der Rechtsverkehr
typischerweise diesen Umstand in Erfahrung bringt, davon abhängig
macht, dass ein berechtigtes Interesse besteht (§ 12 Abs. 1
GBO99).“100 Die Mitglieder des GR sind Amtsträger und „Berech-
tigte,“ soweit die Preisgabe persönlicher Informationen für die vom
GR zu treffende Entscheidung bedeutsam ist. Diesbezüglich ist
einerseits kein zu enges Verständnis angebracht. Andererseits sind
nicht alle Informationen, die dem Bürgermeister bzw. der von ihm
geleiteten Verwaltung bei der Vorbereitung eines Beschlusses des
GR bekannt werden, aber für den Ratsbeschluss nicht relevant sind,
in einer Ratsvorlage zu offenbaren. Ist es für eine Entscheidung, z. B.
über die Einleitung eines Umlegungsverfahrens, unerheblich, wer die
Eigentümer der Grundstücke sind, die von dem Verfahren erfasst
werden, dürfen diese nicht angegeben werden. Gibt es indessen
Gründe, aus denen die Namen der Eigentümer für die Ratsentschei-
dung erheblich sind, muss die Öffentlichkeit ausgeschlossen wer-
den. Ähnlich wie bei der Prüfung der Weitergabe von geschützten
Daten innerhalb der Verwaltung gilt auch gegenüber dem GR, dass
nur die Daten weitergegeben werden dürfen, die für eine sachge-
rechte Entscheidung erforderlich sind. Das Recht der Ratsmitglieder
auf Akteneinsicht nach § 33 Abs. 3 S. 2 GemO setzt ein berechtig-
tes Interesse voraus. Die Rechte auf Information und Akteneinsicht
sind ausgeschlossen, wenn und soweit für die Vorgänge eine
Geheimhaltung besonders vorgeschrieben ist oder überwiegende
schutzwürdige Interessen Betroffener entgegenstehen (§ 33 Abs. 5
GemO). 

Ratsmitglieder unterliegen der Verschwiegenheitspflicht in den An-
gelegenheiten, die ihnen bei der Ausübung ihres Mandats be-
kanntgeworden sind und die ihrer Natur nach geheim zu halten
sind.101 Auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wirtschaftlicher
Unternehmen sind „berechtigte Interessen Einzelner.“ Das sind „alle
auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen, Umstände und Vorgänge
…, die nicht offenkundig sind. Ein Geschäfts- oder Betriebsgeheim-
nis setzt neben dem Mangel an Offenkundigkeit der zugrundeliegen-
den Information ein berechtigtes Interesse des Unternehmens an
deren Nichtverbreitung voraus. Ein solches Interesse besteht, wenn
die Offenlegung der Information geeignet ist, exklusives technisches
oder kaufmännisches Wissen den Marktkonkurrenten zugänglich zu
machen und so die Wettbewerbsposition des Unternehmens nach-
teilig zu beeinflussen.“102

Bei der Beurteilung der Frage, ob berechtigte Interessen einzelner
einer öffentlichen Beratung und Beschlussfassung im GR oder sei-
nen Ausschüssen entgegenstehen, entsteht vielfach ein Spannungs-
feld zwischen dem Geheimhaltungsbedürfnis Betroffener und den
gesetzlichen Regelungen, die einen Anspruch auf Zugänglichkeit
von Informationen gewähren, z. B. das durch Art. 5 Abs. 1 GG ge-
schützte Recht der Pressefreiheit, das durch die Landespressege-
setze konkretisiert wird.103 Denn wenn die Presse Anspruch auf Aus-
kunft in einer Angelegenheit hat, macht eine Geheimhaltung im GR
keinen Sinn. Ähnlich ist es in den Fällen, in denen gesetzlich eine
frühe Beteiligung der Öffentlichkeit vorgeschrieben ist, z. B. nach 
§§ 3 Abs. 1 BauGB,104 25 Abs. 3 VwVfG sowie bei Ansprüchen auf
Einsicht in Unterlagen nach dem LIFG.105

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass Gemein-
deräte oft in einem Stadium mit Planungsideen und Investitionsvor-
haben Dritter weit vor der Einleitung eines gesetzlich geregelten Pla-
nungsverfahrens befasst werden. Geht es um die Frage, ob ein
Unternehmen überhaupt in einer Gemeinde ansiedeln möchte oder
darum, ob die Gemeinde selbst ein Planungsverfahren einleiten will,
ist Vertraulichkeit geboten. Rechte der Öffentlichkeit und von der
Planung Betroffener werden dadurch nicht beeinträchtigt, weil die
Verfahrens-, Bau-, Transparenz- und Umweltgesetze für das sich

anschließende gesetzlich geregelte Verfahren frühzeitige und um-
fangreiche Beteiligungsrechte vorsehen. 

Die Frage, ob Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Unterneh-
mens, das vertragliche Beziehungen mit der Gemeinde eingegangen
ist oder anstrebt, betroffen sind und einer Offenlegung in öffentlicher
Sitzung entgegenstehen,106 ist im Einzelfall schwierig zu beurteilen.
Hier besteht eine Einschätzungsprärogative des Bürgermeisters bei
der Aufstellung der Tagesordnung und des GR bei der Entscheidung
über Anträge, eine Angelegenheit öffentlich zu behandeln; hierbei ist
zwischen Vertragsverhandlungen und der Bestätigung abgeschlos-
sener Verträge zu unterscheiden. Letztere dürfte tendenziell eher
öffentlich zu behandeln sein. Bzgl. der Frage der gerichtlichen Kon-
trolle einer entsprechenden Entscheidung führt das OVG RP107 aus:

„Was den Grad der Überzeugungsgewissheit von der erforderlichen
Wettbewerbsrelevanz der begehrten Information angeht, den sich
Gerichte verschaffen müssen, so können sie sich damit begnügen,
ob nachteilige Wirkungen im Wettbewerb nachvollziehbar und plau-
sibel dargetan werden. Diese Einschätzung ist Ergebnis einer auf die
Zukunft bezogenen Beurteilung und damit notwendigerweise mit
einem gewissen Maß an Unsicherheit verbunden …“ An einen Bür-
germeister bei der Aufstellung einer Tagesordnung für eine GR-Sit-
zung sowie an einen GR bei der Abstimmung über einen Antrag, die
Öffentlichkeit herzustellen, können keine höheren Anforderungen
gestellt werden als an ein Verwaltungsgericht bei der Frage, ob ein
Auskunftsanspruch z. B. nach dem LIFG besteht.

5.2.2 Öffentliches Wohl/Gemeinwohl

5.2.2.1 Interessen des Staates

Berührt eine Angelegenheit Belange der Bundesrepublik Deutsch-
land oder des Landes RP und werden diese durch eine Preisgabe
von Informationen gefährdet, ist eine Behandlung in nichtöffentlicher
Sitzung geboten. Zurzeit spielt dieser Aspekt in den Gemeinden
keine wesentliche Rolle. In der Zeit des „kalten Krieges“ war die
Anwendung des Landbeschaffungsgesetzes108 oft Gegenstand ge-
meindlicher Betroffenheit und Entscheidungen von Gemeinderäten. 

5.2.2.2 Interessen der Gemeinde

Zu den Belangen des Gemeinwohls gehören auch die Interessen der
Gemeinde selbst. Gemeinden sind kraft Gesetzes verpflichtet, das
Wohl ihrer Einwohner zu fördern.109 Das umfasst nicht die Aufgabe
der Gemeinde, Rechte einzelner Einwohner gerichtlich durchsetzen,
verleiht insbesondere der Gemeinde keine Rechte, gegen Verwal-
tungsakte und andere Maßnahmen vorzugehen, durch die in die
Rechte einzelner Einwohner eingegriffen wird.110 Die Gemeinde darf
nicht ausschließlich im Interesse einzelner Einwohner tätig wer-
den.111 Ansonsten ist die Aufgabe der Förderung des Wohls der Ein-
wohner umfassend zu verstehen. Solange die Gemeinde nicht
gegen geltendes Recht verstößt, darf sie alle Aufgaben der örtlichen

8

099 Grundbuchordnung i. d. F. vom 26. 05. 1994 (BGBl. I S. 1114)

100 So wörtlich: BGH, Urt. v. 23. 04. 2015 – III ZR 195/14 –, juris, Rn. 21

101 § 20 Abs. 1 GemO

102 So wörtlich: OVG RP, Beschl. v. 08. 01. 2014 – 10 A 11064/13 –, juris, Rn. 3 unter Bezug
auf BVerfG, Beschl. v. 14. 03. 2006 – 1 BvR 2087/03 u. a. –, NVwZ 2006, 1041 und
BVerwG, Beschl. v. 19. 01. 2009 – 20 F 23.07 –, juris, Rn. 11; aktuell: OVG RP, Urt. v. 12.
03. 2015 – 10 A 10472/14 –, juris

103 Vgl. dazu: BVerwG, Urt. v. 25. 03. 2015 – 6 C 12/14 –, NVwz 2015, 1388 ff. 

104 Baugesetzbuch i. d. F. v. 23. 09. 2004, BGBl. I S. 2414; zuletzt geändert durch Art. 6 des
Gesetzes vom 20. 10. 2015 (BGBl. I S. 1722)

105 Landesgesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen (Landesinformationsfrei-
heitsgesetz) 26. 11. 2008 – GVBl. 2008, 296

106 Vgl. dazu: Bracht, NVwZ 2016, 108 ff. (III. 3. c)

107 Urt. v. 08. 01. 2014 – 10 A 11064/13 –, juris, Rn. 4

108 Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung (Landbeschaffungsge-
setz – LBG –), BGBl I 1957, 134, zuletzt geändert durch Artikel 226 der Verordnung vom
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)

109 § 1 Abs. 2 GemO

110 OVG RP, Urt. v. 23. 04. 2009 – 8 C 11025/08 –, juris, Rn. 20

111 Dietlein in Gabler/Höhlein u. a., PK RP, Erl. 2.2 zu § 1 GemO
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Gemeinschaft wahrnehmen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sie
Grundstücke erwerben und öffentliche Einrichtungen betreiben. Sie
darf sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben an wirtschaftlichen
Unternehmen beteiligen oder diese selbst als Regie- oder Eigenbe-
trieb oder eine Anstalt des öffentlichen Rechts betreiben und auch
Gesellschaften des Privatrechts (z. B. eine GmbH) gründen.112

Die Gemeinde hat die Aufgabe, das Gemeindevermögen pfleglich
und wirtschaftlich zu verwalten.113 Sie darf Vermögensgegenstände
in der Regel nur zum Verkehrswert veräußern.114 Wirtschaftliche
Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass der öffentliche
Zweck erfüllt wird; sie sollen einen Überschuss für den Haushalt der
Gemeinde abwerfen, soweit dies mit der Erfüllung des öffentlichen
Zwecks in Einklang zu bringen ist.115 Die Gemeinde hat ihre Haus-
haltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung
ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.116 Der
Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit aufzustellen und auszuführen.117 Das Recht der Ge-
meinden auf Selbstverwaltung und ihre Aufgabe zur Förderung des
Wohls ihrer Einwohner gibt ihnen vielfältige Möglichkeiten der Betäti-
gung und zur Gestaltung der Lebensbedingungen der Menschen. Im
Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben118 entscheidet
die Gemeinde, ob sie bestimmte Aufgaben wahrnimmt oder nicht.
Es findet auch ein Wettbewerb der Gemeinden untereinander statt,
wie Gemeinden ihre Aufgaben erfüllen. Dieser ist nicht schädlich,
sondern fördert Ideenreichtum und Kreativität.119

Bei ihren vielfältigen Aufgaben widerstreiten die Belange des Ge-
meinwohls oft mit Interessen einzelner Einwohnerinnen und Einwoh-
ner oder Unternehmen. Insbesondere im Rahmen ihrer wirtschaft-
lichen Betätigung steht die Gemeinde als Verhandlungspartnerin
Unternehmen und anderen Akteuren bei der Gestaltung von Verträ-
gen gegenüber, die weitreichende finanzielle Folgen und auch
erhebliche Konsequenzen für die Gestaltung der Lebensbedingun-
gen der Menschen (z. B. beim Abschluss städtebaulicher Verträge
zur Ausweisung von Gewerbegebieten oder zur Ansiedlung von
Unternehmen) haben können.120 Hier gilt es einerseits den aus dem
Demokratiegebot abzuleitenden Grundsatz der Sitzungsöffentlich-
keit zu beachten, andererseits aber auch die Handlungsfähigkeit der
Gemeindeorgane und ihre Möglichkeit, die Interessen der Gemeinde
erfolgreich zu vertreten, im Auge zu behalten und dabei die Balance
zu wahren. Die am Gemeinwohl orientierte Aufgabenwahrnehmung
erfordert vielfach die vertrauliche Verhandlungsführung, soll nicht die
Gemeinde zum Spielball wirtschaftlicher Interessen Dritter werden.
Das OVG RP121 hat entschieden, „die Öffentlichkeit wesentlich
berührende kommunale Angelegenheiten (d. h. diejenigen im Kata-
log nach § 32 Abs. 2 … GemO von der Delegation an einen Aus-
schuss ausgenommenen Angelegenheiten) … sind, sofern nicht Be-
lange des Datenschutzes einzelner oder das für die Gemeinde nicht
verfügbare Geheimhaltungsinteresse des Bundes oder eines Landes
berührt sind, nicht schon um dessentwillen der Natur des Bera-
tungsgegenstandes nach … vom Öffentlichkeitsgrundsatz für Rats-
sitzungen ausgenommen, weil die Kommune sich von einer gehei-
men Beratung wirtschaftliche Vorteile verspricht.“ Weiter führt das
Gericht aus, „die mit der öffentlichen Hand in Verhandlungen eintre-
tenden Anbieter (müssen) ihrerseits die Notwendigkeiten berück-
sichtigen, die sich aus der Rücksicht auf die demokratische Verfas-
stheit der öffentlichen Körperschaften ergeben.“122 Deshalb sei die
Beratung und Entscheidung über den Abschluss eines Konzessi-
onsvertrages mit einem Energieversorgungsträger (anstelle einer
Kommunalisierung) in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu ent-
scheiden. Diese Ausführungen erscheinen zu dogmatisch und dür-
fen keinesfalls so gedeutet werden, dass wirtschaftliche Interessen
der Gemeinde niemals die Verhandlung in nichtöffentlicher Sitzung
rechtfertigen. Im entschiedenen Fall ging es um die Grundsatzfrage,
ob die Gemeinde den Konzessionsvertrag mit dem bisherigen Kon-
zessionsnehmer weiterführt oder die Gemeinde selbst ein kommu-
nales Stromversorgungsunternehmen führt. Die Grundsatzfrage
kann durchaus von der Vertragsgestaltung getrennt beraten und ent-
schieden werden. Das OVG RP führt aus, dass es bei Vertragsver-

handlungen auch darauf ankomme, ob eine wesentliche die Öffent-
lichkeit berührende Frage zur Entscheidung anstehe.123 Außerdem
könne es durchaus Angelegenheiten geben, in denen konkrete
Aspekte des Datenschutzes oder der Geschäftsgeheimnisse der
Verhandlungspartner gegen die Beratung und Entscheidung in
öffentlicher Sitzung sprechen. Burgi124 führt Argumente für den Aus-
schluss der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem kommuna-
len Unternehmen an, die auch bei sonstigen Entscheidungen der
Gemeinde nicht unberücksichtigt bleiben dürfen: das Gewinner-
zielungsziel, die Erreichbarkeit des kommunalen Sachziels, die
Erschwernis, Geschäftspartner für eine Zusammenarbeit zu gewin-
nen, „wenn diese damit rechnen müssen, dass schon der Umstand
… ihres geplanten Geschäfts … in der Öffentlichkeit bekannt wird.“
Die Schwächung der Verhandlungsposition der Gemeinde in den
Verhandlungen über die Beteiligung der Gemeinde an wirtschaftli-
chen Unternehmen rechtfertigt und gebietet die Behandlung in
nichtöffentlicher Sitzung.125 Das gilt für Grundstücksverhandlun-
gen126 ebenso wie für Entscheidungen über die Strategie der Ge-
meinde bei gerichtlichen Auseinandersetzungen.127

Aus alledem folgt: In vielen Fällen bietet sich an, bei Vertragsver-
handlungen von drei Stufen auszugehen: 

– In einer ersten Stufe ist zu klären, ob Vertragsverhandlungen auf-
zunehmen sind: Kauf oder Verkauf von Grundstücken, Abschluss
eines Konzessionsvertrages, eines städtebaulichen Vertrages,
Gründung einer GmbH, eines Eigenbetriebes. Ausgehend vom
Grundsatz der Öffentlichkeit ist zu prüfen, ob Gründe vorliegen, die
eine Beratung und Entscheidung in nichtöffentlicher Sitzung recht-
fertigen. Benötigt die Gemeinde für den Bau eines öffentlichen
Gebäudes (Kindertagesstätte, Verwaltungsgebäude o. ä.) ein
Grundstück und zieht die Verwaltung mehrere Standorte in
Betracht, wäre schon die Standortwahl mit dem Ziel der Aufnahme
von Vertragsverhandlungen mit den jeweiligen Eigentümern den
Interessen der Gemeinde abträglich. Das Interesse Anderer an den
in Betracht gezogenen Grundstücken könnte geweckt und durch
deren konkurrierende Angebote an die Grundstückseigentümer die
Position der Gemeinde geschwächt werden. 

– In einer zweiten Stufe kann es um Fragen der Leistungen und
Gegenleistungen (z. B. Kaufpreis), der konkreten vertraglichen
Regelungen (Behandlung von Leistungsstörungen, Sicherheiten
usw.) gehen. Werden diese im Gemeinderat behandelt oder sind
sie Gegenstand eines Verhandlungsauftrages, so stehen die Inte-
ressen der Gemeinde als Teil des öffentlichen Wohls im Vorder-
grund, weil sie dem Verhandlungspartner als Verhandlungsposition
(einschließlich deren Grenzen) auch deshalb nicht offenzulegen
sind, weil dieser sich umgekehrt auch nicht „in die Karten sehen“
lässt. Solche Festlegungen der Verhandlungsführung im weiteren
Sinne sind in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln und zu ent-
scheiden. 
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112 Oster in Gabler/Höhlein u. a., a.a.O., Erl. vor § 85 GemO; Wurzel/Schramml/Becker,
Rechtspraxis der kommunalen Unternehmen, 3. Aufl. 2015; Nierhaus, HKWP (Fn. 4),
Band 2, 3. Aufl. 2010, S. 35 ff.

113 § 78 Abs. 2 GemO 

114 § 79 Abs. 1 S. 3 GemO

115 § 85 Abs. 3 GemO

116 § 93 Abs. 1 GemO

117 93 Abs. 3 GemO

118 Burgi (Fn. 3), S. 89

119 Zur Bedeutung der Kommunalen Selbstverwaltung im Gesamtgefüge des Staates und
insbesondere leistungsfähiger Kommunen: Junkernheinrich/Lorig, Kommunalreformen
in Deutschland, 1. Aufl. 2013, S. 23 ff.

120 Burgi, Öffentlichkeit von Ratssitzungen bei Angelegenheiten kommunaler Unternehmen,
NVwZ 2014, 609 ff.

121 Urt. v. 13. 06. 1995 – 7 A 12186/94 –, juris

122 a.a.O., Rn. 40

123 a.a.O., Rn. 39 

124 NVwZ 2014, 609 ff. (I. 2. c) 

125 OVG NRW, Beschl. v. 16. 07. 2009 – 15 B 945/09 –, jurs, Rn. 8

126 OVG NRW, Beschl. v. 12. 09. 2008 – 15 A 2129/08 –, juris 

127 OVG NRW, Urt. v. 24. 04. 2001 – 15 A 3021/97 –, juris, Rn. 33; OVG Saarl., Beschl. v. 21.
04. 2010 – 3 B 123/10 –, juris.
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– In einer dritten Stufe geht es schließlich um den Abschluss eines
Vertrages oder die Feststellung seines Scheiterns. Dieser Be-
schluss ist regelmäßig in öffentlicher Sitzung zu fassen. Wenn Teile
des Vertragsinhaltes nichtöffentlich zu behandeln sind, ist getrennt
zu beraten und zu beschließen. Diese drei Stufen sind näher zu
betrachten: 

Wirtschaftliche und strategische Interessen der Gemeinde rechtfer-
tigen und gebieten, Angelegenheiten in nichtöffentlicher Sitzung zu
beraten und zu entscheiden. Dabei darf nicht schematisch vorge-
gangen werden. Vielmehr bedarf es im Einzelfall einer sachgerech-
ten Abwägung zwischen den Zielen des Grundsatzes der Öffentlich-
keit einerseits und den Interessen, die für einen Ausschluss der
Öffentlichkeit sprechen. Es ist zu empfehlen zu prüfen, ob eine Tei-
lung der Beratungen und Entscheidungen entsprechend den vorge-
nannten drei Stufen möglich ist in die Themenbereiche, die der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können und solche, die
eine vertrauliche Behandlung erfordern. Dabei muss der sachliche
Zusammenhang der zu einer Angelegenheit gehörenden Fragen
gewahrt bleiben. Eine solche Aufteilung kann nur in Betracht kom-
men, wenn es sich um isoliert behandelbare, selbständige Themen-
komplexe eines Vorgangs handelt, die unabhängig voneinander
behandelt werden können. Zum Beispiel kann in einer erstens Stufe
die Frage, ob die Gemeinde die Stromversorgung selbst in einem
Regiebetrieb oder einer Gesellschaft in der Trägerschaft der Ge-
meinde betreibt oder einen Konzessionsvertrag mit einem Versor-
gungsunternehmen verlängert, öffentlich verhandelt werden, ohne
den Inhalt eines abzuschließenden Konzessionsvertrages preiszuge-
ben. Wenn man sich für den Abschluss eines Konzessionsvertrages
entschieden hat und die Angebote von Anbietern die Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse beinhalten, ist darüber in nichtöffentlicher
Sitzung zu beraten und zu entscheiden. Eine „gekünstelte“ Auftei-
lung eines zusammenhängenden Themenkomplexes nur mit dem
Ziel, möglichst viele Teilaspekte öffentlich diskutieren zu können,
würde den Bedürfnissen einer sachgerechten Beratung im Kollegia-
lorgan GR zuwider laufen.128 Auch hier können die Kriterien der auf-
gezeigten drei Stufen hilfreich sein. 

5.3 Zusammenspiel von Bürgermeister und GR129

Nach § 33 Abs. 1 GemO hat der Bürgermeister die Aufgabe, den
Gemeinderat über alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde zu
informieren und gem. § 47 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GemO die Beschlüsse
des GR vorzubereiten. Das geschieht meist durch Vorlagen für den
GR, in denen der Sachverhalt erläutert und vielfach auch ein Be-
schlussvorschlag unterbreitet wird, der als Antrag des Bürgermeis-
ters zu verstehen ist. Dabei stellt sich die Frage, wann die Informa-
tion bzw. Beteiligung des GR als Hauptorgan der Gemeinde erfolgt.
Würde der Bürgermeister seine Aufgabe, den Gemeinderat zu infor-
mieren und Ratsbeschlüsse vorzubereiten, sehr restriktiv interpretie-
ren, könnte er so zu rechtfertigen versuchen, den GR erst dann zu
involvieren, wenn alle maßgeblichen rechtlichen und tatsächlichen
Fragen geklärt sind. Dann würde sich im frühen Verfahrensstadium
die Frage der Öffentlichkeit der Entscheidung nicht stellen. Aller-
dings ist es im Interesse einer vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen den Gemeindeorganen zweckmäßig, den GR nicht erst
dann zu beteiligen, wenn finale Entscheidungsreife besteht, sondern
ihn frühzeitig zu informieren und in die Entscheidungsfindung einzu-
binden. Je frühzeitiger der GR beteiligt wird, umso eher stellt sich die
Frage der Notwendigkeit einer vertraulichen und damit nichtöffentli-
chen Behandlung.130

5.4 Ausgewählte Problembereiche
5.4.1 Grundstücksangelegenheiten131

5.4.1.1 Begriff

Unter Grundstücksangelegenheiten oder Liegenschaftssachen sind
alle Themen zu verstehen, die sich mit dem An- und Verkauf von
Grundstücken durch die Gemeinde oder die Gewährung von Rech-

ten an Grundstücken (Dienstbarkeiten, Erbbaurechten) befassen,
auch wenn deren Regelungen in städtebauliche Verträge im Sinne
von § 11 BauGB132 eingebettet sind.133 Auch die Vermietung und Ver-
pachtung gemeindlicher Grundstücke fallen ebenso unter diesen
Begriff wie die Anmietung oder Anpachtung von Grundstücken
durch die Gemeinde. Zumindest die Entscheidung über den An-
oder Verkauf von Grundstücken ist keine dem Bürgermeister als
Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 47 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GemO)
zustehende Kompetenz, sondern obliegt dem GR als Hauptorgan
der Gemeinde, sofern dieser nicht einen Ausschuss oder den Bür-
germeister (meist geschieht dies bis zu einer definierten Wertgrenze)
dazu ermächtigt hat. Nach § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO in der bis zum
30. 06. 2016 geltenden Fassung wurde der GR ermächtigt, durch
Regelung in der Geschäftsordnung allgemein zu bestimmen, dass
bestimmte Angelegenheiten nichtöffentlich behandelt werden kön-
nen. Die Mustergeschäftsordnung sah ohne weitere Differenzierung
vor, dass Grundstücksangelegenheiten nichtöffentlich behandelt
werden.134 Dies wird in anderen Bundesländern von der Rechtspre-
chung z. T. als ausreichende Begründung für den Ausschluss der
Öffentlichkeit akzeptiert.135 Es ist zu beachten, dass die gesetzliche
Ermächtigung des GR, allgemein durch Regelung in der Geschäfts-
ordnung bzw. durch Beschluss mit Zweidrittelmehrheit im Einzelfall
zu bestimmen, dass bestimmte Angelegenheiten in nichtöffentlicher
Sitzung behandelt werden können, am 01. 07. 2016 entfallen. Die
bisher pauschale Behandlung von Grundstücksangelegenheiten in
nichtöffentlicher Sitzung muss einer differenzierten Betrachtung
weichen. Es kommt darauf an, im Einzelfall zu entscheiden, ob trag-
fähige Gründe des Gemeinwohls oder berechtige Interessen Einzel-
ner eine Ausnahme vom Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit recht-
fertigen.

5.4.1.2 Verkauf von Grundstücken

5.4.1.2.1 Wohnbaugrundstücke

Über das “Ob” des Verkaufs gemeindeeigener Grundstücke und die
Formulierung der Bedingungen, unter denen sie allgemein zum Ver-
kauf angeboten werden sollen, ist in öffentlicher Sitzung zu beraten
und entscheiden;136 vgl. Stufe 1 unter Ziff. 5.2.2.2. Entschließt sich
eine Gemeinde, ihre Grundstücke in einem Wohngebiet zum Zweck
der Bebauung gegen Höchstgebot an Bauwillige zu veräußern, gibt
es keine Gründe, über die allgemeinen Bedingungen (Bebauungs-
verpflichtung etc.) in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten und zu ent-
scheiden, weil zur Erlangung entsprechender Angebote eine Veröf-
fentlichung notwendig ist. Der „Zuschlag“ selbst bedarf dann keiner
Entscheidung des GR, sondern ist Aufgabe der Verwaltung, wenn
die Kriterien eindeutig formuliert worden sind und der Beschluss
darüber ausführungsfähig ist. Gleiches gilt, wenn die Gemeinde zur
Förderung der Bildung von Wohnungseigentum breiter Bevölke-
rungskreise die Grundstücke zu einem festen Verkaufspreis ver-
äußern möchte und dies von sozialen Aspekten (Zahl der Kinder,
Einkommen, familiäre Bindungen in der Gemeinde) abhängig
macht.137 Es rechtfertigt nichts, die Formulierung der Bedingungen,
z. B. den Verkaufspreis, die Wertung sozialer Aspekte bei der Zutei-

128 BavVGH, Beschluss v. 20. 04. 2015 – 4 CS 15.381 –, juris.

129 Dazu: Kluth in Wolff/Bachof/Stober/Kluth (Fn. 3), S. 750

130 Zur Zulässigkeit der Vorberatung in nichtöffentlicher Sitzung: unten 6.2

131 Ruff, Der Beschluss des Gemeinderats über kommunale Grundstücke, KommJur 2009,
201 ff. OVG NRW, Beschl. v. 12. 09. 2008 – 15 A 2129/08 – juris, Rn. 14

132 Birk, Städtebauliche Verträge, 5. Aufl. 2013 

133 OVG NRW, Beschl. v. 12. 09. 2008 – 15 A 2129/08 –, juris

134 § 5 Abs. 2 der Mustergeschäftsordnung für Gemeinderäte (MGeschO), Verwaltungsvor-
schrift des Ministeriums des Innern und für Sport vom 21. November 1994 (MinBl. S.
539, ber. 1996 S. 338), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 5. Mai 2009
(MinBl. S. 150), abgedruckt in Kommunalbrevier Rheinland-Pfalz, 2014, S. 247 ff.

135 OVG NRW, Beschl. v. 12. 09. 2008 – 15 A 2129/08 – juris, Rn. 14

136 VG Karlsruhe, Beschl. v. 19. 10. 2012 – 5 K 1969/12 –, juris.

137 Sog. Einheimischenmodell, Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, Kommentar, 12.
Aufl. 2014, Rn. 50 zu § 11 BauGB; Spannowsky/Uechtritz, Beck-Online-Kommentar
(BeckOK) BauGB/Hofmann, BauGB § 11, Rn. 23 u. 24; BGH, Urt. v. 26. 06. 2015 – V ZR
271/14 –, juris 
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lung von Grundstücken und die Regelungen über die Bebauungs-
verpflichtung nichtöffentlich zu erörtern. Anders ist es jedoch bei der
Entscheidung, wem aufgrund sozialer Aspekte ein Grundstück ver-
äußert wird und wem nicht. Wird dies z. B. von der Höhe des Ein-
kommens und der Zahl der unterhaltspflichtigen Kinder abhängig
gemacht, dürfen diese höchstpersönlichen Daten nicht in öffentli-
cher Sitzung dargelegt werden. Hier ist also eine Entscheidung in
nichtöffentlicher Sitzung im berechtigten Interesse der Bewerber um
die Grundstücke der Gemeinde geboten.

5.4.1.2.2 Gewerbegrundstücke

Veräußert eine Gemeinde Gewerbegrundstücke, liegen oft Gründe
vor, die einer Beratung und Entscheidung in öffentlicher Sitzung ent-
gegenstehen, und zwar sowohl Gründe des Gemeinwohls138 als
auch berechtigte Interessen Einzelner (hier: der potenziellen Käufer).

Zur Förderung des Gemeinwohls in diesem Sinne gehört zweifellos
die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Generierung von Wirtschafts-
kraft, also die Ansiedlung von Betrieben. Dieses Ziel könnte gefähr-
det werden durch eine verfrühte öffentliche Erörterung im GR. Unter-
nehmen wählen ihre Standorte für Neugründungen, Verlagerungen
von Betriebsstätten oder Erweiterungen nach vielfältigen Aspekten
aus (z. B. Verfügbarkeit und Eignung von Grundstücken, Verkehrs-
anbindung, Festsetzungen des Bebauungsplanes, Arbeitsmarktsi-
tuation). Sie sondieren meist parallel mehrere in Betracht kommende
Standorte. Dabei legen sie in aller Regel größten Wert auf Diskretion,
weil sie ihre Standortentscheidung mit finanzierenden Banken, dem
Betriebsrat, Gesellschaftern usw. erörtern müssen und auch daran
interessiert sind, dass ihre Mitbewerber am Markt nicht über Einzel-
heiten ihrer Standortsuche informiert werden. Aus Sicht der Ge-
meinde sind vor einer Entscheidung „für oder gegen“ den Verkauf
eines Grundstücks an ein Unternehmen ebenfalls vielfältige, oft sub-
tile Fragen zu klären, z. B.: Ist das Unternehmen solvent? Sind die
Angaben über die Zahl der zugesagten Arbeitsplätze plausibel? Wird
der Firmensitz in das Gebiet der Gemeinde verlagert? Wie hoch sind
die Gewerbesteuerzahlungen am bisherigen Standort? Wie ist das
Geschäftsgebaren des Unternehmens? Welche Umweltauswirkun-
gen gehen von dem geplanten Betrieb aus? Meist ist es nicht mit
einem Beschluss des GR getan, sondern sind mehrere Entschei-
dungen erforderlich. Würde man alle diese Fragen öffentlich erörtern
(müssen), wäre die Investitionsbereitschaft des Unternehmens in
dieser Gemeinde gefährdet, evtl. auch – je nach Landesrecht –
innerhalb eines Bundeslandes oder gar am Standort Deutschland.
Deshalb ist es geboten, Entscheidungen des GR über den Verkauf
von Gewerbegrundstücken in der Regel in nichtöffentlicher Sitzung
zu fassen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit in den für sie relevanten
Fragen ist trotzdem gewährleistet. Der Beschluss des GR ist der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sobald die Gründe für die
Geheimhaltung entfallen.139 In aller Regel setzt die Errichtung von
Gebäuden für eine gewerbliche Nutzung das Bestehen eines rechts-
verbindlichen Bebauungsplanes voraus. Die gewerbliche Nutzung
eines Grundstücks im nicht überplanten Innenbereich (§ 34 BauGB)
ist eine seltene Ausnahme. Wenn ein Vorhaben mit den Festsetzun-
gen eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes vereinbar ist, hat
die Gemeinde bereits – unter Beteiligung der Öffentlichkeit in dem
nach dem BauGB vorgeschriebenen Verfahren – entschieden, dass
das Grundstück so wie beabsichtigt genutzt werden kann. Besteht
kein Baurecht, muss dieses durch Aufstellung oder Änderung eines
Bebauungsplanes geschaffen werden, oft durch einen vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan (§ 12 BauGB). Selbst wenn der GR vor
Inkraftsetzung eines Bebauungsplanes über den Verkauf des Grund-
stücks an einen gewerblichen Investor berät und entscheidet, kann
dies nichtöffentlich geschehen, denn in dem nachfolgenden Bebau-
ungsplanverfahren wird die Öffentlichkeit beteiligt, und es entspricht
ständiger Praxis, dass der potenzielle Investor den Kaufvertrag nur
unter der (aufschiebenden oder auflösenden) Bedingung der
Rechtsverbindlichkeit des aufzustellenden Bebauungsplanes absch-
ließt.140

5.4.1.3 Ankauf von Grundstücken

Will eine Gemeinde Grundstücke kaufen, steht sie meist im Wettbe-
werb mit anderen Kaufinteressenten. Wenn die Gemeinde von sich
aus aktiv wird und Grundstückseigentümern ein Kaufangebot unter-
breitet, müssen die Entscheidungen in diesem Verfahren aus Grün-
den des Gemeinwohls in nichtöffentlicher Sitzung erfolgen. Oft löst
schon das Bekanntwerden gemeindlicher Kaufabsichten Spekula-
tionen über künftige gemeindliche Planungen und Wertsteigerungen
aus.141 Die öffentliche Erörterung im GR oder einem Ausschuss, wel-
chen Kaufpreis die Gemeinde maximal anzubieten bereit ist und zu
welchem Zweck sie das Grundstück mit welcher Dringlichkeit
benötigt, würde die Verhandlungsposition der Gemeinde schwä-
chen.142 Wird der Gemeinde vom Eigentümer ein Grundstück zum
Kauf angeboten, rechtfertigen schon die berechtigten Interessen des
Verkäufers die Entscheidung über das Kaufangebot in nichtöffent-
licher Sitzung. Andernfalls würde seine „Eigentümerstellung“ offen-
bart, und es könnten Rückschlüsse auf seine Vermögensverhält-
nisse gezogen werden. Auch Interessen der Gemeinde, also Gründe
des Gemeinwohls, gebieten die Behandlung in nichtöffentlicher Sit-
zung. Müssten sich nämlich ein potenzieller Verkäufer und die Ge-
meinde darauf einstellen, dass die Verkaufsabsicht öffentlich wird,
könnte das schon Grund zur Zurückhaltung eines Angebots gegen-
über der Gemeinde und (zusätzlich) für das Auftreten anderer Kau-
finteressenten sein.

5.4.2. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts

5.4.2.1 Allgemeines

Den Gemeinden steht nach §§ 24 ff. BauGB unter den dort genann-
ten Voraussetzungen ein Vorkaufsrecht zu, das sie allerdings nur aus
Gründen des Gemeinwohls ausüben dürfen. Sie müssen dabei den
Verwendungszweck angeben, zu dem sie das Vorkaufsrecht aus-
üben wollen (§ 24 Abs. 3 S. 1 u. 2 BauGB). Zu unterscheiden sind
das allgemeine Vorkaufsrecht nach § 24 und das besondere – durch
Satzung zu begründende – Vorkaufsrecht gem. § 25 BauGB. Gemäß 
§ 26 BauGB ist die Ausübung des Vorkaufsrechts u. a. ausge-
schlossen, wenn der Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegat-
ten oder an eine Person verkauft, die mit ihm in gerader Linie ver-
wandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad
verwandt ist (Nr. 1), auf dem Grundstück Vorhaben errichtet werden
sollen, für die ein in § 38 genanntes Verfahren eingeleitet oder durch-
geführt worden ist (Nr. 3) oder das Grundstück entsprechend den
Festsetzungen des Bebauungsplans oder den Zielen und Zwecken
der städtebaulichen Maßnahme bebaut ist und genutzt wird und
eine auf ihm errichtete bauliche Anlage keine Missstände oder Män-
gel im Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 aufweist (Nr. 4). Unter
den Voraussetzungen des § 27 a BauGB kann die Gemeinde das
Vorkaufsrecht zugunsten eines Dritten ausüben. Die Ausübung des
Vorkaufsrechts erfolgt durch privatrechtsgestaltenden Verwaltungs-
akt.143 Die Gemeinde tritt mit Ausübung des Vorkaufsrechts in den
zwischen Käufer und Verkäufer geschlossenen Kaufvertrag ein. Wird
das Vorkaufsrecht ausgeübt, wird der Erstvertrag (zwischen Verkäu-
fer und Käufer) nicht wirksam.144 Grundsätzlich ist die Gemeinde ver-
pflichtet, den zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Kaufpreis
zu zahlen. Übersteigt der im Erstvertrag vereinbarte Kaufpreis den
Verkehrswert in einer dem Rechtsverkehr erkennbaren Weise deut-
lich, kann die Gemeinde das sog. preislimitierte Vorkaufsrecht aus-
üben (§ 28 Abs. 3 S. 1 BauGB). In diesem Fall steht dem Verkäufer

11

138 Vgl. oben 5.2.2.2.

139 § 35 Abs. 1 S. 3 GemO (ab 01. 07. 2016); § 41 Abs. 5 GemO

140 Derartige Vereinbarungen verstoßen nicht gegen das Koppelungsverbot des § 1 Abs. 3
S. 2 BauGB (BGH, Urt. v. 02. 10. 2015 – V ZR 307/13 –, BauR 2016 S. 263)

141 OVG RP, Urt. v. 13. 06. 1995 – 7 A 12186/94 –, juris, Rn. 39

142 Zur Rechtfertigung des Ausschlusses der Öffentlichkeit zur Sicherung der Verhand-
lungsposition der Gemeinde: OVG NRW, Urt. v. 24. 04. 2001 – 15 A 3021/97 –, Beschl.
v. 12. 09. 2008 – 15 A 2129/08 –, Beschl. v. 16. 07. 2009 – 15 B 945/09 – alle: juris

143 BeckOK BauGB/Grziwotz BauGB § 28 Rn. 21-21.2

144 BeckOK BauGB/Grziwotz BauGB § 28 Rn. 24
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ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu (§ 28 Abs. 3 S. 2 BauGB). Die
Gemeinde kann ihr Vorkaufsrecht nur binnen zwei Monaten nach
Bekanntwerden des wirksamen Kaufvertrages ausüben (§ 28 Abs. 2
S. 1 BauGB).

5.4.2.2 Unterschiede in der Rechtsprechung 

Die Frage, ob der GR über die Ausübung des Vorkaufsrechts in
öffentlicher Sitzung zu beschließen hat oder Gründe des Gemein-
wohls oder berechtigte Interessen Einzelner die Behandlung in
nichtöffentlicher Sitzung erfordern, ist in der Rechtsprechung um-
stritten. Der VGH BW, der BayVGH, das OVG SH urteilen in ständi-
ger Rechtsprechung, die Entscheidung über die Ausübung des
gemeindlichen Vorkaufsrechts habe in öffentlicher Sitzung zu erfol-
gen. Begründet wird dies wie folgt: Das Vorkaufsrecht dürfe nur zum
Wohl der Allgemeinheit ausgeübt werden. „Angesichts des städte-
baulichen Einschätzungsspielraums, ob und in welcher Weise das
jeweilige Grundstück für die kommunale Planung von Relevanz ist,
kommt danach gerade bereits der öffentlichen Debatte im politi-
schen Willensbildungsprozess eine besondere Bedeutung zu.“145

Im Beschluss vom 16. 06. 1981146 führt der VGH BW aus: „Insbe-
sondere die Offenlegung des vereinbarten Kaufpreises … erfüllt
diese Voraussetzungen147 nicht. Denn der Kaufpreis gibt keinerlei
Hinweis auf die wirtschaftliche Situation gerade des Käufers. … Im
Übrigen kann sich der Bürgermeister, der die Gemeinderatssitzun-
gen vorzubereiten hat …, Gewissheit hinsichtlich der Frage, ob
berechtigte Interessen einzelner die Ausübung des Vorkaufsrechts in
nichtöffentlicher Sitzung erfordern, dadurch verschaffen, dass er bei
den Vertragsbeteiligten anfragt, ob aus deren Sicht – begründete –
Bedenken gegen eine Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher
Sitzung bestehen. Unterbleibt eine solche Anfrage, so kann er nicht
einfach unterstellen, berechtigte Interessen des Käufers oder Ver-
käufers erforderten den Ausschluss der Öffentlichkeit.“

Hingegen vertritt das OVG RP148 die Auffassung, über die Ausübung
des Vorkaufsrechts habe der GR in nichtöffentlicher Sitzung zu ent-
scheiden. Dabei stellt das Gericht auf die Formulierung in der bis 30.
06. 2016 geltenden Fassung des § 35 Abs. 1 GemO ab und führt
aus, dies sei eine Angelegenheit, die „der Natur des Beratungsge-
genstandes nach“ in nichtöffentlicher Sitzung zu erfolgen habe. Das
OVG RP zitiert in seiner Entscheidung vom 27. 07. 1999  aus dem
Urteil vom 23. 11. 1994149 wie folgt: Die Behandlung in nichtöffent-
licher Sitzung sei geboten, weil „die Beratung und Beschlussfassung
über die Ausübung des Vorkaufsrechts ihrer Natur nach die Einzel-
heiten des Kaufvertrages, insbesondere den Kaufpreis und Abreden
zwischen den Parteien … über Zahlungsmodalitäten, Ratenzahlun-
gen oder Ähnliches umfasse. Darüber hinaus sei es unvermeidlich,
dass die vom Käufer beabsichtigte Nutzung Gegenstand der Bera-
tung werde, weil der ... GR seine Entscheidung davon abhängig
machen müsse, ob die Ziele der gemeindlichen Bauleitplanung
durch den Erwerb des betreffenden Grundstücks gesichert werden
müssten. Sämtliche der genannten Gesichtspunkte berührten Ver-
mögensangelegenheiten der Parteien des Kaufvertrages. Eine
öffentliche Beratung dieser Angelegenheiten mit anschließender
Berichterstattung in der Presse sei jedenfalls geeignet, Persönlich-
keitsrechte der Beteiligten zu verletzen.“ Das BVerwG150 hat die Revi-
sion gegen das Urt. d. OVG RP vom 23. 11. 1994 zurückgewiesen
und ausgeführt, „Kaufverträge über Grundstücke gehören aber
jedenfalls zu den Angelegenheiten, deren vertrauliche Behandlung
im Interesse der Vertragspartner in Frage kommt.“

In seinem Urteil vom 27. 07. 1999151 verweist das OVG RP auf die
unterschiedliche Rechtslage in den Bundesländern BW und RP,
setzt sich aber auch kritisch mit der Rechtsprechung des VGH BW
auseinander: „Außer den oben angegebenen Gründen fällt dabei die
Überlegung ins Gewicht, dass die Ausübung des Vorkaufsrechts
gemäß § 28 Abs. 2 BauGB nur binnen zwei Monaten nach Abschluss
des Kaufvertrages ausgeübt werden kann. Diese relativ kurze Frist
würde aber in vielen Fällen die Ausübung des Vorkaufsrechts verei-
teln, wenn etwa die Gemeinde im vermeintlichen Interesse der Ver-
tragspartner von einer Ausnahme im Einzelfall ausgegangen wäre,

bei einer späteren gerichtlichen Überprüfung aber Besonderheiten
verneint und deshalb die Öffentlichkeit der Sitzung gefordert würde,
die dann nicht mehr mit heilender Wirkung nachgeholt werden
könnte. Um dies zu vermeiden, müsste die Gemeinde generell ohne
Rücksicht auf die Interessen der Beteiligten die Ausübung des Vor-
kaufsrechts in öffentlicher Sitzung beschließen, was aber … in einer
Vielzahl von Fällen nicht dem Interesse der Beteiligten entsprechen
würde.“

5.4.2.3 Auffassung der Verfasser

Die Argumente des OVG RP überzeugen. Die Beratung und Ent-
scheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts in nichtöffentli-
cher Sitzung ist wegen schutzwürdiger152 Interessen Einzelner erfor-
derlich. Verkäufer und Käufer schließen einen individuell gestalteten
privatrechtlichen Vertrag ab, in dem nicht nur der Kaufpreis, sondern
auch viele andere wechselseitige Rechte und Pflichten geregelt wer-
den können (Fälligkeit oder Verzinsung des Kaufpreises,153 Verpflich-
tungen des Käufers hinsichtlich einer vorzunehmenden Bebauung).
Schon die Offenlegung der Eigentümerstellung gehört zu den
geschützten Daten im Sinne des jeweiligen LDSG.154 Der Auffassung
des VGH BW,155 die Offenlegung des Kaufpreises berührte keine
schutzwürdigen Interessen von Käufer und Verkäufer, widerspricht
der Rechtsprechung des BVerfG über das informelle Selbstbestim-
mungsrecht,156 dem inzwischen in Kraft getretenen LDSG und der
einschlägigen Rechtsprechung dazu. Der Verweis auf die Möglich-
keit, die Betroffenen zu fragen, ob Gründe gegen die Behandlung in
öffentlicher Sitzung bestehen, überzeugt nicht. Denn die Frage, ob
eine Angelegenheit öffentlich oder nichtöffentlich zu behandeln ist,
steht nicht im Belieben der Betroffenen. Außerdem dürfte im Zweifel
eine solche Frage eher zu einer Verzögerungstaktik der Betroffenen
führen, deren Interesse die Ausübung des Vorkaufsrechts durch die
Gemeinde widerspricht. Der GR, der innerhalb kurzer Zeit über die
Frage zu entscheiden hat, ob die Ausübung des Vorkaufsrechts aus
Gründen des Wohls der Allgemeinheit gerechtfertigt ist, muss den
Inhalt der vertraglichen Rechte und Pflichten des Käufers gegenüber
dem Verkäufer kennen, aber auch über die beabsichtigte Nutzung
des Grundstücks durch den Käufer informiert sein, um beurteilen zu
können, ob der Käufer das Vorkaufsrecht abwenden kann.157 Dazu
gehören auch evtl. verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Ver-
käufer und Käufer. Eine Anonymisierung der relevanten Daten für die
Sitzung des GR würde aus diesen Gründen zu Rechtsunsicherheiten
führen, weil ein Verstoß gegen die Öffentlichkeit der Sitzung auch
darin liegen kann, zu wenig Informationen über den Entscheidungs-
gegenstand zu geben. 

Die vom VGH BW158 angeführten Gründe für eine Behandlung in
öffentlicher Sitzung erfordern die Öffentlichkeit nicht. Denn die
städtebaulichen Voraussetzungen und die Gründe des Wohls der
Allgemeinheit, die zur Ausübung des Vorkaufsrechts legitimieren,
sind in aller Regel zuvor in öffentlicher Sitzung des GR festgelegt

145 So wörtlich: VGH BW, Urt. v. 23. 06. 2015 – 8 S 1386/14 –, juris, Rn. 45. Dort sind die
vorausgehenden entsprechenden Urteile des Gerichts und die anderer Gerichte zitiert.
Vgl. auch: BayVGH, Urt. v. 26. 01. 2009 – 2 N 08.124 –, juris; OVG SH, Beschl. v. 23. 05.
2003 – 1 MR 10/03 –, NVwZ-RR 2003, 774; VG Aachen, Urt. v. 22. 05. 2012 – 3 K
347/11 –, juris

146 Az. 3 S 272/81, soweit ersichtlich nicht veröffentlicht

147 Gemeint ist die Geheimhaltungspflicht im schutzwürdigen Interesse Einzelner

148 Urt. v. 23. 11. 1994 – 8 A 12462/92 – und v. 27. 07. 1999 – 1 A 11103/99 –. Das erstge-
nannte Urteil wurde – soweit ersichtlich – überhaupt nicht veröffentlicht. Das Urteil vom
27. 07. 1999 lediglich in Gemeindeverwaltung in Rheinland-Pfalz 1999/379. Aktuell jetzt
auch OVG NRW, Urt. v. 15. 03. 2016 – 10 A 1066/14 –, juris

149 Az. 8 A 12462/93.OVG

150 Beschl. v. 15. 03. 1995 – 4 B 33/95 –, juris, Rn. 6

151 Az. 1 A 11103/99.OVG, GV 1999/379

152 § 35 Abs. 1 S. 1 GemO RP n. F. 

153 Vgl. dazu: BGH, Urt. v. 24. 02. 1995 – V ZR 244/93 –

154 BGH, Urt. v. 26. 01. 1989 – III ZR 194/87 –, juris

155 Beschluss vom 16. 06. 1981 Az. 3 S 272/81, siehe obiges Zitat

156 BVerfG, Urt. v. 15. 12. 1983 – 1 BvR 209/83 –, NJW 1984, 419 ff

157 § 27 BauGB

158 Urt. v. 23. 06. 2015 – 8 S 1386/14 –, juris, Rn. 45
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worden. Sowohl der Bebauungsplan (Nr. 1), die Festlegung eines
Umlegungsgebietes (Nr. 2), eines Sanierungsgebietes und städte-
baulichen Entwicklungsbereichs (Nr. 3), die Satzung zur Sicherung
von Durchführungsmaßnahmen des Stadtumbaus und einer Erhal-
tungssatzung (Nr. 4), der Flächennutzungsplan (Nr. 5) sowie die Fest-
legung der Überschwemmungsgebiete (Nr. 7) sind vor der Entschei-
dung über die Ausübung des Vorkaufsrechts im konkreten Fall durch
in öffentlicher Sitzung gefasste GR-Beschlüsse festgelegt worden.
Auch das Vorkaufsrecht während der Aufstellung eines Bebauungs-
planes oder Flächennutzungsplanes gemäß § 24 Abs. 1 S. 2 bzw. 
S. 3 BauGB setzen voraus, dass diese Bauleitpläne das Stadium der
Offenlage (§ 3 Abs. 2 BauGB) erreicht haben. Lediglich in den Fällen
des § 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 BauGB (unbebaute Grundstücke in Gebie-
ten, die nach § 30, 33 oder 34 Abs. 2 vorwiegend mit Wohngebäu-
den bebaut werden können) ist überhaupt denkbar, dass die Be-
lange der Allgemeinheit, die ein Interesse der Gemeinde an dem
durch das Vorkaufsrecht betroffenen Grundstücke begründen kön-
nen, noch nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Ein öffentli-
ches Interesse, das eine Gemeinde bewegen kann, ihr Vorkaufsrecht
auszuüben, entsteht in den seltensten Ausnahmefällen erst dann,
wenn ein Grundstückskaufvertrag geschlossen worden ist. Vielmehr
werden die öffentlichen Belange bei der Bauleitplanung, bei der Auf-
stellung des Haushaltsplanes und der Festlegung der Entwicklungs-
ziele der Gemeinde öffentlich diskutiert worden sein.

Zusammenfassend: Angesichts des durch Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art.
1 Abs. 1 GG geschützten Rechts auf informelle Selbstbestimmung159

erscheint es nicht zulässig, die für die Entscheidung des GR erfor-
derlichen Informationen in öffentlicher Sitzung preiszugeben,160

zumal es nicht auf einer Entscheidung der Vertragsparteien beruht,
dass die Gemeinde in die Prüfung der Ausübung des Vorkaufsrechts
eintritt und über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse dis-
kutiert wird. Deshalb ist die Beratung und Entscheidung über die
Ausübung des Vorkaufsrechts in nichtöffentlicher Sitzung geboten.

5.4.2.4 Zuständigkeit

In Gemeinden, die einer Verbandsgemeinde angehören (= Ortsge-
meinden), stellt sich die Frage, ob der an Verkäufer und Käufer zu
richtende Bescheid über die Ausübung des Vorkaufsrechts durch die
Verbandsgemeindeverwaltung oder den Ortsbürgermeister zu erlas-
sen ist. Das VG Koblenz161 hat bezüglich der Zuständigkeit für den
Widerruf der Genehmigung zur Nutzung einer öffentlichen Einrich-
tung einer Ortsgemeinde (Friedhof) entschieden, „im besonderen
Verhältnis zwischen Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde … (sei)
die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht im hoheitlichen Handeln
gegenüber dem Bürger … durch die Spezialregelung des § 68 Abs.
1 Satz 1 GemO … der Verbandsgemeindeverwaltung zugewiesen.“
In der Ausübung des Vorkaufsrechts einer Ortsgemeinde sehen das
VG Neustadt162 und das OVG RP163 eine Verpflichtungserklärung im
Sinne von § 68 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 GemO, die mit vom Ortsbürger-
meister unterzeichneten Bescheid geltend zu machen sei. Dabei ist
zu beachten, dass der Bescheid über die Ausübung des Vorkaufs-
rechts ein belastender Verwaltungsakt ist, der begründet werden
muss (§ 39 Abs. 1 VwVfG). Ehrenamtliche Ortsbürgermeister wird es
meist (fachlich und zeitlich) überfordern, eine diesen Anforderungen
entsprechende Begründung zu erstellen. Entweder muss die Ver-
bandsgemeindeverwaltung diese auf dem Briefbogen der Ortsge-
meinde erstellen oder es ist dem Bürgermeister der Verbandsge-
meinde eine den Anforderungen des § 49 Abs. 2 GemO entspre-
chende Vollmacht des Ortsbürgermeisters zu erteilen und dem
Bescheid der Verbandsgemeindeverwaltung beizufügen. 

5.4.3 Umlegungsverfahren

Sowohl der Beschluss des GR, ein Umlegungsverfahren im Sinne
der §§ 45 ff. BauGB anzuordnen (§ 46 BauGB), als auch der fest-
stellende Beschluss über die Umlegungskarte und das Umlegungs-
verzeichnis (Umlegungsplan, § 66 BauGB), soweit sie vom Gemein-
derat gefasst werden, sind grundsätzlich in öffentlicher Sitzung zu
fassen. Dabei ist zu beachten, dass das Umlegungsverfahren

grundsätzlich grundstücks- und nicht personenbezogen ist. Wenn
aber in der jeweiligen Sitzung des GR die Namen der Eigentümer
von Grundstücken im Umlegungsgebiet bekannt gegeben werden,
ist die Öffentlichkeit auszuschließen.164 Soweit ein Umlegungsaus-
schuss gebildet wird und Kompetenzen im Umlegungsverfahren
übertragen werden, ist § 5 Abs. 2 S. 1 UAVO165 zu berücksichtigen,
wonach der Umlegungsausschuss in nicht öffentlicher Sitzung berät
und beschließt. Der Umlegungsausschuss ist nicht – wie die Aus-
schüsse im Sinne der §§ 44 ff. GemO - ein Ausschuss des GR, son-
dern ein Organ der Gemeinde.166

5.4.4 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens

Nach § 36 Abs. 1 BauGB ist im Baugenehmigungsverfahren über die
Zulässigkeit von Bauvorhaben im Einvernehmen mit der Gemeinde
zu entscheiden, wenn das Vorhaben eine Befreiung von Festsetzun-
gen eines Bebauungsplanes erfordert (§ 31 BauGB), in einem
Bereich liegt, für den die Gemeinde einen Beschluss über die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes gefasst hat (§ 33 BauGB), das Vor-
haben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (für die
es keinen Bebauungsplan gibt) verwirklicht (§ 34 BauGB) oder im
Außenbereich (§ 35 BauGB) realisiert werden soll. Diese Vorschrift
dient der Sicherung der Planungshoheit der Gemeinde, einem Kern-
bereich des durch Art. 28 Abs. 2 GG gesicherten Rechts auf Selbst-
verwaltung der Gemeinde.167 Durch diese Planungshoheit wird das
grundsätzliche Recht der Gemeinden gewährleistet und geschützt,
das Gemeindegebiet nach eigenen Vorstellungen und Planungen zu
gestalten.168 Die Gemeinde darf ihr Einvernehmen zu Bauvorhaben
nur aus den sich aus §§ 31, 33, 34 und 35 BauGB ergebenden Grün-
den versagen (§ 36 Abs. 2 S. 1 BauGB). Bauordnungsrechtliche oder
ähnliche Gründe legitimieren die Gemeinde nicht dazu. Durch die
Regelung des § 36 Abs. 2 S. 3 BauGB169 soll verhindert werden,
dass die Gemeinde ihr Einvernehmen durch andere als baupla-
nungsrechtliche Gründe verweigert und dadurch Bauvorhaben ver-
zögert.170 Dadurch wird die nach Landesrecht zuständige Behörde
ermächtigt, ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen der Gemeinde
zu ersetzen. Die Erteilung oder Versagung des Einvernehmens ist
nicht einem Bürgerbegehren und Bürgerentscheid zugänglich, weil
es dabei um die Ausgestaltung des durch Art. 14 GG geschützten
Recht des Grundstückseigentümers geht, sein Grundstück im Rah-
men des geltenden Rechts zu nutzen.171

Ob die Entscheidung über die Erteilung oder Versagung des Einver-
nehmens dem GR oder dem Bürgermeister obliegt, ist umstritten.172

Grundsätzlich ist – jedenfalls in kleineren und mittleren Gemeinden –
wegen der Bedeutung der Entscheidung für künftige Planungen der
Gemeinde von der Zuständigkeit des GR auszugehen. Wenn der GR
zuständig ist, kann er die Entscheidung über die Erteilung des Ein-
vernehmens auf einen Ausschuss oder den Bürgermeister173 dele-
gieren. Zur Frage, ob die Entscheidung des GR oder eines Aus-
schusses in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu treffen ist,
gibt es – soweit ersichtlich – nur eine gerichtliche Entscheidung: Das

13

159 BVerfG, Urt. v. 15. 12. 1983 – 1 BvR 209/83 –, NJW 1984, 419 ff. (Volkszählungsurteil);
BGH, Urt. v. 23. 04. 2015 – III ZR 195/14 –, juris, Rn. 21 m. w. Nachw.

160 Darüber könnte jedes Ratsmitglied, jeder unbeteiligte Besucher der Sitzung und die
Presse uneingeschränkt berichten

161 Urt. v. 21. 04. 2011 – 1 K 1496/10.KO –, BeckRS 2011, 51583

162 Urt. v. 19. 02. 2015 – 4 K 544/14.NW –, juris

163 Urt. v. 17. 12. 1997 – 8 A 12998/96 –, juris

164 BGH, Urt. v. 23. 04. 2015 – III ZR 195/14 –, juris

165 Umlegungsausschussverordnung (UAVO) vom 27. 06. 2007 (GVBl. 2007, 102)

166 EZKB/Otte/Burmeister § 46 Rn. 69

167 BVerwG, Urt. v. 19. 11. 1965 – IV C 184/65 –; Schoch, NVwZ 2012, 777

168 BeckOK BauGB/Hofmeister BauGB § 36 Rn. 1-2

169 Eingefügt durch Gesetz zur Änderung des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung des
Rechts der Raumordnung v. 18. 8. 1997, BGBl. I 2081

170 BeckOK BauGB/Hofmeister BauGB § 36 Rn. 29

171 Peters, ZfBR 2014, 638 ff

172 Nachweise: BeckOK BauGB/Hofmeister BauGB § 36 Rn. 13

173 §§ 44 Abs. 1 oder 47 Abs. 1 S. 3 GemO
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VG Köln174 hält die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung für nicht
mit dem Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit vereinbar. In RP haben
das Ministerium der Finanzen und das Innenministerium175 die Auf-
fassung vertreten, weil bei dieser Angelegenheit in der Regel schutz-
würdige Belange der Antragsteller behandelt würden, sei der Natur
des Beratungsgegenstandes nach eine Behandlung in nichtöffent-
licher Sitzung geboten. Durch Schreiben vom 29. 11. 1994 (Az:
331/17 08 – 101) hat das ISM – in Abstimmung mit dem Ministerium
der Finanzen – diese Auffassung bekräftigt.176 Auch die MGeschO
sah bisher in § 5 Abs. 2 Nr. 8 die Beratung und Entscheidung über
die Erteilung des Einvernehmens in nichtöffentlicher Sitzung vor.177

Es erscheint (sehr) fraglich, ob diese Auffassung angesichts der Ent-
wicklung in Rechtsprechung zu Inhalt und Intention des Grundsat-
zes der Sitzungsöffentlichkeit und den Voraussetzungen für ihren
Ausschluss noch vertretbar ist. Dafür spricht, dass die Entscheidung
des GR oder eines Ausschusses über die Erteilung oder Versagung
des Einvernehmens Teil des Verwaltungsfahrens zur Entscheidung
über den Bauantrag oder die Bauvoranfrage ist. Nach § 30 VwVfG
(anwendbar über § 1 LVwVfG178) haben die Beteiligten Anspruch da-
rauf, dass ihre Geheimnisse, insbesondere die zum persönlichen
Lebensbereich gehörenden Geheimnisse, von der Behörde nicht un-
befugt offenbart werden. Zu beachten ist jedoch, dass § 30 VwVfG
keinen absoluten Geheimhaltungsschutz gewährt, sondern nur die
Geheimnisse der Verfahrensbeteiligten schützt. Die Frage der bauli-
chen Nutzbarkeit eines Grundstücks ist unabhängig von der Person
des Antragsstellers. Bei der Vorbereitung der Rats- oder Ausschus-
sentscheidung in einer Verwaltungsvorlage braucht die Person des
Antragsstellers nicht genannt zu werden, ebenso bei der Beratung
und Entscheidung im GR. Sie tut nichts zur Sache. Die Darstellung
des Sachverhalts in der Verwaltungsvorlage und die Diskussion im
GR oder dem zur abschließenden Entscheidung ermächtigten Aus-
schuss haben sich auf die städtebaulich relevanten Aspekte zu
beziehen. Die Anordnung und Größe der Wohnräume dürfen in der
Regel keine Rolle spielen. Etwas Anderes kann gelten, wenn es um
ein Wohngebäude als Betriebswohnung eines Gewerbebetriebes
oder eines landwirtschaftlichen Betriebes im Außenbereich geht, bei
der es darauf ankommt, ob die beantragte Betriebswohnung dem
Betrieb „dient“, und insofern die Angemessenheit der Wohnung
bedeutsam ist.179 In diesen Fällen kommt es auch auf die familiären
Verhältnisse der Antragsteller an, so dass dann eine Behandlung in
nichtöffentlicher Sitzung geboten ist, soweit eine Anonymisierung
ausgeschlossen ist. Grundsätzlich geht es jedoch bei der Entschei-
dung über die Erteilung des Einvernehmens um die Lage des
geplanten Gebäudes, seine äußeren Abmessungen, die Abstände zu
Nachbargrundstücken und die von ihm evtl. ausgehenden Immissio-
nen. Nach § 53 Abs. 3 LBauO180 hat der Bauherr bei jeder Baumaß-
nahme am Gebäude an gut sichtbarer Stelle vor Baubeginn Namen,
Anschrift und Rufnummer der Entwurfsverfasserin oder des Ent-
wurfsverfassers und der am Rohbau beteiligten Unternehmen in die
Kennzeichnung einzutragen. Die Kennzeichnung muss dauerhaft,
leicht lesbar und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar
angebracht sein. Bei der Ausführung von Vorhaben, für die das Frei-
stellungsverfahren nach § 67 LBauO durchgeführt wurde, sind an
der Baustelle Angaben über die Art des Vorhabens sowie über
Namen, Anschrift und Rufnummer der Bauherrin oder des Bauherrn,
der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers und der am
Rohbau beteiligten Unternehmen anzubringen (§ 53 Abs. 4 LBauO).
Sofern von nachbarschützenden Vorschriften abgewichen werden
soll, hat der Bauherr den Nachbarn den Lageplan und die Bauzeich-
nungen zur Unterschrift vorzulegen (§ 68 Abs. 1 S. 2 LBauO). Beab-
sichtigt die Bauaufsichtsbehörde von Bestimmungen, die auch dem
Schutz nachbarlicher Interessen dienen, Abweichungen zuzulassen,
so teilt sie dies den Nachbarn mit. Auf Verlangen ist diesen Einsicht
in den Lageplan und in die Bauzeichnungen zu gewähren; hierauf ist
in der Mitteilung hinzuweisen (§ 68 Abs. 2 LBauO). Die Beratung und
Entscheidung über das Einvernehmen der Gemeinde in öffentlicher
Sitzung kann dazu dienen zu erreichen, dass von durch das Bauvor-
haben betroffene Nachbarn frühzeitig ihre Einwände vortragen und
so spätere gerichtliche Auseinandersetzungen vermieden werden.

Die Informations- und Mitwirkungsrechte der Nachbarn relativieren
das schutzwürdige Interesse des Bauherrn am Ausschluss der
Öffentlichkeit. Sofern es – ausnahmsweise – erforderlich ist, den
Namen des Bauherrn oder gar seine persönlichen Belange im GR
oder Ausschuss zur Sprache zu bringen, also schutzwürdige Be-
lange des Bauherrn entgegenstehen, muss im Einzelfall die Öffent-
lichkeit mit entsprechender Begründung ausgeschlossen werden. 

5.4.5 Behandlung von Stellungnahmen im Rahmen der frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung und Offenlage von Bauleitplänen

Nach § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich
unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwick-
lung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die Entwürfe der
Bauleitpläne sind gem. § 3 Abs. 2 BauGB mit der Begründung und
den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines
Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sowie
Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt
zu machen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen
während der Auslegungsfrist abgegeben werden können sowie nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. Bei Aufstel-
lung eines Bebauungsplans ist ferner darauf hinzuweisen, dass ein
Antrag nach § 47 VwGO unzulässig ist, wenn mit ihm nur Einwen-
dungen geltend gemacht wurden, die der Antragsteller im Rahmen
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hät-
ten geltend machen können. Nach § 4a Abs. 3 BauGB hat eine
erneute Offenlegung des Entwurfs eines Bauleitplanes zu erfolgen,
wenn dieser nach der vorherigen Offenlage geändert wird. Über die
Stellungnahmen, die in diesen Verfahrensstadien abgegeben wer-
den, entscheidet im Rahmen des Abwägungsgebotes in der Regel
der GR.181

Auch hier stellt sich die Frage, ob die Abwägung in öffentlicher oder
nichtöffentlicher Sitzung zu erfolgen hat, entsteht das Spannungs-
feld zwischen dem Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung
(Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) und dem Grundsatz der Sit-
zungsöffentlichkeit, zwischen Bürgerbeteiligung und Datenschutz.
Dieses sei „im Sinne der praktischen Konkordanz“182 zu lösen. Weder
vermag „das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung …
die Öffentlichkeitsbeteiligung auszuschließen noch die Öffentlich-
keitsbeteiligung den Datenschutz“.183 Grundsätzlich kann davon
ausgegangen werden, dass den Personen, die sich in einem Verfah-
ren der Bauleitplanung an die Gemeinde wenden, bewusst ist, dass
der GR darüber berät und entscheidet und sie damit einverstanden

174 Urt. v. 25. 01. 1985 – 4 K 3729/84 –

175 Schreiben vom 21. 11. 1977 – Az.: 4096 – 456 –, VZ GStB RP 1978 S. 6

176 GStB-Nachrichten Nr. 0008 vom 15. 1. 1995 [CD] Nr. 2

177 Die Ermächtigung, durch Geschäftsordnung Angelegenheiten allgemein zu benennen,
die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind, besteht ab 01. 07. 2016 nicht mehr
(Gesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten, GVBl. 2015
S. 477)

178 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) vom 23. 12. 1976 (GVBl. 1976, S. 308,
zuletzt geändert durch § 48 des Gesetzes vom 22. 12. 2015 (GVBl. S. 487)

179 Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschgang/Reidt BauGB § 35 Rn. 19

180 Landesbauordnung vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), zuletzt mehr-
fach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. 06. 2015 (GVBl. S. 77)

181 Zur Frage, ob die Entscheidungen über Stellungnahmen auf einen Ausschuss delegiert
werden können und es ausreicht, wenn der GR nur den Satzungsbeschluss fasst: OVG
RP, Urt. v. 11. 12. 1979 – 10 C 15/79 –, VerwRspr 1980,957; Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg/Krautzberger, Baugesetzbuch, Kommentar, Loseblatt (EZKB)/Krautzberger, BauGB
§ 3 Rn. 58–64; Höhlein in Gabler/Höhlein u. a., PK RP, Erl. 3.3 zu § 32 GemO RP. Es han-
delt sich nicht um eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung, für die der Bürgermeis-
ter zuständig ist: VGH BW, Urt. v. 24. 05. 2006 – 8 S 1367/05 –; zu den Anforderungen
an die Behandlung der Bedenken und Anregungen: OVG NRW, Urt. v. 15. 04. 2011 – 7
D 68/10.NE –

182 So wörtlich: Battis/Krautzberger/Löhr/Battis BauGB § 3 Rn. 5

183 Ebenda unter Hinweis auf Bunzel, BauR 2008, S. 301 (307 ff.)
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sind, dass ihre Stellungnahmen der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden. Werden in einer Stellungnahme persönliche Daten
offenbart, die für die Entscheidung des GR nicht relevant sind, kön-
nen diese in der Ratsvorlage ausgespart werden. Evtl. können auch
personenbezogene Daten anonymisiert oder pseudonymisiert wer-
den. Diese sind zu anonymisieren, wenn in der Gemeinderatssitzung
für die Öffentlichkeit (einschließlich Presse) die Sitzungsunterlagen
bereitgestellt werden oder über die Internetseite der Gemeinde all-
gemein zugänglich sind. 

Zusammenfassend: Grundsätzlich sind Bedenken und Anregungen,
die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und 2
BauGB eingegangen sind, in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu
entscheiden. Gleichwohl ist es geboten zu prüfen, ob nicht im Ein-
zelfall Belange des Datenschutzes eine Behandlung in nichtöffentli-
cher Sitzung rechtfertigen und gebieten.184

5.4.6 Vergabe von Aufträgen

Bei der Erteilung öffentlicher Aufträge sind die kommunalen Ge-
bietskörperschaften an europäisches Recht, das GWB,185 die
VergRModVO.186 gebunden. Für die Vergabe von Aufträgen, die die
Schwellenwerte187 erreichen oder übersteigen (§ 106 GWB) gelten
Teil 4 des GWB sowie die VgV.188 Neben den Vorschriften des Verga-
berechts haben die Gemeinden die Bestimmungen der GemO189 und
des Gemeindehaushaltsrechts190 zu beachten. Ziel dieser Bestim-
mungen ist es, Wettbewerbsbeschränkungen zu vermeiden, sicher-
zustellen, dass Aufträge nach den Gesichtspunkten der Wirtschaft-
lichkeit erteilt und sachfremde Erwägungen ausgeschlossen werden
und auch der Korruption vorzubeugen.191 Grundsätzlich obliegt die
Vergabe öffentlicher Aufträge dem GR als Hauptorgan, sofern er nicht
Entscheidungsbefugnisse auf einen Ausschuss192 oder den Bürger-
meister193 übertragen hat. Unabhängig von der Frage, ob der GR
selbst, ein Ausschuss, der Bürgermeister oder von ihm beauftragte
Mitarbeiter die Vergabeentscheidung treffen, ist im Interesse der Ver-
meidung von Korruption und der Vermeidung des „bösen Scheins“,
also des Vertrauens in die Unabhängigkeit und Korrektheit der Ent-
scheidung, innerhalb der Verwaltung dafür zu sorgen, dass die Erstel-
lung der Vergabeunterlagen und die Durchführung des Vergabever-
fahrens nicht in „einer Hand“ liegen.194 Auch in kleineren Gemeinden
wird die Entscheidung des GR nach Durchführung eines ordnungs-
gemäßen Vergabeverfahrens von der Verwaltung vorbereitet. Aller-
dings sind dem für die Entscheidung über die Annahme eines An-
gebotes zuständigem Gremium alle entscheidungsrelevanten Infor-
mationen vorzulegen, damit es sachgerecht entscheiden kann. 

Bei der Frage, ob eine Entscheidung in Vergabeverfahren in öffentli-
cher Sitzung zu behandeln ist, sind indessen folgende Aspekte zu
berücksichtigen: „Im Ausschreibungs- und Vergabeverfahren gilt …
für Auftraggeber und Bieter bzw. Bewerber ein – im GWB nicht aus-
drücklich aufgeführtes – Vertraulichkeitsgebot hinsichtlich aller im
Rahmen des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens erhaltenen
Informationen. … Welche Informationen von Auftraggeber und Bie-
ter bzw. Bewerber der Vertraulichkeit unterworfen werden und auf
welche Art und Weise die Vertraulichkeit gesichert wird, liegt im
pflichtgemäß auszuübenden Ermessen der Beteiligten …“195

Obliegt die Entscheidung dem GR oder einem von ihm beauftragten
(dann „beschließenden“) Ausschuss, stellt sich die Frage, ob diese
in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu fassen ist. Ausge-
hend vom Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit darf nur dann in
nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden werden, wenn
„das Gemeinwohl“ oder „berechtigte Interessen Einzelner“ den Aus-
schluss der Öffentlichkeit erfordern.

Interessen der Gemeinde, wirtschaftliche Vorteile zu erzielen, kön-
nen im Vergabeverfahren grundsätzlich nicht als Grund für den Aus-
schluss der Öffentlichkeit herangezogen werden, weil in einem
transparenten Vergabeverfahren im Rahmen des fairen Wettbewerbs
die Leistungen der Bieter vergleichbar sein müssen. Rabatte und
andere preisbildende Faktoren müssen grundsätzlich von den Bie-
tern mit Abgabe des Angebotes angegeben werden und dürfen nicht
nachverhandelt werden.196

Indessen können „berechtigte Interessen Einzelner“, konkret betei-
ligter Bieter, den Ausschluss der Öffentlichkeit rechtfertigen bzw.
gebieten. Das ist immer dann der Fall, wenn bei der Entscheidung
über die Wertung ihrer Angebote ihre Preiskalkulation offengelegt
werden soll oder sich aus der Diskussion in öffentlicher Sitzung
Rückschlüsse darauf ergeben. Die Behandlung in nichtöffentlicher
Sitzung ist auch erforderlich, wenn Fragen der Eignung einzelner
Bieter zu erörtern sind. Frühere nicht zufriedenstellend ausgeführte
Arbeiten oder frühere Insolvenzverfahren mit Beteiligung des Ge-
schäftsführers eines Bieters oder die fachliche oder wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit von Bietern sind für eine Erörterung in öffentlicher
Sitzung nicht geeignet. Hier ist zu berücksichtigen, dass Schaden-
ersatzansprüche gegen die Gemeinde begründet werden können,
wenn einem Bieter durch die nicht gerechtfertigte Preisgabe von
Informationen oder nicht wahrheitsgemäße Behauptungen von
Ratsmitgliedern wirtschaftlicher Schaden entsteht.

Zur Beantwortung dieser Frage sind die unterschiedlichen Regelun-
gen der oben zitierten Normen zu beachten:

• Im sogenannten „Oberschwellenbereich“ gilt § 5 VgV. Danach darf
der öffentliche Auftraggeber keine von den Unternehmen übermit-
telten und von diesen als vertraulich gekennzeichneten Informatio-
nen weitergeben. Dazu gehören insbesondere Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse und die vertraulichen Aspekte der Angebote
einschließlich ihrer Anlagen. Die Regelung steht indessen unter
dem Vorbehalt „sofern nichts anderes bestimmt ist.“ § 35 Abs. 1
GemO kann als „andere Regelung“ gesehen werden. Weil § 35
Abs. 1 GemO die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung zulässt
und gebietet, wenn berechtigte Interessen Einzelner (also auch der
Bieter) dies erfordern, bestehen im Wesentlichen die gleichen
Regelungsinhalte.

• Bei Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte sind Gemeinden an
die VOB und VOL gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO gebunden, weil
diese durch die zuständigen Ministerien für anwendbar erklärt
wurden.

Aus den Vergabe- und Vertragsordnungen lassen sich Schlussfolge-
rungen für die Frage ziehen, ob über Auftragsvergaben grundsätzlich
in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu beraten und ent-
scheiden ist:

(1) Für die Entscheidung über die Vergabe von Bauleistungen nach
VOB/A in öffentlicher Sitzung spricht, dass die Bieter im Unter-
schwellenbereich bei der Angebotseröffnung anwesend sein dür-
fen und Anspruch auf Einsicht in die Niederschrift haben bzw. im
Oberschwellenbereich Anspruch darauf haben, dass ihnen der
öffentliche Auftraggeber die in § 14 Abs. 3 Nr. 1 lit. a bis d bezeich-
neten Informationen unverzüglich zur Verfügung stellt.197 Zu be-
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184 Ebenso: Schreiben des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit Rheinland-Pfalz vom 24. 01. 2014 (Az. 6.13.24.008)

185 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen i. d. F. v. 26. 06. 2013, BGBl. I S. 1750,
3245, zuletzt geändert durch Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts (Vergabe-
rechtsmodernisierungsgesetz – VergRModG) vom 17. 02. 2016, BGBl. I S. 203

186 Verordnung zur Modernisierung des Vergaberechts (Vergaberechtsmodernisierungsver-
ordnung) vom 12. 04. 2016, BGBl. I S. 624

187 Richtlinie 2014/24/EU dies Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 02. 2014

188 Art. 1 der Vergaberechtsmodernisierungsverordnung – VergRModVO – vom 12. 04.
2016, BGBl. I S. 624.

189 § 93 Abs. 3 GemO RP

190 § 22 Abs. 2 GemHVO. Dieser bestimmt, dass die Gemeinden die Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen (VOB) – Bekanntmachung vom 07. 01. 2016, BAnz AT
19. 01. 2016 B 3, S. 1 sowie den 1. Abschnitt der Vergabe- und Vertragsordnung für
Leistungen, Teil A (VOL/A) vom 20. 11. 2009, Bundesanzeiger Nr. 196 a vom 29. 12.
2009; anzuwenden haben. Für die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen
gelten im Oberschwellenbereich die §§ 73 ff. der Verordnung über die Vergabe öffent-
licher Aufträge – VgV – vom 12. 04. 2016, BGBl. I S. 624

191 Summa/Webeler/Klaeser (Hrsg.), Vergabe von Planungsleistungen, 1. Aufl. 2015

192 § 44 Abs. 1 und 2 GemO

193 §§ 32 Abs. 1 S. 2, 47 Abs. 1 S. 2 GemO 

194 Verwaltungsvorschrift der Landesregierung RP v. 01. 12. 2015 (FM – O 1559 A – 415),
MinBl. 2015, S. 350 ff. – Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung –

195 So wörtlich: Weyand, Vergaberecht, ibr-online, GWB § 97, Rn. 394 und 396

196 § 15 Abs. 3 VOB/A in der Fassung vom 07. 01. 2016, Bundesanzeiger v. 19. 01. 2016,
gemäß Art. 1 § 2 VergRModVO anwendbar.

197 VOB/A, Abschnitt 1, § 14 Abs. 1 und 7, Abschnitt 2, § 14 Abs. 6
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rücksichtigen ist indessen, dass sowohl im Ober- als auch im
Unterschwellenbereich verboten ist, die Niederschrift zu veröffent-
lichen.198 Wenn Mitbewerbern Informationen über Teile des Ange-
bots zugänglich gemacht werden müssen, spricht nichts dagegen
diese Informationen auch in einer öffentlichen Sitzung zu offenba-
ren. In der Regel genügt für die Entscheidung über die Auftrags-
vergabe durch den Gemeinderat die Bekanntgabe der Endpreise.
Bauleistungen können deshalb grundsätzlich in öffentlicher Sit-
zung vergeben werden. Wenn aber bei der Beratung und Ent-
scheidung über die Wertung von Angeboten über diese Infor-
mationen hinausgehende, insbesondere persönliche oder wirt-
schaftliche Belange der für den Auftrag in Betracht kommenden
Bietern erörtert oder nicht nur der Gesamtpreis, sondern Einzel-
preise offengelegt werden sollen, weil die Kalkulationsgrundlagen
zu schützen sind, muss in nichtöffentlicher Sitzung beraten und
entschieden werden.

(2) Die Vergaben von Lieferungen und Leistungen nach VOL/A199 und
freiberuflicher Leistungen200 unterliegen strengeren Vorschriften
hinsichtlich der Angebote der einzelnen Bieter. So dürfen keine
Bieter bei der Angebotseröffnung anwesend sein.201 Die Beratung
und Entscheidung des GR oder eines Ausschusses offenbart
regelmäßig die Kalkulationsgrundlagen der Bieter und ihrer fach-
liche oder persönliche Leistungsfähigkeit. Deshalb sind Auftrags-
vergaben nach VOL und VOF in der Regel in nichtöffentlicher Sit-
zung zu behandeln.202

5.4.7 Abschluss von Konzessionsverträgen

Das OVG Koblenz203 hat entschieden, über den Abschluss eines
Konzessionsvertrages sei in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu
beschließen. Der Entscheidung ist zuzustimmen, soweit es um die
Grundsatzfrage geht, ob für die Stromversorgung in der Gemeinde
ein Konzessionsvertrag abgeschlossen oder eine eigene kommunale
Einrichtung getroffen ist. Sie erscheint indessen zu weitgehend,
sofern dort ausgeführt wird, die Vertragsinhalte mit dem Konzes-
sionsnehmer müssten öffentlich erörtert werden; das Ziel der Ge-
meinde, wirtschaftliche Vorteile in den Vertragsverhandlungen zu
sichern, rechtfertige nicht die Behandlung in öffentlicher Sitzung.204

5.4.8 Annahme von Spenden

Über die Annahmen von Spenden an die Gemeinde entscheidet der
GR (§ 94 Abs. 3 Satz 5 GemO). Die Entscheidung ist grundsätzlich
in öffentlicher Sitzung zu treffen. Nur in den Fällen, in denen der
Spender ein schutzwürdiges Interesse an seiner Anonymität glaub-
würdig darlegt, kann die Öffentlichkeit bei der Information des
Gemeinderates über die Person des Spenders ausgeschlossen wer-
den. Die – anonymisierte – Beratung und Entscheidung über die
Annahme einer Spende muss in öffentlicher Sitzung erfolgen.205

6. Folgen der Verletzung des Öffentlichkeits-
gebots206

6.1 Rechtswidriger Ausschluss der Öffentlichkeit
führt zur Unwirksamkeit des Beschlusses
Da ein Rats- oder Ausschussbeschluss kein Verwaltungsakt ist, gel-
ten die Vorschriften der §§ 44–46 VwVfG nicht. Verstöße gegen zwin-
gende Form- und Verfahrensvorschriften der Gemeindeordnung
führen zur Unwirksamkeit des so zustande gekommenen Beschlus-
ses, sofern es sich um Vorschriften handelt, die dem Schutz der Mit-
gliedschaftsrechte der Ratsmitglieder dienen oder verfassungskon-
kretisierende Regelungen beinhalten. Die Vorschriften über die
Sitzungsöffentlichkeit sind keine bloßen Ordnungsregelungen, son-
dern zwingend zu beachtendes Verfahrensrecht mit verfassungs-
konkretisierendem Inhalt.207 Anders als für den Fall der rechtswidri-
gen Mitwirkung eines befangenen Ratsmitgliedes an der Beratung
und Beschlussfassung des GR208 gibt es für einen Verstoß gegen die
Sitzungsöffentlichkeit keine Unbeachtlichkeitsvorschrift. Fehlt es –
wegen Verletzung der Sitzungsöffentlichkeit – an einem wirksamen

Ratsbeschluss, ist auch der darauf fußende Verwaltungsakt rechts-
widrig.209 Ob ein Vertrag, der vom Bürgermeister als dem zur Vertre-
tung der Gemeinde nach außen zuständigen Organ (§ 47 Abs. 1 S.
2 Nr. 1 GemO) gemäß § 49 Abs. 1 GemO unterzeichnet wurde,
unwirksam ist, weil der nach der internen Kompetenzordnung erfor-
derliche Ratsbeschluss wegen Verstoß gegen § 35 Abs. 1 GemO
unwirksam ist, bestimmt sich nach dem jeweiligen Landesrecht.
Während das OLG Stuttgart210 bzgl. der Rechtslage nach der bayeri-
schen Gemeindeordnung entschied, ein Vertrag, der vom Bürger-
meister ohne einen entsprechenden Ratsbeschluss unterzeichneter
Vertrag sei gem. § 177 BGB schwebend unwirksam, hat der VerfGH
RP211 entschieden: „Für die Rechtswirksamkeit der durch den Bür-
germeister … vorgenommenen Rechtshandlung ist ohne Bedeutung
ob ihr ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss zugrunde liegt.“

Wird ein Ratsbeschluss unter Verstoß gegen das Gebot der Sit-
zungsöffentlichkeit nichtöffentlich gefasst, setzt das die Frist für ein
dagegen gerichtetes kassatorisches Bürgerbegehren nicht in
Gang.212

6.2 Nichtöffentliche Vorberatung und Entschei-
dung in öffentlicher Sitzung
6.2.1 Allgemeines

Umstritten und für die Praxis von größter Bedeutung ist die Frage,
ob das Gebot einer Behandlung einer Angelegenheit in öffentlicher
Sitzung den gesamten Meinungsbildungsprozess umfasst oder ob
es zulässig ist, im Vorfeld der abschließenden Entscheidung eine
nichtöffentliche Vorberatung durchzuführen. In Sachsen-Anhalt und
Schleswig-Holstein und – ab 01. 07. 2016 – auch in RP stellt sich
diese Frage nicht nur für den GR und beschließende Ausschüsse,
sondern auch für vorberatende Ausschüsse. In allen anderen Bun-
desländern ist eine nichtöffentliche Vorberatung einer Angelegenheit
in einem Ausschuss auch dann unbedenklich, wenn für die Behand-
lung im GR das Gebot der Öffentlichkeit beachtet wird.

6.2.2 Rechtsprechung zur Zulässigkeit nichtöffentlicher
Vorberatung

In seinem Urteil vom 23. 06. 2015 hat der VGH BW entschieden,
dass jedwede nichtöffentliche Vorberatung zur Unwirksamkeit des
später in öffentlicher Sitzung213 gefassten Ratsbeschlusses führt,
soweit nicht die wesentlichen Inhalte der Diskussion der nichtöffent-
lichen Sitzung in öffentlicher Sitzung mitgeteilt werden.214 Im ent-
schiedenen Fall hatte sich der GR in drei Sitzungen mit der Frage
befasst, ob die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht an einem Grundstück

198 VOB/A, Abschnitt 1, § 14 Abs. 8, Abschnitt 2, § 14 Abs. 7

199 § 17 Abs. 2 S. 2 VOL/A vom 20. 11. 2009, BAnz. Nr. 196a, ber. 2010 S. 755

200 Für den Oberschwellenbereich: §§ 73 ff. Verordnung über die Vergabe öffentlicher Auf-
träge – Vergabeverordnung (VgV) –, BGBl. I S. 624

201 § 14 Abs. 2 S. 2 VOL/A

202 Zu alledem: v. Bechtolsheim/Betz, KommJur 2006, 1 ff. 

203 Urt. v. 13. 06. 1995 – 7 A 12186/94 –, juris

204 Vgl. dazu oben: 5.2.2.2.

205 Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 18. 06. 2008 (Az. 17 008-
10/331; 17 421-0/331), GStB-N 0156/2008

206 Grundlegend zu den Rechtsfolgen fehlerhafter Gemeinderatsbeschlüsse: Ehlers in
HKWP, Band 1 (Fn. 5), S. 515 m. w. Nachw.

207 Höhlein in Gabler/Höhlein u. a. PK RP, Erl. 4 zu § 35 GemO RP, OVG SH, Beschl. v. 23.
05. 2003 – 1 MR 10/03 –, BayVGH, Urt. v. 26. 01. 2009 – 2 N 08.124 –, juris Rn. 8; VGH
BW, Urt. v. 23. 06. 2015 – 8 S 1386/14 –, juris, Rn. 43

208 § 22 Abs. 6 S. 2 GemO 

209 Höhlein in Gabler/Höhlein u. a., PK, Erl. 4.2 zu § 35 GemO m. w. Nachw.

210 Urt. v. 09. 02. 2016 – 10 U 137/15 –, juris

211 Urt. v. 14. 06. 1971 – VGH 7/70 –, AS 12 S. 152; siehe auch: OVG RP, Beschluss v. 18.
03. 2015 – 7 B 10021/15 –, juris

212 VG Karlsruhe, Beschl. v. 19. 10. 2012 – 5 K 1969/12 –, juris

213 Entgegen der hier vertretenen Auffassung (vgl. oben 5.5.4.2) geht der VGH BW davon
aus, dass über die Ausübung des Vorkaufsrechts in öffentlicher Sitzung zu beraten und
entscheiden ist

214 8 S 1386/14, juris, Rn 56
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ausüben wolle. In der ersten Sitzung wurde ohne Ergebnis nicht-
öffentlich beraten und kein Beschluss in der Sache gefasst, sondern
entschieden, zur Frage, ob der Gemeinde ein Vorkaufsrecht zustehe,
die Stellungnahme eines Fachanwalts einzuholen. Dieser hat sodann
in der zweiten Sitzung die rechtlichen Voraussetzungen für die Aus-
übung des Vorkaufsrechts erläutert und darauf hingewiesen, die
Ausübung des Vorkaufsrechts müsse in öffentlicher Sitzung erfolgen
und dabei dürfe sich der GR keinesfalls darauf beschränken, ohne
Aussprache nur zu beschließen. Die bisherigen Beratungen in
nichtöffentlicher Sitzung müssten als gegenstandslos behandelt
werden. Die Beschlussfassung habe unbefangen und unbeeindruckt
von der nichtöffentlichen Beratung in öffentlicher Sitzung zu erfol-
gen. Danach wurden Veräußerer und Käufer des betroffenen Grund-
stücks informiert, die Gemeinde beabsichtige, ihr Vorkaufsrecht an
diesem Grundstück auszuüben, und sie erhielten Gelegenheit zur
Stellungnahme. In der dritten – dann öffentlichen – Sitzung ent-
schied der GR, das Vorkaufsrecht auszuüben. Der Bürgermeister
verwies auch auf die erfolgte (nichtöffentliche) Vorberatung. Rats-
mitglieder meldeten sich vor dem Beschluss zu Wort und nahmen
ebenfalls Bezug auf die Vorberatung. Der VGH BW entschied, wegen
der vorherigen nichtöffentlichen Vorberatung sei der Beschluss über
die Ausübung des Vorkaufsrechts unwirksam, weil die Argumente
des Für und Wider der Ausübung des Vorkaufsrechtes, wie in
nichtöffentlicher Sitzung diskutiert, in öffentlicher Sitzung nicht wie-
derholt wurden. Deshalb war dann auch der Bescheid der Gemeinde
rechtswidrig und der Anfechtungsklage stattzugeben. Dieses Urteil
des VGH BW führt die Rechtsprechung früherer Entscheidungen
fort. Im Urt. v. 20. 07. 2000215 entschied der VGH BW, es widerspre-
che Sinn und Zweck des Gebots der Öffentlichkeit von GR-Sitzun-
gen, wenn in nichtöffentlicher Sitzung die Sachdiskussion der
anschließenden öffentlichen Sitzung vorweggenommen wird.216 Ein-
schränkend heißt es im Urt. v. 24. 03. 2011,217 es liege keine Umge-
hung der gebotenen Sitzungsöffentlichkeit vor, wenn die Öffentlich-
keit nur ausgeschlossen werde, um eine Einzelfrage zu klären, wie
im Bebauungsplanverfahren mit verspätet eingegangenen Beden-
ken und Anregungen in der späteren öffentlichen Sitzung umzuge-
hen sei. Auch das OVG RP218 hält eine nichtöffentliche Vorberatung
einer der Beratung und Entscheidung durch den GR in öffentlicher
Sitzung vorbehaltenen Angelegenheit für rechtswidrig.

6.2.3 Gefahr für die Handlungsfähigkeit der Gemeinderäte

Zweifelsfrei liegt ein Verstoß gegen den Grundsatz der Sitzungs-
öffentlichkeit vor, wenn die Vorberatung einer Angelegenheit in nicht-
öffentlicher Sitzung die Sachdiskussion im GR vorwegnimmt und die
Behandlung in öffentlicher Sitzung nur noch pro forma erfolgt. Der
Blick auf die Anforderungen des VGH BW im Urt. v. 23. 06. 2015 las-
sen die Frage aufkommen, ob diese in ihrer Stringenz den Rahmen-
bedingungen und der Lebenswirklichkeit in den kommunalen Vertre-
tungskörperschaften samt ihrer Ausschüsse entsprechen. Die
dortigen Ausführungen („Dabei wird im Regelfall die der Beschlus-
sfassung vorausgehende Beratung in ein- und derselben Sitzung des
GR erfolgen. Fallen im Einzelfall die beiden Schritte auseinander, gilt
der Grundsatz der Öffentlichkeit für beide Einzelschritte.“219) bein-
trächtigen das Ziel einer sorgfältigen Vorbereitung von Ratsent-
scheidungen und den Bedürfnissen eines pluralistisch zusammen-
gesetzten Kollegialorgans, das sich aus ehrenamtlichen Mitgliedern
und ganz überwiegend aus Laien in rechtlichen Fragen zusammen-
setzt. In diesem Zusammenhang überzeugen die Erwägungen des
OVG RP:220 „Bei der vorbereitenden Tätigkeit für die Beschlussfas-
sung in öffentlicher Sitzung des Rates liegt der Zweck der Nichtöf-
fentlichkeit der Beratungen gerade darin, die sachliche Erörterung
der anstehenden Probleme zu fördern und die Bildung sachgerech-
ter Kompromisse zu erleichtern.“221 Diese Ausführungen beziehen
sich zwar auf die (bis zum 30. 06. 2016 ausdrücklich zulässige)
nichtöffentliche Vorberatung in Ausschusssitzungen, zeigen aber
eine Gefahr auf, die durchaus auch dann besteht, wenn man jed-
wede nichtöffentliche Vorberatung einer (später) in öffentlicher Sit-
zung zu beschließenden Angelegenheit ausschließt. Das OVG RP
führt aus: „… Bei Durchbrechung der Vertraulichkeit der vorberei-

tenden Verhandlungen bestünde die nicht von der Hand zu weisende
Gefahr, dass die bei jeglicher kontroversen Sachbehandlung im
demokratischen Prozess notwendige vorbereitende Arbeit von vor-
neherein aus den in der Gemeindeordnung selbst vorgesehenen
demokratisch verfassten Gremien ausgelagert und in den vorinstitu-
tionellen Raum angesiedelt würde.“222 Ehrenamtliche Ratsmitglieder
fühlen sich vielfach überfordert, wenn ihnen ein – oft komplizierter -
Sachverhalt erläutert wird und sie sogleich in derselben Sitzung Ent-
scheidungen von weitreichender Bedeutung treffen sollen. Sie wol-
len sich in der Regel vor solchen Entscheidungen in Ruhe eigene
Gedanken machen und sich mit anderen Ratsmitgliedern ihres Ver-
trauens – in der Regel in der jeweiligen Fraktion – austauschen. 

6.2.4 Praktische Überlegungen

Im hier angesprochenen Zusammenhang ist folgendes zu berück-
sichtigen:

a) Jedes Ratsmitglied hat im GR jederzeit das Recht, das Wort zu
erhalten und Anträge zu stellen.223 Sieht die Tagesordnung vor, die
Vorberatung durch den Rat in nichtöffentlicher Sitzung zu behan-
deln, kann jedes Ratsmitglied die Herstellung der Öffentlichkeit
beantragen.224 Die Entscheidung des GR über diesen Antrag wird
regelmäßig Gewähr für eine sachgerechte Abwägung der Gründe
für und gegen eine öffentliche Behandlung bieten. Diesbezüglich
sollten dem Bürgermeister bei der Aufstellung der Tagesordnung
und dem GR ein Beurteilungsspielraum zugestanden werden.225

b) Es gibt keine Regelung, die vorschreibt, dass Ratsbeschlüsse nur
wirksam sind, wenn eine Debatte stattgefunden hat. Wenn der GR
– ohne Aussprache – über eine Verwaltungsvorlage entscheidet,
ist der Beschluss gleichwohl wirksam. Entscheidend ist, dass
dem GR die für die Entscheidung und – insbesondere in der Bau-
leitplanung gebotene – Abwägung maßgeblichen Gesichtspunkte
vorgelegen haben.226 Es würde die kommunalen Vertretungskör-
perschaften überfordern, wenn man zu jedem Tagesordnungs-
punkt eine mündliche Erörterung fordern würde.

c) Hat der GR aber einen komplexen Sachverhalt in nichtöffentlicher
Sitzung vorberaten, ist – abweichend von lit. b) – eine mündliche
Erörterung im GR geboten. Der Zweck der Sitzungsöffentlichkeit
erfordert einerseits, wird aber andererseits ausreichend dadurch
gewährleistet, dass der Vorsitzende des GR oder die von ihm damit
beauftragte Verwaltung in der nachfolgenden öffentlichen Sitzung
die wesentlichen Inhalte der nichtöffentlichen Vorberatung darlegt,
den anwesenden Zuhörern die Sach- und Rechtslage erläutert und
den Ratsmitgliedern die Möglichkeit gibt, ihre Haltung zu der anste-
henden Entscheidung zu begründen. Dies sollten die Ratsmitglie-
der gerade bei erfolgter nichtöffentlicher Vorberatung im Interesse
der Transparenz wahrnehmen. Das „Konstrukt“, eine vorherige
nichtöffentliche Vorberatung als „gegenstandlos“ zu erklären, wirkt
nicht vertrauensbildend. Eine nichtöffentliche Vorberatung, unab-
hängig davon, ob sie in Unkenntnis der Rechtslage oder bewusst
herbeigeführt wurde, sollte nicht verheimlicht, sondern offen the-
matisiert werden. Dazu führt der VGH BW aus: „Der Öffentlichkeits-
grundsatz gebietet … für solche ‚infizierten‘ Beratungen, dass in der
öffentlichen Sitzung, in der die Beschlussfassung erfolgen soll, der
zugrunde liegende (eigentliche) Willensbildungsprozess des GR aus

17

215 14 S 237/99 –, NVwZ-RR 2001, 462 ff.

216 So auch schon: VGH BW, Urt. v. 08. 08. 1990 – 3 S 132/90 –, NVwZ 1991, 284

217 5 S 746/10, juris

218 Urt. v. 13. 06. 1995 – 7 A 12186/94 –, juris

219 So wörtlich: VGH BW, Urt. v. 23. 06. 2015 – 8 S 1386/14 –, Juris, Rn. 45.

220 Urt. v. 13. 06. 1995 – 7 A 12186/94 –, juris

221 A.a.O., Rn. 32

222 A.a.O., Rn. 33

223 § 30 Abs. 4 GemO; Kluth in Wolff/Bachof/Stober/Kluth (Fn. 3), S. 743

224 § 35 Abs. 1 S. 2 GemO

225 BayVGH, Beschl. v. 20. 04. 2015 – 4 CS 15.381 –, juris

226 Krautzberger in: EBZK; BauGB § 3, Rn. 58; OVG NRW, Urt. v. 30. 07. 2015 – 2 D
37/14.NE –, juris, Rn. 34
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den vorausgegangenen nichtöffentlichen Sitzungen zumindest in
seinen Grundzügen offen gelegt wird.“227

d) Der Umstand, dass die (nichtöffentliche) Vorberatung und die Ent-
scheidung in öffentlicher Sitzung nicht in ein und derselben Sit-
zung erfolgen, ist ein ausreichendes Indiz dafür, dass die Bera-
tung in der öffentlichen Sitzung nicht bloß ein formaler Akt ist Das
gilt insbesondere, wenn zwischen Vorberatung und der Entschei-
dung zusätzliche Informationen (z. B. Einholung eines Gutachtens
oder Anhörung potenzieller Betroffener) gehören.

e) Bei der Auslegung der Bestimmungen über den möglichen Aus-
schluss der Sitzungsöffentlichkeit sind die Anforderungen an die
Funktions- und Arbeitsfähigkeit des Gemeinderats zu beachten.
Das gilt insbesondere auch in den Ländern, in denen die Gemein-
deordnung den Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit auch für vor-
beratende Ausschüsse vorschreibt.228

7. Rahmenbedingungen ehrenamtlicher
Rats- und Ausschussarbeit

7.1 Ehrenamtlichkeit und Repräsentanz breiter
Bevölkerungsschichten
Gemeinderäte werden von den Bürgern in allgemeiner, gleicher,
geheimer, unmittelbarer und freier Wahlen von der Bevölkerung ge-
wählt.229 Entscheidend für das Funktionieren der kommunalen
Selbstverwaltung und die Akzeptanz der Arbeit und Entscheidungen
der gewählten Vertretungskörperschaften ist, dass sie möglichst
viele Bevölkerungskreise repräsentieren. Die Parteien und Wähler-
gruppen streben bei ihren Wahlvorschlägen diese Ausgewogenheit
durch Berücksichtigung beider Geschlechter, des Alters, der Berufe
und des Wohnumfeldes innerhalb des Gemeindegebietes (insbeson-
dere in Gemeinden mit mehreren Ortsbezirken) an. Kommunale
Selbstverwaltung und repräsentative Demokratie leben davon, dass
Ehrenamtliche ihre in unterschiedlichen Berufen erworbenen Kennt-
nisse, Lebenserfahrungen aus sozialen Kontakten und Wertvorstel-
lungen in die Arbeit der kommunalen Vertretungskörperschaften ein-
bringen. Von Mitgliedern der kommunalen Vertretungskörper-
schaften wird erwartet, dass sie in der örtlichen Gemeinschaft ver-
wurzelt sind, aktiv am Gemeindeleben teilnehmen und sich in Verei-
nen und Verbänden engagieren. Es muss gewährleistet bleiben,
dass nicht nur Rentner und Angehörige bestimmter Berufsgruppen,
z. B. Angehörige des öffentlichen Dienstes mit Freistellungsan-
spruch, für die Ausübung des Ehrenamtes die Zeit für kommunalpo-
litisches Engagement finden. Es fällt zunehmend schwerer, Men-
schen für die ehrenamtliche Mitarbeit auf die Dauer einer Wahl-
periode von mehreren Jahren zu gewinnen. Anders als in Großstäd-
ten, in denen eine Tendenz der Professionalisierung der Räte zu
beobachten ist,230 ist in kleinen und mittleren Städten und im länd-
lichen Bereich die Mitgliedschaft in kommunalen Vertretungskörper-
schaften ein echtes Ehrenamt. Das ist gut so und muss so bleiben.

7.2 Zeitliche Belastung
Die zeitliche Belastung von Ratsmitgliedern ist enorm. In der rhein-
land-pfälzischen Kreisstadt Montabaur (13.500 Einwohner) haben im
Jahr 2015 die Sitzungen des Stadtrates insgesamt mehr als 34 Stun-
den gedauert, der Haupt- und Finanzausschuss, der nur aus Rats-
mitgliedern besteht, tagte mehr als 20 Stunden, so dass die Mitglie-
der beider Gremien mehr als 50 Stunden in Rats- und Ausschuss-
sitzungen zu verbringen hatten. Hinzu kamen die Fraktionssitzun-
gen, die vor jeder Rats- und Ausschusssitzung stattfanden und oft
ebenso lange dauerten wie die Rats- und Ausschusssitzungen
selbst. Zur Vorbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen hat die
Verwaltung im Jahr 2015 Vorlagen mit einem Umfang von mehr als
2.200 Seiten übersandt. Einige Mitglieder des Stadtrates gehören
den Vertretungskörperschaften der Verbandsgemeinde und des
Landkreises an und üben weitere Ehrenämter aus. Dies mag den
Eindruck von der zeitlichen Belastung vermitteln.

7.3 Rechtliche Rahmenbedingungen müssen die
Arbeitsfähigkeit der Gremien gewährleisten
Sowohl die Gesetzgeber bei der Gestaltung der rechtlichen Rah-
menbedingungen für die Arbeit der Gemeinderäte als auch die
Gerichte bei der Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen sollten
die Rahmenbedingungen berücksichtigen, unter denen ehrenamt-
liche Gemeinderäte arbeiten. Es erscheint sinnvoll, Entscheidungs-
abläufe mit komplizierten Sachverhalten, komplexen rechtlichen
Rahmenbedingungen und erheblicher Bedeutung für die Gemeinde
in drei Phasen aufzuteilen, die idealerweise hintereinander, manch-
mal aber auch sich überschneidend, ablaufen: In der ersten Phase
geht es um die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Entscheidung
des Gemeinderates, also um Freiheit und Bindung, somit um die
Frage, welcher Entscheidungsspielraum außerhalb des Ja oder Nein
überhaupt zur Diskussion steht. Daraus folgt als zweite Phase die
Erarbeitung der Kriterien einer Entscheidung, auf deren Basis die
eigentliche Meinungsbildung und ein Beschluss ergehen können.
Die Vorbereitung der eigentlichen Meinungsbildung (dritte Stufe)
muss gerade in komplizierten Angelegenheiten mit weitreichenden
Konsequenzen für die Entwicklung der Gemeinde und Betroffene in
einem Rahmen stattfinden können, der das Wissen und die Belast-
barkeit ehrenamtlicher Mandatsträger berücksichtigt. Zu beachten
ist, dass in den meisten Gemeinderäten Ratsmitglieder sich zu Frak-
tionen231 zusammengeschlossen haben. Lässt man den Gemein-
deräten nicht die Chance, den Prozess der Informationserlangung
(erste Stufe), der Bildung der Meinungen samt ihrem internen Aus-
tausch (zweite Stufe) und der Suche nach Kompromissen im
geschlossenen Raum einer nichtöffentlichen Sitzung (zweite Stufe)
durchzuführen, nimmt man in Kauf, dass vielfach wichtige Projekte
auf einer wenig vorbereiteten Grundlage entschieden werden oder
keine Chance der Verwirklichung haben, sondern im Vorfeld am
Widerstand von Minderheiten scheitern. Es gilt auch, die Motivation
der gewählten ehrenamtlichen Mandatsträger zu erhalten. Ratsmit-
glieder – gerade in den kleineren Gemeinden des ländlichen Raums
– sind keine Politprofis. Es muss ihnen die Möglichkeit erhalten blei-
ben, sich die Fakten zur Meinungsbildung in dem geschützten Raum
nicht nichtöffentlichen Sitzung zu erarbeiten. Dabei entsteht ein
Spannungsfeld zwischen dem Grundsatz der Öffentlichkeit einer-
seits und dem Bedürfnis nach umfassender Information und der
Suche nach der besten Lösung für die Gemeinde und die Betroffe-
nen andererseits. Dieses Spannungsfeld löst sich durch die absch-
ließende, zur Entscheidung führende Diskussion in öffentlicher Sit-
zung auf: Hier ist zu verdeutlichen, auf welcher Grundlage die
Gemeinderäte entscheiden, also wie sie sich ihre Meinung gebildet
haben. 

Die Entscheidung des VGH BW zur Unzulässigkeit der nichtöffentli-
chen Vorberatung232 und auch die Neuregelung in § 46 Abs. 4
GemO,233 wonach auch für die Tätigkeit der vorberatenden Aus-
schüsse der Grundsatz der Öffentlichkeit gilt, erschweren die Arbeit
kommunaler Gremien erheblich und begründen hohe rechtliche Risi-
ken für die Wirksamkeit von Rats- und Ausschussentscheidungen
und die Rechtmäßigkeit auf ihnen beruhender Verwaltungshandlun-
gen. Es erscheint lebensfremd anzunehmen, der Ratsvorsitzende
könne im Rahmen seiner Sitzungsleitung im Laufe der Sitzung dar-
auf hinwirken, dass vor Meinungsäußerungen und Fragen von Rats-
mitgliedern, die im berechtigten Interesse Einzelner oder aus Grün-
den des Gemeinwohls nicht in öffentlicher Sitzung zulässig sind, die
Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Angesichts der oft zahlreiche
Punkte umfassenden Tagesordnung einer in den Abendstunden
stattfindenden Sitzung eines GR besteht auch ein berechtigtes Inte-
resse der Ratsmitglieder, dass die Sitzungen zügig durchgeführt

227 So wörtlich: VGH BW, Urt. v. 23. 06. 2015 – 8 S 1386/14 –, Juris, Rn. 56

228 S. dazu oben: 2.2.3

229 § 29 Abs. 1 GemO; Meyer in HKWP (Fn. 5), Band 1, S. 391 ff.

230 Reiser, Zwischen Ehrenamt und Berufspolitik, 1. Auflage 2006

231 § 30a GemO; Meyer, Das Recht der Ratsfraktionen, 6. Auflage 2011

232 Urt. v. 23. 06. 2015 – 8 S 1386/14 –, juris (vgl. dazu oben 6.2)

233 LG v. 22. 12. 2015 GVBl. 2015, S. 477
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werden. Außerdem wäre es der Akzeptanz der Zuhörer außerordent-
lich abträglich, wenn sie während einer Sitzung mehrfach aufgefor-
dert würden, den Sitzungsraum zu verlassen, weil die Öffentlichkeit
während der Behandlung einer Angelegenheit ausgeschlossen wer-
den müsste, die grundsätzlich in öffentlicher Sitzung zu erfolgen hat. 

Die Verstärkung basisdemokratischer Elemente und die Senkung der
Anforderungen für Bürgerentscheide, die vielfach das Ziel haben, GR-
Beschlüsse aufzuheben, führen bei Ratsmitgliedern zunehmend zu
Frustrationen. Im Zeitalter der neuen Medien melden sich meist gut
gebildete Vertreter bestimmter Meinungen und Interessen rhetorisch
geschickt zu Wort. Sie versuchen ihre Interessen durchzusetzen und
„verstecken“ diese nicht selten hinter Argumenten des Gemeinwohls.
Um sicherzustellen, dass gewählte Gemeindeorgane in der Lage sind
zu prüfen und zu unterscheiden, was dem Gemeinwohl und was Ein-
zelinteressen dient und diese Aufgabe kraftvoll zu erfüllen, muss ihnen
die Chance zur unbeeinflussten Ermittlung des Sachverhalts und der
Rechtslage und einer geordneten Meinungsbildung eingeräumt wer-
den. Gemeinderäte dürfen nicht zum „Spielball“ von Einzel- und Par-
tikularinteressen degradiert werden. Werden die Gemeindeorgane
durch eine formalistische Anwendung der Vorschriften durch die Ver-
waltungsgerichte daran gehindert, die Bedürfnisse der Praxis zu
berücksichtigen, entsteht die Gefahr, dass die eigentliche Beratung
aus den demokratisch gewählten und der Kontrolle der Öffentlichkeit
unterliegenden Gremien der Gemeinde in den vorkonstitutionellen
Bereich ausgelagert werden. Deshalb muss dem Bürgermeister als
Ratsvorsitzenden, der die Tagesordnung im Benehmen mit den Bei-
geordneten aufstellt, die Kompetenz zugesprochen werden zu beur-
teilen, ob eine Angelegenheit in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln
ist, weil der GR zur umfassenden Meinungsbildung Informationen
benötigt, die aus Gründen des Gemeinwohls oder schutzwürdiger
Interessen Einzelner (noch) nicht in öffentlicher Sitzung behandelt wer-
den können. Eine Atomisierung sachlich zusammenhängender The-
men in einen öffentlichen und nichtöffentlichen Teil widerspricht den
Erfordernissen eines geordneten Willensbildungsprozesses eines plu-
ralistisch zusammengesetzten Gremiums. Der temporäre Ausschluss
der Öffentlichkeit während einer öffentlichen Sitzung würde unnötigen
Streit, langwierige Diskussionen und bei den Besuchern einer Sitzung,
die vorübergehend den Sitzungssaal verlassen müssten, Frustration
und Unverständnis auslösen. Dies muss die seltene Ausnahme blei-
ben. Die Vorberatung einer Angelegenheit in nichtöffentlicher Sitzung
des GR oder eines Ausschusses zur umfassenden Klärung des Sach-
verhalts und zur Suche nach sachgerechten Lösungen und Kompro-
missen, führt nicht zur Unwirksamkeit des später in öffentlicher Sit-
zung gefassten Beschlusses, wenn in der öffentlichen Sitzung die
relevanten Aspekte der Entscheidung dargestellt und den Mitgliedern
des GR ausreichend Gelegenheit gewährt wird, die zu treffende Ent-
scheidung inhaltlich zu begründen wird und – sofern vorhanden –
auch unterschiedliche Standpunkte auszutauschen.234

8. Rechtsschutzmöglichkeiten gegen unzu-
lässigen Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Frage, ob einzelne Ratsmitglieder oder Fraktionen des GRes im
Rahmen eines Kommunalverfassungsstreitverfahrens die Verletzung
eigener Rechte durch den unzulässigen Ausschluss der Öffentlichkeit,
also die rechtswidrige Behandlung einer Angelegenheit in nichtöffentli-
cher Sitzung geltend machen können (§ 42 Abs. 2 VwGO analog), wird
unterschiedlich beurteilt. Während der VGH BW235 und das OVG RP236

einzelnen Ratsmitgliedern oder Fraktionen kein Recht zugestehen, die
Verletzung des Grundsatzes der Öffentlichkeit als eigenes Mitglied-
schaftsrecht gerichtlich geltend zu machen, räumen das OVG NRW237

und der HessVGH238 den Ratsmitgliedern ein wehrfähiges Mitglied-
schaftsrecht auf Wahrung des Grundsatzes der Öffentlichkeit ein.239

9 Handlungsempfehlungen
Die Änderungen der §§ 35 und 46 GemO erfordern, dass die Kom-
munalverwaltungen im Interesse der Rechtssicherheit organisatori-
sche Vorkehrungen treffen, um zu vermeiden, dass Ratsbeschlüsse

wegen Verletzung dieser Vorschriften unwirksam sind. Im Einzelnen
wird folgendes empfohlen:

9.1 Die Rats- und Ausschussmitglieder müssen darüber informiert
werden, aus welchen Gründen künftig anders als bisher verfahren
werden muss. Dabei sollten insbesondere die Erfordernisse des
Datenschutzes erläutert werden, wenn künftig Themen in öffentli-
cher Sitzung behandelt werden, aber aus datenschutzrechtlichen
Gründen Informationen nicht mehr in Ratsvorlagen erscheinen, die
bisher üblicher Weise offenbart wurden (z. B. Namen der Grund-
stückseigentümer bei der Entscheidung über das Einvernehmen zu
Bauvorhaben).

9.2 In Verbandsgemeinden ist es besonders wichtig, die Ortsbürger-
meister entsprechend zu informieren, weil sie nicht nur bei der Sit-
zungsleitung, sondern insbesondere bei der Aufstellung der Tages-
ordnung der Ratssitzungen sowie der vorbereitenden Ausschuss-
sitzungen die oben erläuterten Vorschriften beachten müssen. 

9.3 Innerhalb der Verwaltung müssen nicht nur die Mitarbeiter des
Sitzungsdienstes auf die veränderte Rechtslage hingewiesen wer-
den, sondern auch und gerade die Mitarbeiter, die Ratsvorlagen
erstellen, weil sie dabei wissen müssen, ob eine Angelegenheit in
öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln ist, weil bei
Behandlung in öffentlicher Sitzung der Datenschutz besondere Be-
deutung erlangt.

9.4 Die bisher mögliche vereinfachte Entscheidung anhand der
Geschäftsordnung, dass z. B. Grundstücksangelegenheiten in nicht-
öffentlicher Sitzung behandelt werden können, ist nicht mehr mög-
lich. Vielmehr muss für jede anstehende Ratsentscheidung geprüft
werden, ob die konkret anstehende Entscheidung des GR oder
eines Ausschusses in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu
erfolgen hat.

9.5 Ausgehend vom Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit sollte für
jede Angelegenheit, die nichtöffentlich behandelt werden soll, fol-
gendes Prüfungsschema „abgearbeitet“ werden:

9.5.1 Gibt es eine Rechtsvorschrift, die eine Behandlung in nichtöf-
fentlicher Sitzung gebietet (z. B. § 30 AO)?

9.5.2 Wenn nein: Welche schutzwürdigen Belange Einzelner oder
Gründe des Gemeinwohls erfordern die Behandlung der Angelegen-
heit in nichtöffentlicher Sitzung?

9.5.3 Sofern die unter 9.4.2 genannten schutzwürdigen Belange Ein-
zelner Gründe des Datenschutzes sind: Ist es für die zu treffende
Entscheidung des GR oder des zuständigen Ausschusses erforder-
lich, dass dieser die geschützten Daten kennt oder kann durch Ano-
nymisierung dieser Grund für die nichtöffentliche Behandlung besei-
tigt werden?240

Es empfiehlt sich, für jede in nichtöffentlicher Sitzung behandelte
Angelegenheit das Ergebnis der zuvor geschilderten Prüfung zu
dokumentieren. Das vermeidet zum Einen, dass die veränderte
Rechtslage nicht beachtet wird und unbedacht Angelegenheiten in
nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden, zum Anderen wirkt im
Falle der rechtlichen Überprüfung einer Ratsentscheidung die auf
einer Prognose basierende Darlegung der Gründe vor der Sitzung
überzeugender als nachträglich angeführte Argumente zur Rechtfer-
tigung der früheren Entscheidung.

9.6 Sofern für eine Entscheidung, die in öffentlicher Sitzung getrof-
fen werden muss, ausnahmsweise eine nichtöffentliche Vorberatung
– sei es im GR oder einem Ausschuss – für erforderlich gehalten

19

234 Anderer Ansicht: VGH BW, Urt. v. 23. 06. 2015, a.a.O. (Fn. 220)

235 Urt. v. 24. 02. 1992, NVwZ-RR 1992, 373

236 Urt. v. 13. 06. 1995 – 7 A 12186/94 –, NVwZ-RR 1996, 685

237 Urt. v. 24. 04. 2001 – 15 A 3021/97 –, juris

238 Urt. v. 06. 11. 2008 – 8 A 674/08 –, juris

239 Zum Meinungsstand und zur Begründung der Standpunkte: Schnapp, VerwArch. 1987,
407; Rabeling, NVwZ 2010, 411 ff.; Höhlein in Gabler/Höhlein u. a., a. a.O. Erl. 5.1 zu 
§ 35 GemO RP

240 Als Auslegungshilfe können die Kriterien der §§ 15 und 16 des Landestransparenz-
gesetzes (LTransG) vom 27. 11. 2015 (GVBl. S. 383) herangezogen werden.
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wird, darf in der darauf folgenden Beratung und Beschlussfassung in
öffentlicher Sitzung keinesfalls nur auf die vorangegangene Bera-
tung verwiesen werden. Vielmehr ist es in diesen Fällen erforderlich,
die tragenden Gründe für die zu treffende Entscheidung vor der
Abstimmung zu erläutern. Dies ist in erster Linie Aufgabe des Rats-
vorsitzenden, der diese Aufgabe an Mitarbeiter der Verwaltung dele-
gieren kann. Auch den Mitgliedern des GR muss ausdrücklich Gele-
genheit gegeben werden, ihre Haltung in der zu entscheidenden
Frage zu erläutern.
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Landestransparenzgesetz

Büroleiterkonferenzen 2016

Agneta Psczolla
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz
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Transparenz muss gelebt werden!
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Teil 1: Allgemeine 
Bestimmungen

(Zweck, Anwendungsbereich, 
Transparenzpflichtige Stellen etc.)

Teil 2: §§ 6 – 10
Transparenz-Plattform 

„Bringschuld“

Teil 3: 
§§ 11 - 13

Informationszugang auf 
Antrag

„Holschuld“

Teil 4: 
§§ 14 - 17

Entgegenstehende Belange

Teil 5: Gewährleistung v. Transparenz u. Offenheit, §§ 18-24
Teil 6: Übergangs- und Schlussbestimmungen, §§ 24 - 30Büroleiterkonferenzen 2016 
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Die Transparenzplattform…

http://tpp.rlp.de/de/startseite/
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…befindet sich derzeit noch im Aufbau 
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• Behörden der Gemeinden 
und Gemeindeverbände 

• sowie sonstige der Aufsicht 
des Landes unterstehende 
juristische Personen des 
öffentlichen Rechts 
(Körperschaften, Anstalten, 
Stiftungen des öffentlichen 
Rechts) 

soweit sie in öffentlich-
rechtlicher oder 
privatrechtlicher Form 
Verwaltungstätigkeit
ausüben 

Transparenzpflichtige Stellen  
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→ wenn Gemeinde Verwaltungstätigkeit ausübt 
und nicht lediglich in gleicher Weise 
wie eine Privatperson 
von ihren Eigentümerrechten Gebrauch macht. 

Der Abschluss eines Nutzungsvertrages, der die Errichtung und den 
Betrieb von Windenergieanlagen auf einer im Eigentum der Stadt 
stehenden Waldfläche zum Gegenstand hat, ist demnach keine 
Verwaltungstätigkeit. 

Allein mittelbare Auswirkungen auf die Verwaltungstätigkeit reichen 
für eine Bejahung der Anspruchsvoraussetzungen des § 3 Abs. 1 HS 1 
LTranspG nicht. VG Trier, Urteil vom 22.02.2016 (Az.: 6 K 2390/15) 

Transparenzpflichtige 
Stelle?

Beispiel:
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Organisationspläne
(VV zu § 15 GemO Nr. 3)

Umweltinformationen 
i.S.d. § 7 Abs. 2 LTranspG

(vgl. Checkliste zu § 10 LUIG, 
erarbeitet durch die KSV 

gemeinsam mit dem 
Ministeriumfür Umwelt und 

Forsten; Stand 2006 )

…was ist neu für kommunale 
transparenzpflichtige Stellen? 

Nur eingeschränkte Veröffentlichungspflicht bei 
elektronischer Transparenzplattform 

gem. § 7 Abs. 4  LTranspG:
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…was ist neu für kommunale 
transparenzpflichtige Stellen? 

Führen von Verzeichnissen, § 9 Abs. 1 LTranspG
Transparenzpflichtige Stellen haben praktische Vorkehrungen zur 
Erleichterungen des Informationszugangs zu treffen. 

Beispielhaft werden genannt:
• Benennung von Auskunftspersonen oder Informationsstellen

• Führen und Veröffentlichen von Verzeichnissen der 
vorhandenen Informationssammlungen und –zwecke

• Führen und Veröffentlichen von Verzeichnissen über verfügbare 
Umweltinformationen (soweit nicht aus der Transparenz-
Plattform ersichtlich). 

Büroleiterkonferenzen 2016 
Seite 229 von 246



→ nach den zu veröffentlichenden Informationen: 

Umweltinformationen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4, 5 und 6 LTranspG: 
3 Jahre (Ende 2018)

Beachte: Bis zur vollständigen Funktionsfähigkeit bzw. bis zum Ablauf der 
Übergangsfrist hat § 10 LUIG weiter Geltung.

Organisationspläne gemäß § 7 Abs. 4 LTranspG: 
2 Jahre (Ende 2017)

Voraussetzung: Plattform muss voll funktionsfähig sein.

Übergangsfristen 
§ 26 Abs. 2 LTranspG
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Arbeitsgemeinschaft Transparenzgesetz 

Darüber hinausgehende Mitwirkung der Kommunen an 
der Transparenzplattform auf freiwilliger Basis ist möglich.

Aufgrund der Einstufung des Personals wäre in 
den Kommunalverwaltungen mit etwa 75.000 
Euro jährlichen Kosten für eine Mitarbeiterin 

oder einen Mitarbeiter zu rechnen.
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§ 8 Abs. 3 LTranspG
- Informationen in allen Formaten und Sprachen, in denen 

sie vorliegen
- Soweit möglich und kein unverhältnismäßiger Aufwand: im 

offenen und maschinenlesbaren Format mit Metadaten

Anforderungen an die Veröffentlichung 
auf der Transparenzplattform
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Neu: Konkretisierung: Erkennbarkeit der Identität des Antragstellers 
erforderlich (§ 11 Abs. 2 Satz 1 LTranspG) 

Vereinfachung beim Drittbeteiligungsverfahren:
Passagen mit personenbezogenen Daten können von vornherein 
geschwärzt werden. 

→ wenn Antragsteller explizit diese Info will: 
Drittbeteiligungsverfahren (§ 13 TranspG)

(Früher: 5 Abs. 3 Satz 2 LIFG zunächst das Einverständnis des 
Antragstellers hinsichtlich der Unkenntlichmachung einholen) 

Die Pflicht, Informationszugang auf Antrag zu 
gewähren, bleibt bestehen § 11 LTranspG
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Wichtiger Grund i.S.d. § 12 Abs. 1 S. 2 LTranspG insbesondere ein 
„deutlich höherer Verwaltungsaufwand“: Wenn der zu erwartende 
Verwaltungsaufwand personelle und sachliche Kapazitäten derart 
binden, dass die Arbeitsfähigkeit der informationspflichtigen Stelle, 
wenn sie die Wahl des Antragstellers erfüllen würde, gefährdet
werden würde (BVerwG zum UIG, NJW 1997, 753 (754).

Die Behörde hat grundsätzlich ein Auswahlermessen zwischen den 
verschiedenen Modalitäten der Zugangsgewährung
(z.B. mündliche oder schriftliche Auskunft, Akteneinsicht, Übersendung
von Kopien), wenn eine Bürgerin/ ein Bürger eine Information begehrt. 

Aber Bestimmungsrechts des Antragstellers: Wird eine bestimmte Art 
des Informationszugangs - etwa eine Kopie - begehrt, darf nur dann eine 
andere Art bestimmt werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt.

Art des Informationszugangs
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Frist, § 12 Abs. 3
Unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 1 Monats
Verlängerung der Frist ist zulässig, 
insbesondere wenn

• Umfang und Komplexität oder Drittbeteiligungsverfahren
• Bei Umweltinformationen Verlängerungshöchstfrist 2 Monate

Informationsanspruch besteht zum Teil → Antrag in dem Umfang 
stattgeben, in dem ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürftigen 
Informationen oder ohne unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand 
möglich, § 12 Abs. 2 LTranspG.

Verfahren
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Entgegenstehende Belange 

Schutz von
öffentlichen

Belangen, § 14

Belange des 
behördlichen 

Entscheidungs-
prozesses, § 15 

Entgegenstehende 
andere Belange, § 16 
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Entgegenstehende Belange 

Schutz von öffentlichen Belangen, § 14

Beispielsweise:
• Bekanntwerden hat nachteilige Auswirkungen auf den 

Verfahrensablauf eines anhägigen Owi-Verfahrens.

• Antrag bezieht sich auf Material, das gerade 
vervollständigt wird, noch nicht abgeschlossene 
Schriftstücke oder noch nicht aufbereitete Daten.

• Antrag wurde offensichtlich missbräuchlich gestellt.
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Belange des behördlichen 
Entscheidungsprozesses, § 15

1. Interne Mitteilungen, Entwürfe zu Entscheidungen 
sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren     
Vorbereitung und entspr. Sitzungsprotokolle 

→ wenn durch vorzeitige Bekanntgabe der Erfolg der Entscheidung 
oder bevorstehender behördlicher Maßnahmen vereitelt würde

→ es sei denn: öffentliches Interesse an Bekanntgabe überwiegt.

2.   Nachteilige Auswirkungen auf die Vertraulichkeit der     
Beratungen der transparenzpflichtigen Stelle.  
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Entgegenstehende Belange 

Andere Belange, § 16

Beispielsweise:
• Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
• Rechte am geistigen Eigentum
• personenbezogene Daten Dritter 
• Statistikgeheimnis
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Abwägung gem. § 17 LTranspG

§ 17 LTranspG konkretisiert die Abwägung im Falle 
entgegenstehender schützenswerter Belange. 

Früher: Abwägung nur bei personenbezogenen Daten.
Jetzt: Bei allen entgegenstehenden Belangen.

→ Ermessensentscheidung. Ggf. können die Informationen auch bei 
Vorliegen eines entgegenstehenden Belangs herausgegeben werden.
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Erhebung grundsätzlich auch weiterhin 

möglich!

§ 24 LTranspG Kosten (Gebühren, Auslagen) für Amtshandlungen 
nach dem LTranspG, 

sofern es sich nicht um die Erteilung mündlicher bzw. einfacher 
schriftlicher Auskünfte (45 Minuten) und die entsprechende 
Einsichtnahme vor Ort handelt. 

Keine Gebührenpflicht, wenn Antrag abgelehnt.

§ 2 AllgGebVerzV RP: → nach Zeitaufwand

25,00 EUR bis 500,00 EUR

Gebühren/Auslagen
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• Vorbereitung und Durchführung von Wahlen durch Wahlorgane 
sind weder verwaltungsmäßige Gesetzesausführung noch 
Verwaltungsverfahren.

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. LVerwVerfG sind Verfahren nach dem 
Landeswahlgesetz und dem Kommunalwahlgesetz vom 
Anwendungsbereich des LVerwVerfG ausgenommen. 

• Maßnahmen und Entscheidungen bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und 
Kommunalwahlen werden daher nicht vom Anwendungsbereich 
des LTranspG erfasst.

Was ist mit Wahlen?
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Das LTranspG schafft keine statistische 
Kommunalämter!

Der Anspruch 
bezieht sich nur 
auf vorhandene 
Informationen!
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Der Antragssteller begehrt eine Kopie der Niederschrift

der nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung (§ 35

GemO). Die Gemeinde verweigert den

Informationszugang mit der Begründung, nach § 41

Abs. 2 Satz 2 GemO hätten nur Ratsmitglieder ein

Einsichtsrecht in die Niederschriften. Diese Norm sei

eine besondere Rechtsvorschrift i.S.d. § 2 Abs. 3 LTranspG.

Niederschrift nicht -
öffentlicher Ratssitzung
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Niederschrift nicht-öffentlicher Ratssitzung

Besondere Rechtsvorschriften gehen nach § 2 Abs. 3 LTranspG nur vor, 
soweit sie ebenfalls den Zugang zu amtlichen Informationen mit 
derselben Regelungsintention, nämlich eine abschließende Regelung zur 
Informationsverteilung zwischen Staat und Bürger zu treffen, regelt.

Die GemO enthält keine vorrangigen Zugangsregelungen,
1. da sie sich nur unmittelbar an den Rat richtet und
2. da sie nur den Mindeststandard an Öffentlichkeitsarbeit
regelt.

Die Nichtöffentlichkeit von Rats- oder Ausschusssitzungen soll die 
Vertraulichkeit der mündlichen Beratung schützen.
Der Schutz der GemO erstreckt sich aber nicht auf das 
Beratungsergebnis und die Beratungsgrundlagen.
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Wie geheim 
darf´s denn 

sein?

Büroleiterkonferenzen 2016 
Seite 246 von 246


	neu Anlage zu TOP 1
	Anlage zu TOP 2.
	4 Anlage zu TOP 2
	5 Anlage zu TOP 2_2
	6 Anlage zu TOP 2
	6.1 Anlage zu TOP 2_1
	6.1.1 Anlage zu TOP 2
	6.2 Anlage zu TOP 2
	7 Anlage zu TOP 2_3
	8 Anlage zu TOP 2_1

	neu Anlage zu TOP 3



